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Erfolgsrechnung

Rechnung

2023

festgesetztes 
 Budget  

2024

ergänztes 
Budget

2024

Rechnung

2024

Abweichung

2024
Betrieblicher Aufwand  -72’157’988  -72’997’207  -72’997’207  -74’699’339  -1’702’132 
Betrieblicher Ertrag  71’326’445  70’919’371  70’919’371  73’343’220  2’423’849 
Ergebnis aus  
betrieblicher Tätigkeit

 -831’544  -2’077’836  -2’077’836  -1’356’119  721’717 

Finanzergebnis  1’115’649  1’693’100  1’693’100  644’605  -1’048’495 
Operatives Ergebnis  284’105  -384’736  -384’736  -711’514  -326’778 

Ausserordentliches 
Ergebnis

 955’473  955’600  955’600  955’473  -127 

Gesamtergebnis 
Erfolgsrechnung

 1’239’578  570’864  570’864  243’959  -326’905 

Investitionsrechnung	

Rechnung

2023

festgesetztes 
 Budget  

2024

ergänztes 
Budget

2024

Rechnung

2024

Abweichung

2024

Total Ausgaben  -9’034’593  -7’825’000  -7’329’000  -6’494’277  834’723 
Total Einnahmen  356’531  150’000  150’000  407’132  257’132 

Investitionsausgaben  -9’034’593  -7’825’000  -7’329’000  -6’494’277  834’723 

Nettoinvestitionen  -8’678’062  -7’675’000  -7’179’000  -6’087’145  1’091’855 

Zusammenfassung Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (Rechnung 2024)

Gemeinde Hochdorf  
Hauptstrasse 3 
6280 Hochdorf 
041 914 17 17 
www.hochdorf.ch  

Hochdorf, 27. März 2025

Rechnung 2024
Die Botschaft zum Jahresbericht 2024 präsentieren wir Ihnen in gekürzter Form, 
die wichtigsten Informationen sind darin enthalten. Das Rechnungsjahr 2024 
schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 243’959 ab, budgetiert war ein 
Ertragsüberschuss von CHF 570’864 (ergänztes Budget). Mehraufwendungen 
sind im Aufgabenbereich Bildung und Gesundheit und Sozialales entstanden.
Die Nettoinvestitionen betragen CHF 6’087’145, budgetiert waren Nettoinves -
titionen von CHF 7’179’000 (ergänztes Budget). 

Sonderkredit für die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrstützpunktes 
Die Gemeinde beabsichtigt die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrstütz -
punktes, um die Aufgaben im Bereich des Feuerschutzes zeitgemäss zu bewäl-
tigen. Dafür wird ein Sonderkredit für den Bau in der Höhe von CHF 3’900’000 
beantragt.
Erhöhung der Feuerwehrersatzabgabe per 01.01.2026

�'�D�V�� �)�H�X�H�U�Z�H�K�U�Z�H�V�H�Q�� �Z�L�U�G�� �L�Q�� �G�H�U�� �*�H�P�H�L�Q�G�H�U�H�F�K�Q�X�Q�J�� �D�O�V�� �6�S�H�]�L�D�O�À�Q�D�Q�]�L�H�U�X�Q�J��
geführt. Die Investition für die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrstützpunk -
tes hat eine Erhöhung der Ersatzabgabe von 3.5 Promille auf 4.1 Promille zur Folge.
Totalrevision Abfallentsorgungsreglement
Die Grüngutabfuhr ist nicht mehr in der Grundgebühr enthalten und wird neu 
�Y�H�U�X�U�V�D�F�K�H�U�À�Q�D�Q�]�L�H�U�W�� �D�E�J�H�U�H�F�K�Q�H�W���� �'�L�H�� �E�L�V�K�H�U�L�J�H�� �*�U�X�Q�G�J�H�E�•�K�U�� �Z�L�U�G�� �J�H�V�H�Q�N�W����
�1�H�X���Z�L�U�G���G�L�H�V�H���S�U�R���+�D�X�V�K�D�O�W���I�D�N�W�X�U�L�H�U�W���X�Q�G���Q�L�F�K�W���P�H�K�U���S�U�R���V�W�H�X�H�U�S�Á�L�F�K�W�L�J�H���3�H�U-
son. Diese Anpassung benötigt eine Revision des Abfallentsorgungsreglementes.

�,�Q���G�L�H�V�H�U���'�H�W�D�L�O�E�R�W�V�F�K�D�I�W���À�Q�G�H�Q���6�L�H���L�P���$�Q�K�D�Q�J���G�L�H���'�H�W�D�L�O�V���]�X���G�H�Q���S�R�O�L�W�L�V�F�K�H�Q��
�/�H�L�V�W�X�Q�J�V�D�X�I�W�U�l�J�H�Q���P�L�W���%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J���G�H�U���À�Q�D�Q�]�L�H�O�O�H�Q���/�D�J�H���X�Q�G���5�L�V�L�N�H�Q�����G�L�H���5�H�F�K�H�Q-
schaftsberichte zum Legislaturprogramm und Aufgaben- und Finanzplan sowie 
diverse Anhänge zur Jahresrechnung, zum Sonderkredit für die Sanierung und 
Erweiterung des Feuerwehrstützpunktes, zur Erhöhung der Feuerwehrersatzab -
gabe per 01.01.2026 und zur Totalrevision des Abfallentsorgungsreglements.
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Kurzbericht zum Aufgaben- und Finanzplan 2024–2029 und Legislaturprogramm 2018–2024

Als Teil des Jahresberichts erstattet der Gemeinderat Bericht zum 
Umsetzungsstand des Aufgaben- und Finanzplan 2024–2029 und des 
Legislaturprogramms im Jahr 2024. Die ausführlichen Berichte sind in 
der Detailbotschaft enthalten.

PLA 1 Hochdorf als Zentrumsgemeinde ist offen für Dienstleistungs -
angebote.  Per September 2024 wurde die regionale Dienstleistung 
für Alimentenhilfe beim Sozialamt der Gemeinde Hochdorf installiert. 
Friedhofwesen. Der Friedhof 3 mit der Aufbahrung und dem Ab dan

kungsraum, dem Gemeinschaftsgrab, den Urnennischengräbern und 
dem Kinderfriedhof (Engelsgrab) hat nordseits einen Zugang erhalten. 
Die Friedhofmauer wurde entsprechend geöffnet.
Herausforderung. Fachkräftemangel für Gemeindeverwaltung. Damit 
verbunden sind zeitgemässe Strukturen und Anstellungsbedingungen 
von zentraler Bedeutung.

PLA 2 Brauiplatz, Freiraum.  Die Erweiterung und Öffnung des Braui
platzes wurde am 24.11.2024 durch die Stimmbevölkerung angenom -
men. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2025/2026.

Kulturzentrum Braui. Die Sanierung der Eternitfassade am Haupt
gebäude wurde vorgenommen.
Sanierung Sportanlage Arena. Die Sanierung des Hauptrasenfeldes, 
der Bewässerungsanlage und der Leichtathletikanlage wird 2024 und 
2025 realisiert. 

PLA 3 Sicherheit. Die Feuerwehr hat im Jahr 2024 ein Atemschutzfahr -
zeug angeschafft.
Videoüberwachung.  In den Schulanlagen Ost und West wurde die 
Videoüberwachung erweitert. Die Erweiterung erfolgt verhältnismäs-
sig zur Verhinderung von Sachbeschädigungen. 

PLA 4 Bildung, Informatik Schule. Die stufenweise Einführung/Anschaf -
fung von Laptops für die Schule (Umsetzung Lehrplan 21) sowie die 
Ersatzbeschaffung der Erstgeräte erfolgte. Sämtliche Geräte wurden 
neu gekauft, da das Mietmodell teurer wird. 
Sanierung Pausenplätze. Der erste Teil der Sanierung und Aufwertung 
der bestehenden Pausenplätze wurde im 2024 umgesetzt. Die zweite 
Tranche folgt im 2026.
Schulhaus Arena. Im Schulhaus Arena wurden bei den zwei Kinder-
gärten und beim Schulpsychologischen Dienst die Fenster saniert.

Schulanlagen, Ersatz FL-Leuchten.  Der Ersatz der bestehenden  
FL-Leuchten in den Schulanlagen Ost und West wurde im 2024 umge-
setzt. Die zweite Etappe wird im 2025 abgeschlossen (inklusive Turn -
hallen Zentral und Avanti).

Schulhaus Avanti. Die Sanierung der Garderoben und der Sanitä r
anlagen der Turnhalle Avanti wurden im 2024 erfolgreich abgeschlos-
sen. Der Ersatz des Hallenbodens, die Gangschränke und die Garde-
roben im UG (Lehrpersonen) werden im Jahr 2029 saniert. 

Tagesstruktur. Der Bedarf der Strukturen der 
Tagesschule ist gestiegen. Mit der Realisierung 
des Jubla-Huus ist geplant, in der Anlage West 
neu ein zusätzliches Angebot zu installieren.

PLA 5 stationäre und ambulante Kranken -
pflege. Aufgrund der demografischen Entwick -
lung sind Zusatzkosten entstanden.

PLA 6 Mobilitätsangebot. Das Next-Bike Ange -
bot wurde im Jahr 2024 mit neun zusätzlichen 
Standorten ausgebaut.
Gültiges Bau- und Zonenreglement (BZR). Das 
BZR ist die raumplanerische Grundlage für ein 
moderates Wachstum. Die ersten Erfahrungen 
nach der Gesamtrevision wurden gesammelt. 
Eine Teilzonenplanrevision ist in Bearbeitung.

Nunwilstrasse.  Die Beleuchtung an der Industrie -
strasse/Nunwilstrasse wurden mit LED-Leuchten 
und neuen Kandelabern ersetzt. Die Demon-
tage der stillgelegten Kandelaber erfolgt im 
2025.

PLA 7 Kläranlage, Projekt ARA Seetal. Das Pro-
jekt der ARA Vision 2040 mit einem Zusammen-
schluss mit anderen Kläranlagen ist weiter in 
Bearbeitung.
Kläranlage.  Die Mikrogasturbine wurde aus 
Kapazitätsgründen ersetzt. 
Kanalisation. Der Neubau der Kanalisation im 
Drei-Eidgenossenweg ist abgeschlossen. 

PLA 8 Erstellung ÖV-Konzept. Das Konzept für 
den öffentlichen Verkehr wurde vernehmlasst 
und fertiggestellt.
Südiareal. Die Planung für die Entwicklung des 

Südiareals ist plangemäss vorangeschritten. Die 
Testplanung ist abgeschlossen. Im Jahr 2024 
erfolgte die Synthesenplanung und der Start 
zur Masterplanung.
Entwicklungsschwerpunkt Hochdorf-Römerswil. 
Das Gebietsmanagement für den ESP Hoch-
dorf-Römerswil wurde von der IDEE Seetal ins-
talliert.

Erfolgsrechnung

Rechnung

2023

festgesetztes 
 Budget  

2024

ergänztes 
Budget

2024

Rechnung

2024

Abweichung

2024
Betrieblicher Aufwand  -72’157’988  -72’997’207  -72’997’207  -74’699’339  -1’702’132 
Betrieblicher Ertrag  71’326’445  70’919’371  70’919’371  73’343’220  2’423’849 
Ergebnis aus  
betrieblicher Tätigkeit

 -831’544  -2’077’836  -2’077’836  -1’356’119  721’717 

Finanzergebnis  1’115’649  1’693’100  1’693’100  644’605  -1’048’495 
Operatives Ergebnis  284’105  -384’736  -384’736  -711’514  -326’778 

Ausserordentliches 
Ergebnis

 955’473  955’600  955’600  955’473  -127 

Gesamtergebnis 
Erfolgsrechnung

 1’239’578  570’864  570’864  243’959  -326’905 

Investitionsrechnung	

Rechnung

2023

festgesetztes 
 Budget  

2024

ergänztes 
Budget

2024

Rechnung

2024

Abweichung

2024

Total Ausgaben  -9’034’593  -7’825’000  -7’329’000  -6’494’277  834’723 
Total Einnahmen  356’531  150’000  150’000  407’132  257’132 

Investitionsausgaben  -9’034’593  -7’825’000  -7’329’000  -6’494’277  834’723 

Nettoinvestitionen  -8’678’062  -7’675’000  -7’179’000  -6’087’145  1’091’855 
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Antrag des Gemeinderates zum Jahresbericht 2024 an die Stimmberechtigten

bericht 2023 mit dem übergeordneten Recht, 
insbesondere mit den Buchführungsvorschrif -
ten und den verlangten Finanzkennzahlen, ver -
einbar ist und ob die Gemeinde die Mindestan -
forderungen für eine gesunde Entwicklung des 
Finanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht 
vom 21. Juni 2024 keine Anhaltspunkte fest -
gestellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen 
erfordern würden.»

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberech -
tigten, den Jahresbericht 2024 zu genehmigen.

Der Gemeinderat hat den Jahresbericht 2024, gemäss § 17, des Geset -
zes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) und § 11 des 
Gemeindegesetzes, beinhaltend:
•	 die Berichte zu den Aufgabenbereichen inklusive Stand der  

Umsetzung des Legislaturprogramms,
•	 die bewilligten Kreditüberschreitungen gemäss § 15 FHGG,
•	 die bewilligten Kreditübertragungen gemäss § 16 FHGG,
•	 die Jahresrechnung 2024, welche mit einem Ertragsüberschuss von 

CHF 243’959 und Bruttoinvestitionen von CHF 6’494’277 abschliesst, 
verabschiedet.

Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsorgans vom 13. März 2025 zur 
Rechnung 2024 ist auf Seite 8 der Botschaft einsehbar. Der Bericht des 
strategischen Controlling-Organs vom 10. März 2025 zur Umsetzung 
des Legislaturprogramms und zu den Berichten der Aufgabenberei -

che gemäss Jahresbericht 2024 ist auf Seite 8 der Botschaft einsehbar. 
Der Kontrollbericht der kantonalen Finanzaufsicht vom 21. Juni 2024 
zur Vorjahresrechnung 2023 wird den Stimmberechtigten wie folgt 
eröffnet: «Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob der Jahres

Erfolgsrechnung 
Die Erfolgsrechnung 2024 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 
CHF 243’959 ab. Im Budget war ein Ertragsüberschuss von CHF 570’864 
vorgesehen.
Der betriebliche Aufwand liegt mit CHF 74’699’339 um CHF 1’702’132 
über dem Budgetwert. Innerhalb des betrieblichen Aufwandes haben 
sich insbesondere bei den Löhnen der Lehrpersonen (CHF +287'010) 
sowie beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand (Energiekosten sowie 
externe Unterstützung der Bauverwaltung) Mehraufwände ergeben. 
Der betriebliche Ertrag ist mit CHF 73’343’220 um CHF 2’423’849 höher 
als budgetiert. Die Hauptgründe sind ein grösserer Transferertrag, 
höhere Entgelte sowie höhere Steuererträge. Der Ertrag der Steuern 
beträgt CHF 28’762’250, budgetiert waren CHF 28’039’900.
Das Finanzergebnis weist einen Überschuss von CHF 644’605 aus. 
Gegenüber dem Budget entspricht dies einer Verschlechterung von 
CHF 1’048’495 und steht in Zusammenhang mit Wertberichtigungen 
auf den Gebäuden des Südiareals sowie dem höheren Zinsniveau.

Bericht zur Jahresrechnung 2024
Beim ausserordentlichen Ergebnis von  
CHF 955’473 ist die Entnahme aus den Auf -
wertungsreserven enthalten (gemäss Budget).

Investitionsrechnung
Die Investitionsausgaben liegen mit  
CHF 6’494’277 um CHF 1’330’723 unter 
dem bewilligten budgetierten Wert von  
CHF 7’825’000. Die Einnahmen betrugen  
CHF 407’132 (Budget CHF 150’000). Netto wur-
den Investitionen im Umfang von CHF 6’087’145 
getätigt. Die grössten Investitionsbeträge wurde 
für die Sanierung der Garderoben und Duschen 
bei der Turnhalle Avanti (CHF 1’125’332) sowie 
die Sanierung des Hauptrasenfeldes und 
der Rundbahn bei der Sportanlage Arena  
(CHF 1’087’996) aufgewendet. Von den bud-
getierten Investitionen wurden CHF 2’055’000 
ins Budget 2025 übertragen.
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Erfolgsrechnung	

Rechnung 
2023

festgesetztes 
Budget  

2024

ergänztes 
Budget  

2024
Rechnung  

2024
Abweichung 

2024

Personalaufwand  -24’892’352  -25’853’100  -25’853’100  -26’138’955  -285’855 
Sach- und übriger Betriebsaufwand  -8’330’714  -7’138’900  -7’138’900  -7’770’422  -631’522 
Abschreibungen Verwaltungsvermögen  -3’738’672  -4’340’200  -4’340’200  -4’277’887  62’313 
�(�L�Q�O�D�J�H�Q���L�Q���)�R�Q�G�V���X�Q�G���6�S�H�]�L�D�O�À�Q�D�Q�]�L�H�U�X�Q�J�H�Q -294’638  -191’862  -191’862  -331’220  -139’358 
Transferaufwand  -21’323’797  -21’809’200  -21’809’200  -22’086’895  -277’695 
Durchlaufende Beiträge  -219’811  -45’400  -45’400  -26’822  18’578 
Interne Verrechnungen und Umlagen  -13’358’006  -13’618’545  -13’618’545  -14’067’138  -448’593 
Betrieblicher Aufwand  -72’157’988  -72’997’207  -72’997’207  -74’699’339  -1’702’132 

Fiskalertrag  28’608’930  28’039’900  28’039’900  28’762’250  722’350 
Regalien und Konzessionen  390’574  478’100  478’100  466’119  -11’982 
Entgelte  5’761’840  5’798’900  5’798’900  6’341’440  542’540 
Verschiedene Erträge  60’000 – –  10’000  10’000 
�(�Q�W�Q�D�K�P�H�Q���D�X�V���)�R�Q�G�V���X�Q�G���6�S�H�]�L�D�O�À�Q�D�Q�]�L�H�U�X�Q�J�H�Q 734’555  106’238  106’238  169’739  63’501 
Transferertrag  22’192’729  22’832’288  22’832’288  23’499’712  667’424 
Durchlaufende Beiträge  219’811  45’400  45’400  26’822  -18’578 
Interne Verrechnungen und Umlagen  13’358’006  13’618’545  13’618’545  14’067’138  448’593 
Betrieblicher Ertrag  71’326’445  70’919’371  70’919’371  73’343’220  2’423’849 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit  -831’544  -2’077’836  -2’077’836  -1’356’119  721’717 

Finanzaufwand  -3’260’336  -2’680’100  -2’680’100  -3’922’663  -1’242’563 
Finanzertrag  4’375’985  4’373’200  4’373’200  4’567’268  194’068 
Finanzergebnis  1’115’649  1’693’100  1’693’100  644’605  -1’048’495 

Operatives Ergebnis  284’105  -384’736  -384’736  -711’514  -326’778 

Ausserordentlicher Aufwand  -459’140  -459’000  -459’000  -459’140  -140 
Ausserordentlicher Ertrag  1’414’613  1’414’600  1’414’600  1’414’613  13 
Ausserordentliches Ergebnis  955’473  955’600  955’600  955’473  -127 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung  1’239’578  570’864  570’864  243’959  -326’905 

�(�U�J�H�E�Q�L�V���6�S�H�]�L�D�O�À�Q�D�Q�]�L�H�U�X�Q�J���)�H�X�H�U�Z�H�K�U	 39’240  731  731  56’144  55’413 
�(�U�J�H�E�Q�L�V���6�S�H�]�L�D�O�À�Q�D�Q�]�L�H�U�X�Q�J���.�O�l�U�D�Q�O�D�J�H 189’688  174’131  174’131  227’135  53’004 
�(�U�J�H�E�Q�L�V���6�S�H�]�L�D�O�À�Q�D�Q�]�L�H�U�X�Q�J���$�E�Z�D�V�V�H�U�E�H�V�H�L�W�L�J�X�Q�J -103’585  -40’469  -40’469  -83’218  -42’749 
�(�U�J�H�E�Q�L�V���6�S�H�]�L�D�O�À�Q�D�Q�]�L�H�U�X�Q�J���$�E�I�D�O�O�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W -65’063  -25’869  -25’869  -7’339  18’530 

Total  1’299’858  679’388  679’388  436’681  -242’707 

Investitionsrechnung

Rechnung 
2023

festgesetztes 
Budget  

2024

ergänztes 
Budget  

2024
Rechnung  

2024
Abweichung 

2024

Sachanlagen  -9’034’593  -7’825’000  -7’329’000  -6’488’897  840’103 
Investitionen auf Rechnungen Dritter – – – – –
Immaterielle Anlagen – – – – –
Eigene Investitionsbeiträge – – – – –
Duchlaufende Investitionsbeiträge – – –  -5’380  -5’380 
Total Ausgaben  -9’034’593  -7’825’000  -7’329’000  -6’494’277  834’723 

Übertragung von Sachanlagen in das FV – – – – –
Rückerstattungen – – – – –
Übertragung immaterielle Anlagen – – – – –
Investitionsbeiträge für eigene Rechnung  356’531  150’000  150’000  401’752  251’752 
Durchlaufende Investitionsbeiträge  5’380  5’380 
Total Einnahmen  356’531  150’000  150’000  407’132  257’132 

Investitionsausgaben  -9’034’593  -7’825’000  -7’329’000  -6’494’277  834’723 

Nettoinvestitionen  -8’678’062  -7’675’000  -7’179’000  -6’087’145  1’091’855 

Gesamtübersicht Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung 2024
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Gesamtübersicht 2024 nach politischen Leistungsaufträgen
Erfolgsrechnung

Rechnung  
2023

festgesetztes 
Budget  

2024

ergänztes 
Budget  

2024
Rechnung  

2024
Abweichung 

2024

Politik und Verwaltung  -1’027’987  -1’189’501  -1’189’501  -1’057’712  131’789 
Total Aufwand  -3’341’213  -3’567’014  -3’567’014  -3’319’472  247’542 
Total Ertrag  2’313’225  2’377’513  2’377’513  2’261’760  -115’753 

Freizeit und Kultur  -3’287’091  -3’490’312  -3’490’312  -3’422’561  67’751 
Total Aufwand  -5’470’024  -5’578’812  -5’578’812  -5’582’461  -3’649 
Total Ertrag  2’182’933  2’088’500  2’088’500  2’159’900  71’400 

Sicherheit  -224’884  -241’760  -241’760  -222’418  19’342 
Total Aufwand  -1’368’665  -841’760  -841’760  -851’428  -9’668 
Total Ertrag  1’143’781  600’000  600’000  629’010  29’010 

Bildung  -10’181’330  -10’936’249  -10’936’249  -11’319’118  -382’869 
Total Aufwand  -33’642’892  -33’690’616  -33’690’616  -34’842’218  -1’151’602 
Total Ertrag  23’461’562  22’754’367  22’754’367  23’523’100  768’733 

Gesundheit und Soziales  -15’837’532  -16’694’378  -16’694’378  -16’857’274  -162’896 
Total Aufwand  -16’723’772  -17’633’278  -17’633’278  -18’114’054  -480’776 
Total Ertrag  886’240  938’900  938’900  1’256’780  317’880 

Verkehr und Raumordnung  -2’517’359  -2’444’857  -2’444’857  -2’348’071  96’786 
Total Aufwand  -3’547’383  -3’481’357  -3’481’357  -3’725’758  -244’401 
Total Ertrag  1’030’024  1’036’500  1’036’500  1’377’687  341’187 

Umwelt  -279’236  -415’652  -415’652  -380’708  34’944 
Total Aufwand  -3’716’639  -3’759’259  -3’759’259  -3’749’641  9’618 
Total Ertrag  3’437’403  3’343’607  3’343’607  3’368’933  25’326 

Finanzen und Wirtschaft  34’594’999  35’983’573  35’983’573  35’851’821  -131’752 
Total Aufwand  -8’066’875  -7’584’211  -7’584’211  -8’896’109  -1’311’898 
Total Ertrag  42’661’874  43’567’784  43’567’784  44’747’930  1’180’146 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung  1’239’578  570’864  570’864  243’959  -326’905 

Investitionsrechnung

Rechnung  
2023

festgesetztes 
Budget  

2024

ergänztes 
Budget  

2024
Rechnung  

2024
Abweichung 

2024

Politik und Verwaltung  -1’325’533  –  -320’000  -310’781  9’219 
Zentrale Dienste  -192’688 –  -80’000  -79’524  476 
Einwohnerdienste  -1’132’845 –  -240’000  -231’257  8’743 

Freizeit und Kultur  -733’978  -3’550’000  -2’729’000  -2’141’091  587’909 
Kultur  -131’856 –  -18’000  -20’027  -2’027 
Kulturzentrum Braui  -493’395  -1’370’000  -870’000  -645’893  224’107 
Sport  -44’784  -2’080’000  -1’380’000  -1’279’617  100’383 
Seebad Baldegg  -48’715  -100’000  -277’000  -195’555  81’445 
Freizeitinfrastruktur  -15’228 –  -184’000 –  184’000 

Sicherheit  28’543  -450’000  -450’000  -293’937  156’063 
Feuerwehr  28’543  -450’000  -450’000  -293’937  156’063 

Bildung  -5’747’818  -2’285’000  -2’495’000  -2’390’331  104’669 

Primarschule  -169’887  -200’000  -200’000  -200’629  -629 
Schulliegenschaften  -5’577’930  -2’085’000  -2’220’000  -2’118’687  101’313 
Schuladministration – –  -75’000  -71’015  3’985 

Gesundheit und Soziales  –  –  –  –  –
Keine Investitionsvorhaben getätigt. – – – – –

Verkehr und Raumordnung  -743’417  -850’000  -795’000  -823’916  -28’916 
Strassen und Wege  -743’417  -850’000  -795’000  -823’916  -28’916 

Umwelt  -155’858  -390’000  -390’000  -127’088  262’912 
Wasser und Abwasser  -155’858  -390’000  -390’000  -127’088  262’912 

Finanzen und Wirtschaft  –  -150’000  –  –  –
Öffentlicher Verkehr –  -150’000 – – –

Nettoinvestitionen  -8’678’062  -7’675’000  -7’179’000  -6’087’145  1’091’855 



7

�%�L�O�D�Q�]�����*�H�O�G�Á�X�V�V�U�H�F�K�Q�X�Q�J���X�Q�G���.�H�Q�Q�]�D�K�O�H�Q
Bilanz per 31. Dezember 2024

Rechnung
2023

Veränderung
absolut

Rechnung
2024

Umlaufvermögen  30’972’467  -1’698’620  29’273’847 
Finanzvermögen Umlaufvermögen  30’972’467  -1’698’620  29’273’847 
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen  14’856’276  -2’114’773  12’741’504 
Forderungen  15’131’033  218’011  15’349’044 
Kurzfristige Finanzanlagen – – –
Aktive Rechnungsabgrenzungen  863’718  211’366  1’075’084 
Vorräte und angefangene Arbeiten  121’440  -13’224  108’216 

Anlagevermögen  171’786’226  -1’199’463  170’586’763 
Finanzvermögen Anlagevermögen  78’831’794  -2’926’234  75’905’559 
Finanzanlagen  3’000 –  3’000 
Sachanlagen Finanzvermögen  78’828’794  -2’926’234  75’902’559 
Forderungen ggü. SF und Fonds im FK – – –

Verwaltungsvermögen  92’954’432  1’726’772  94’681’204 
Sachanlagen Verwaltungsvermögen  84’446’230  1’858’422  86’304’653 
Immaterielle Anlagen  352’868  -49’164  303’704 
Darlehen – – –
Beteiligungen, Grundkapitalien  6’700’000 –  6’700’000 
Investitionsbeiträge  1’455’334  -82’487  1’372’847 

Total Aktiven  202’758’693  -2’898’083  199’860’610 

Fremdkapital -118’874’069  2’369’701  -116’504’368 
Kurzfristiges Fremdkapital  -45’072’791  -77’855  -45’150’646 
Laufende Verbindlichkeiten  -21’676’903  1’058’731  -20’618’172 
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten  -21’432’372  -1’013’183  -22’445’555 
Passive Rechnungsabgrenzungen  -1’650’424  -83’792  -1’734’216 
Kurzfristige Rückstellungen  -313’092  -39’611  -352’703 

Langfristiges Fremdkapital  -73’801’278  2’447’556  -71’353’722 
Langfristige Finanzverbindlichkeiten  -73’445’555  2’445’555  -71’000’000 
Langfristige Rückstellungen – – –
Verbindlichkeiten ggü. SF und Fonds im FK  -355’723  2’001  -353’722 

Eigenkapital  -83’884’624  528’382  -83’356’242 
�9�H�U�S�Á�L�F�K�W�X�Q�J�H�Q�����������E�]�Z�����9�R�U�V�F�K�•�V�V�H�����������J�J�•�����6�) -18’147’081  -192’722  -18’339’803 
Fonds  -252’240  29’241  -223’000 
Aufwertungsreserve  -26’485’949  935’822  -25’550’127 
Neubewertungsreserve Finanzvermögen – – –
Übriges Eigenkapital – – –
Bilanzüberschuss/-fehlbetrag  -38’999’354  -243’959  -39’243’313 

Total Passiven  -202’758’693  2’898’083  -199’860’610 

Total Finanzvermögen zur Information 109’804’261  -4’624’854  105’179’406 

�*�H�O�G�Á�X�V�V�U�H�F�K�Q�X�Q�J

Rechnung 
2023

Rechnung
2024

�*�H�O�G�Á�X�V�V���D�X�V���E�H�W�U�L�H�E�O�L�F�K�H�U���7�l�W�L�J�N�H�L�W�����&�D�V�K�Á�R�Z��6’949’264.94 7’530’525.87
�*�H�O�G�Á�X�V�V���D�X�V���,�Q�Y�H�V�W�L�W�L�R�Q�V�W�l�W�L�J�N�H�L�W���L�Q�V���9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�V�Y�H�U�P�|�J�H�Q-8’678’062.22 -6’087’145.23
�*�H�O�G�Á�X�V�V���D�X�V���$�Q�O�D�J�H�Q�W�l�W�L�J�N�H�L�W���L�Q�V���)�L�Q�D�Q�]�Y�H�U�P�|�J�H�Q-1’270’000.00 1’214’169.40

�*�H�O�G�Á�X�V�V���D�X�V���,�Q�Y�H�V�W�L�W�L�R�Q�V�����X�Q�G���$�Q�O�D�J�H�Q�W�l�W�L�J�N�H�L�W-9’948’062.22 -4’872’975.83

�*�H�O�G�Á�X�V�V���D�X�V���)�L�Q�D�Q�]�L�H�U�X�Q�J�V�W�l�W�L�J�N�H�L�W6’584’906.88 -4’772’322.92

�9�H�U�l�Q�G�H�U�X�Q�J���Á�•�V�V�L�J�H���0�L�W�W�H�O���X�Q�G���J�H�O�G�Q�D�K�H���0�L�W�W�H�O3’586’109.60 -2’114’772.88

Kennzahlen

Grenzwert
Rechnung 

2023
Budget 

2024
Rechnung 

2024

�6�H�O�E�V�W�À�Q�D�Q�]�L�H�U�X�Q�J�V�J�U�D�Gmind. 80% 61.2% 48% 89.6%

�6�H�O�E�V�W�À�Q�D�Q�]�L�H�U�X�Q�J�V�D�Q�W�H�L�Omind. 10% 8.4% 5.9% 8.4%

Zinsbelastungsanteil max. 4% 1.4% 1.9% 1.8%

Kapitaldienstanteil max. 15% 7.4% 8.9% 8.5%

Nettoverschuldungsquotient max. 150% 28.1% 49% 33.8%

Nettoschuld je Einwohner/in max. CHF 2’500  CHF 904  CHF 1’602  CHF 1’121 

Nettoschuld ohne Spezial
finanzierungen je Einwohner/in max. CHF 3’000  CHF 1’034 –  CHF 1’307 

Bruttoverschuldungsanteil max. 200% 183.4% 194.9% 175.4%

Bilanz
Das Eigenkapital reduzierte sich im 
Berichtsjahr um CHF 528’382 und 
beträgt per 31. Dezember 2024  
CHF 83’356’242. Die Veränderung 
ergibt sich aus dem Ertragsüberschuss 
der Erfolgsrechnung von CHF 243’959, 
den Einlagen bzw. Entnahmen aus den 
�6�S�H�]�L�D�O�À�Q�D�Q�]�L�H�U�X�Q�J�H�Q���X�Q�G���)�R�Q�G�V���V�R�Z�L�H��
der Amortisation der LUPK Aufzah -
lungsschuld. Zudem wurde von den 
Aufwertungsreserven CHF 1’368’194 
aufgelöst, welche gemäss Bilanzan -
passungsbericht vom 1. Januar 2019 
über die Dauer von 25 Jahren erfolgs-
wirksam abgetragen werden. 

Das gesamte Anlagevermögen 
(Finanz- und Verwaltungsvermögen) 
hat sich von bisher CHF 171’786’226 
auf CHF 170’586’763 reduziert. Die 
Reduktion ist insbesondere auf die 
Wertberichtigungen bei den Gebäu-
den des Südiareals und dem Verkauf 
der beiden letzten Parzellen beim  
Turbiweg zurückzuführen.

Das Fremdkapital hat per Bilanzstich-
tag um CHF 2’369’701 auf  
CHF 116’504’368 abgenommen.

�*�H�O�G�Á�X�V�V�U�H�F�K�Q�X�Q�J
Aus der betrieblichen Tätigkeit konnte 
�H�L�Q���&�D�V�K�Á�R�Z���Y�R�Q���&�+�)�����·�������·���������H�U�Z�L�U�W-
schaftet werden. Für die Investitions- 
und Anlagetätigkeit ins Finanz-  
und Verwaltungsvermögen sind  
�&�+�)�� ���·�������·�������� �D�Q�� �*�H�O�G�H�U�Q�� �D�E�J�H�Á�R�V-
�V�H�Q�����'�H�U���*�H�O�G�D�E�Á�X�V�V���D�X�V���G�H�U���)�L�Q�D�Q�]�L�H-
rungstätigkeit betrug CHF 4’772’323. 
�'�H�U���%�H�V�W�D�Q�G���D�Q���Á�•�V�V�L�J�H�Q���X�Q�G���J�H�O�G�Q�D-
hen Mitteln reduzierte sich um  
CHF 2’114’773 auf CHF 12’741’504.

Kennzahlen
Die Nettoschuld pro Kopf betrug per 
Ende 2024 CHF 1’121 (Vorjahr CHF 904). 
Das Budget sah eine Nettoschuld von 
CHF 1’602 vor. Diese erfreuliche Diffe-
�U�H�Q�]���L�V�W���D�X�I���G�H�Q���K�|�K�H�U�H�Q���6�H�O�E�V�W�À�Q�D�Q�]�L�H-
rungsgrad von 89.6% zurückzuführen. 
�%�X�G�J�H�W�L�H�U�W���Z�D�U���H�L�Q���6�H�O�E�V�W�À�Q�D�Q�]�L�H�U�X�Q�J�V-
grad von 48%.
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Als Controlling-Kommission der Gemeinde 
Hochdorf haben wir den politischen  
Jahres-/Rechenschaftsbericht für das 
Jahr 2024 des Gemeinderates beurteilt. 
Die Prüfung der Jahresrechnung ist Auf -
gabe der externen Revisionsstelle.

Unsere Beurteilung erfolgte gemäss dem 
gesetzlichen Auftrag sowie dem Hand -
buch für Rechnungskommissionen und 
Controlling-Kommissionen des Kantons 
Luzern, Kapitel 2.5 Controlling.

Gemäss unserer Beurteilung werden die 
in der Gemeindestrategie, dem Legis -
laturprogramm und dem entsprechen -
den Aufgaben- und Finanzplan gemach -
ten Vorgaben grundsätzlich umgesetzt. 
Der Gemeinderat hat die Positionen des 
Legislaturprogrammes und des Aufga -
ben- und Finanzplanes einzeln beurteilt 
und Abweichungen zu den geplanten 
Massnahmen plausibel begründet. Die 
notwendigen Unterlagen und Informatio -
nen sind vorhanden.

Wir empfehlen deshalb, den politischen 
Teil des Jahresberichtes des Jahres 2024 
zu genehmigen.

Hochdorf, 31. März 2025,  
die Controlling-Kommission

Franz Sigrist, Susanne Abt-Estermann, 
Marco Amrein, Stephan Boesch,  
Cornel Hurter, Guido Jutz, Beat Kramer.

Bericht und Empfehlung der 
�&�R�Q�W�U�R�O�O�L�Q�J���.�R�P�P�L�V�V�L�R�Q

An independent member
of UHY International

EXPERTsuisse zertifiziertes
Unternehmen TTRREEUUHHAANNDD  ··  PPRRÜÜFFUUNNGG  ··  BBEERRAATTUUNNGG

�3�U�×�I�X�Q�J�V�X�U�W�H�L�O

Wir haben die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Hochdorf (die Gemeinde) – bestehend aus der
Bilanz zum 31. Dezember 2024, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung
für das dann endende Jahr sowie dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften.

�*�U�X�Q�G�O�D�J�H���I�×�U���G�D�V���3�U�×�I�X�Q�J�V�X�U�W�H�L�O

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem
Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderech-
nung" durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt
"Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltens-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um
als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

�9�H�U�D�Q�W�Z�R�U�W�O�L�F�K�N�H�L�W�H�Q���G�H�V���*�H�P�H�L�Q�G�H�U�D�W�H�V���I�×�U���G�L�H���-�D�K�U�H�V�U�H�F�K�Q�X�Q�J

Der Gemeinderat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die der Gemeinderat als notwendig feststellt, um
die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

�9�H�U�D�Q�W�Z�R�U�W�O�L�F�K�N�H�L�W�H�Q���G�H�U���5�H�Y�L�V�L�R�Q�V�V�W�H�O�O�H���I�×�U���G�L�H���3�U�×�I�X�Q�J���G�H�U���-�D�K�U�H�V�U�H�F�K�Q�X�Q�J

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Be-
richt abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem
Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderech-
nung" durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als
wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte,

Bericht der Revisionsstelle
an die Stimmberechtigten der

Einwohnergemeinde Hochdorf

BBeerriicchhtt   zzuurr  PPrrüüffuunngg  ddeerr  JJaahhrreessrreecchhnnuunngg

BBaallmmeerr--EEtt iieennnnee  AAGG

Kauffmannweg 4

6003 Luzern
Telefon +41 41 228 11 11

info@balmer-etienne.ch
balmer-etienne.ch
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Wir haben die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde Hochdorf (die Gemeinde) – bestehend aus der
Bilanz zum 31. Dezember 2024, der Erfolgsrechnung, der Investitionsrechnung und der Geldflussrechnung
für das dann endende Jahr sowie dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften.

�*�U�X�Q�G�O�D�J�H���I�×�U���G�D�V���3�U�×�I�X�Q�J�V�X�U�W�H�L�O

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem
Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderech-
nung" durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt
"Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung" unseres Berichts weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und den Anforderungen des Berufsstands und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltens-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um
als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

�9�H�U�D�Q�W�Z�R�U�W�O�L�F�K�N�H�L�W�H�Q���G�H�V���*�H�P�H�L�Q�G�H�U�D�W�H�V���I�×�U���G�L�H���-�D�K�U�H�V�U�H�F�K�Q�X�Q�J

Der Gemeinderat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Vorschriften und für die internen Kontrollen, die der Gemeinderat als notwendig feststellt, um
die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.

�9�H�U�D�Q�W�Z�R�U�W�O�L�F�K�N�H�L�W�H�Q���G�H�U���5�H�Y�L�V�L�R�Q�V�V�W�H�O�O�H���I�×�U���G�L�H���3�U�×�I�X�Q�J���G�H�U���-�D�K�U�H�V�U�H�F�K�Q�X�Q�J

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Be-
richt abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem
Schweizer Prüfungshinweis 60 "Prüfung und Berichterstattung des Abschlussprüfers einer Gemeinderech-
nung" durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als
wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte,

Bericht der Revisionsstelle
an die Stimmberechtigten der

Einwohnergemeinde Hochdorf

BBeerriicchhtt  zzuurr  PPrrüüffuunngg  ddeerr  JJaahhrreessrreecchhnnuunngg

BBaallmmeerr--EEtt iieennnnee  AAGG

Kauffmannweg 4

6003 Luzern
Telefon +41 41 228 11 11

info@balmer-etienne.ch
balmer-etienne.ch

Bericht der Revisionsstelle
Seite 2/2 �Ÿ Balmer-Etienne AG �Ÿ 13. März 2025

TTRREEUUHHAANNDD  ··  PPRRÜÜFFUUNNGG  ··  BBEERRAATTUUNNGG

dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von
Nutzern beeinflussen.

Eine weitergehende Beschreibung unserer Verantwortlichkeiten für die Prüfung der Jahresrechnung befin-
det sich auf der Webseite von EXPERTsuisse:http://expertsuisse.ch/wirtschaftspruefung-revisionsbericht .
Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts.

BBeerriicchhtt   zzuu  ssoonnsstt iiggeenn  ggeesseettzzlliicchheenn  uunndd  aannddeerreenn  rreecchhtt lliicchheenn  AAnnffoorrddeerruunnggeenn

In Übereinstimmung mit § 64 Ziff. c des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) und dem
Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Gemeinderates ausge-
staltetes internes Kontrollsystem gemäss § 25 FHGG existiert.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Luzern, 13. März 2025
uma/rkl

Jahresrechnung 2024

BBaallmmeerr--EEttiieennnnee  AAGG

Urs Matter
Zugelassener Revisionsexperte

(leitender Revisor)

Reto Klauser
Zugelassener Revisionsexperte
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Sonderkredit für Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrstützpunktes

Geltungsbereich
Das Gebäude an der Industriestrasse 6 wurde Anfang der 1980er-Jahre 
in Betrieb genommen. Konzipiert wurde es als Feuerwehrstützpunkt, 
als Werkhof der Gemeinde und als Standort der damaligen Gemein-
debetriebe (Wasser, Elektrizität). Nach der Jahrtausendwende wurde 
der Teil Gemeindebetriebe an die WWZ AG ausgelagert, die aber als 
Mieterin im Gebäude blieb. Weitere Teilflächen sind fremdvermietet.

Ausgangslage

Ein Teil des Gebäudes wurde bereits 2021 saniert (Fenster, ein Teil des 
Daches, PV-Anlage). Im Wissen, dass für die Feuerwehr grössere bauliche 
Anpassungen anstehen, wurde die Dachsanierung im entsprechenden 
Gebäudebereich zurückgestellt. Die Elektroverteilungen stammen noch 
aus der Erstellungszeit und müssen im Zuge des Umbaus ersetzt werden. 

Die bauliche Struktur der Feuerwehr Hochdorf weist, in Bezug auf die 
vom Kanton geforderten Minimalstandards, Mängel auf. Dies gene -
riert zusätzliche Zeit- und somit auch Personalaufwände. Es gibt keine 
Garderoben für die Umsetzung einer konsequenten Einsatzhygiene. 
Zudem fehlen Räumlichkeiten für die Durchführung von Rapporten 
und Schulungen.

Die Flächen für die Unterbringung der Fahrzeuge sind zu klein. Ursprüng -
lich waren fünf Fahrzeuge vorgesehen, heute verfügt die Feuerwehr 
über deren neun.

Diese Mängel sind seit längerem bekannt und wurden bei der Orga-
nisationsinspektion der Feuerwehr durch die Gebäudeversicherung 
Luzern im November 2022 festgehalten.

Der Pausenraum, die Garderoben und die Toiletten im Werkhof sind 45 
Jahre alt und haben Sanierungsbedarf. Damit die administrativen Auf -
gaben im Werkhof zweckmässig durchgeführt werden können, wird eine 
Bürofläche ergänzt.

Abb. 1 Gebäude Industriestrasse 6

Machbarkeitsstudie
Im Jahr 2022 erteilte der Gemeinderat einer 
Projektgruppe den Auftrag, die Bedürfnisse der 
Feuerwehr abzuklären, mögliche Standorte zu 
evaluieren und Variantenstudien zu erarbei -
ten. Es wurden diverse Varianten ausgearbei-
tet. Der Gemeinderat ist zusammen mit der 
Projektgruppe zum Schluss gekommen, dass 
die Feuerwehr am bestehenden Standort blei-
ben und die Erweiterung in der bestehenden  
Liegenschaft umgesetzt werden soll.

Generalplanerausschreibung und Bauprojekt
Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung 

hat das Büro 8 AG aus Emmenbrücke den 
Zuschlag für das Generalplanungsmandat 
(GP) für das Projekt erhalten.

Auf der Grundlage der eingangs erwähnten 
Machbarkeitsstudie wurde ein Vorprojekt mit 
einer Erweiterung des bestehenden Gebäudes 
erstellt. In dieser Variante hätten im Baugrund 
vorhandene Altlasten analysiert und behoben 
werden müssen. Die Kosten wären höher aus -
gefallen als bei der nun vorliegenden Variante, 
obwohl ein kleinerer Teil der Liegenschaft ener -
getisch saniert worden wäre.

Die bestehende Struktur des Gebäudes wird 
genutzt, um die Erweiterung der Fläche für 
die Feuerwehr im Erdgeschoss sicherzustel -
len. Dazu müssen die bestehenden Mietflä -
chen im Erdgeschoss angepasst und reduziert 
werden. Die Fahrzeughalle bietet neu Platz 
für neun Einsatzfahrzeuge plus Anhänger mit 
technischer Ausrüstung. Die Feuerwehr erhält 
eine adäquate Garderobe mit Duschen. Der 

Kommandoraum, der Atemschutzraum, das 
Lager und die Werkstatt werden an die aktu-
ellen Anforderungen angepasst. Neu erhält 
die Feuerwehr einen Theorieraum. Dieser dient 
einerseits der Aus- und Fortbildung des Feu -
erwehrpersonals und kann andererseits als  
Kommandoraum für Grossereignisse genutzt 
werden. Dem Theorieraum angegliedert ist 
ein Pausenraum mit Küche. Dieser wird sowohl 
während der Einsätze wie auch während The -
orieblöcken genutzt.
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Die WC-Anlage gehört zum allgemeinen Teil des Gebäudes. Sie wird 
durch die Feuerwehr und die Mietenden des Gebäudes genutzt.

Die Mietfläche WWZ ist eng mit dem Gebäude verbunden und für 
die Gemeinde wichtig. So ist zum Beispiel die Rundsteueranlage, wel-
che die Boiler- und Strassenbeleuchtung schaltet, im Gebäude unter -
gebracht. Werkstatt und Lager der WWZ werden verkleinert und im 
Gebäudegrundriss nach hinten verschoben. Die Funktion dieser Flä-
che bleibt die Gleiche.

Die Nutzfläche des Werkhofs im Bereich Lager wird ebenfalls leicht 
reduziert. Die 45-jährige Toilettenanlage wird saniert und die Anzahl 

Wasserstellen (WC, Waschtische und Duschen) reduziert, da diese 
neu nur noch dem Werkhof zur Verfügung stehen werden. Der Pau-
senraum des Werkhofs wird unterteilt. Es ist geplant, nebst dem Pau-
senbereich neu eine Büronische für das Werkhofpersonal einzurichten.

Mehrwert für die Gemeinde
Zusammenfassend können mit dem vorliegenden Projekt folgende 
Ziele und Optimierungen erreicht werden:

•	�� Umnutzung des Raumprogramms für den langfristigen Bedarf der 
Feuerwehr,

• 	�� Reduzierung Energieverbrauch mit neuer Dachdämmung und  
Fenstern,

• 	�� Anpassung Liegenschaftsteil an die geltenden Normen in den Berei -
chen Energie, Brandschutz und Erdbebensicherheit,

•	�� Anpassung und Ersatz der alten Elektro-Unter- und Hauptverteilun-
gen an die neue Gebäudestruktur,

• 	�� Sicherstellung einer adäquaten und zukunftsgerichteten Haustech -
nikinstallation,

•	�� Reservefläche für einen weiteren Ausbau der Liegenschaft bleibt 
vorhanden,

•	 während des Umbaus sind keine Provisorien nötig,

• 	�� durch Etappierung können die Räumlichkeiten durchgehend 
genutzt werden (mit kleineren Einschränkungen),

• 	�� die Möglichkeit einer Gebäudeerweiterung auf der Nordseite bleibt 
bestehen.

Feuerwehr
•	� Notwendiger Platz für Fahrzeuge wird sichergestellt,
•	�� Garderoben mit Duschen (bis anhin müssen sich die Mitglieder der 

Feuerwehr in der Fahrzeughalle umziehen),
•	� Lager und Werkstatt Feuerwehr mit direktem Aussenzugang,
•	� Atemschutzraum, der den aktuellen Anforderungen entspricht,

• 	�� Theorieraum für Ausbildung und als Kommandoraum für Gros s
ereignisse,

•	�� Pausenraum mit Küche und Aussenbereich als Rapportraum bei 
einem Grossereignis,

•	�� Sicherheitseinrichtungen im Bereich Feuerwehr entsprechen den 
aktuellen Anforderungen (z.B. Brandmeldeanlage).

Werkhof
•	� Bürobereich für Mitarbeitende Werkhof.

Alle Gebäudenutzenden

• 	� Sanitäre Anlagen in zeitgemässem Zustand.

Planung und Projektierung
Dem Gemeinderat obliegt die Verantwortung 
für die Planung und Realisierung des Projekts.

Der Gemeinderat wird von der projektbezoge -
nen Planungs- und Baukommission (BKS) bera-
tend unterstützt. Sie ist sachbezogen zusam -
mengesetzt:
Gaby Oberson (Gemeinderätin Ressort Bau, 
Verkehr und Umwelt), Christian Gretener (Kom -
mandant Feuerwehr), Marco Derungs (Kom-
mandant Stv. Feuerwehr), Thomas Bachmann 
(Bereichsleiter Finanzen), Abteilungsleitung  
Liegenschaften.

Die zuständige Gemeinderätin, der Abteilungs -
leiter Liegenschaften, der Feuerwehrkomman -
dant und der Bauherrenvertreter Claudio Peluso, 
dipl. Architekt FH, bilden die Projektleitung.

Die Leitung des Generalplanerteams hat Simon 
Kronenberg, dipl. Architekt FH SIA von Büro 8 
AG, Emmenbrücke inne.

Weitere Teammitglieder des Gesamtplaners 
beinhalten: Bauingenieur, Fachplanung Elek-
tro, HLKS, Bauphysik, Brandschutz. Das einge-
spielte Team ermöglicht eine effiziente und 
abgestimmte Planung.
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Abb. 2 Plan Grundriss EG/Umgebung
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Kosten und Finanzierung 
Die Baukosten für die Sanierung, Umbauarbeiten Feuerwehr, Werkhof 
und Mietflächen stehen in einem funktionalen baulichen und finanzi-
ellen Zusammenhang und setzen sich wie folgt zusammen (Baupreis -
index Oktober 2024 für die Zentralschweiz 113.1%; Basis Oktober 2015 
= 100%, Umbau):

BKP Kostenschätzung +/-15 % �&�+�)

1 Vorbereitungsarbeiten 334’000 8.90%

2 Gebäude 2’836’000 72.7%

Umbau / Erweiterung  
Feuerwehrstützpunkt

2’257’000

Toiletten und Büro,  
Pausenraum Werkhof

600’000

Instandstellung verkleinerte  
Flächen Mietende und Werkhof

499’000

Instandstellung Elektroverteilung 209’000

Photovoltaikanlage 15’000

3
Betriebseinrichtungen  
Feuerwehrstützpunkt

198’000 5.1%

4 Umgebung 87’000 2.2%

Anpassungen Belag und  
Werkleitungen

50’000

Instandstellung Umgebung nach Bau 22’000

Sichtschutz 15’000

5 Baunebenkosten und MWST. 445’000 11.4%

Total 3’900’000 100 %

Gestützt auf § 32 der Gebäudeversicherungsverordnung fördert die 
Gebäudeversicherung Luzern (GVL) durch Beiträge den technischen 
und baulichen Brandschutz, Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehren. 
Für die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrstützpunktes in Hoch -
dorf wird mit einem finanziellen Beitrag von CHF 200’000 gerechnet.

Zusammen mit dem GP-Auswahlverfahren und den Planungs- und 
Vorbereitungsarbeiten sind in den Rechnungsjahren 2024 bis 2025 fol-
gende Ausgaben verbucht worden:

Rechnungsjahr 2024 CHF�  194’013

Rechnungsjahr 2025 (Stand 01.03.2025) CHF�  11’352

Total 2024 bis 02/2025 �&�+�)���  205’365

In der Bilanz werden die Ausgaben bis zur Bauvollendung in den «Anla -
gen in Bau» (Bilanzgliederung 1407) aktiviert. Nach der Bauvollendung 
werden die Baukosten in die entsprechenden Anlagekategorien über -
führt und jährlich linear abgeschrieben. Für die einzelnen Anlageka-
tegorien gelten folgende Abschreibungsdauern:

Hochbauten 40 Jahre

Übrige Tiefbauten (Plätze, Parkanlagen) 40 Jahre

Mobiliar, Maschinen, Apparate 8 Jahre

Informatik und Kommunikationssysteme 4 Jahre

Die Abschreibungsdauern richten sich nach 
der Verordnung über den Finanzhaushalt der 
Gemeinden (FHGV, SRL 161). Der interne kalkula -
torische Zinssatz für die Sanierung und Erweiterung 
des Feuerwehrstützpunktes beträgt 0.75% und 
jener für die Sanierung des Werkhofes und Mie -
tenden beträgt 2%. Dieser wird jährlich vom jewei -
ligen Anlagerestwert per 1. Januar berechnet.

Die Betriebskosten des sanierten Werkhofs und 
der Feuerwehr werden neutral erwartet.
Die Abschreibungen pro Jahr belaufen sich 
auf rund CHF 120’000.

Aufgaben- und Finanzplan
Die Kostenschätzung für das Bauprojekt beläuft 
sich auf CHF 3’900’000 (+/-15%). Der aktuelle 
Aufgaben- und Finanzplan 2024 – 2029, in wel-
chem die Planungskosten für das Projekt bud-

getiert wurden, konnte eingehalten werden. Im 
Aufgaben- und Finanzplan 2025 – 2030 wurde 
der Sonderkredit regulär budgetiert.

Terminplan

05.05.25 Orientierungsversammlung

18.05.25 Urnenabstimmung

08.08.25 Baueingabe

Mitte Januar 2026 Baubeginn

Sep 26 Fertigstellung Bau

Apr 26
Inbetriebnahme Fläche WWZ 

Teilinbetriebnahme Fläche  
Werkhof Teil 1

Okt 26
Inbetriebnahme Flächen  

Feuerwehr und Werkhof Teil 2

Verzögerung durch mögliche Einsprachen 
während der Auflage sind nicht abschätzbar.

Empfehlung der projektbezogenen Planungs- 
und Baukommission
Die Feuerwehr ist ein zentraler Bestandteil der 
Gemeinde und sorgt tagtäglich für die Sicher -
heit der Bevölkerung. Um weiterhin schnelle 
und effiziente Einsätze zu gewährleisten, muss 
das bestehende Feuerwehrmagazin dringend 
saniert und erweitert werden. Die aktuelle Inf -
rastruktur entspricht nicht mehr den heutigen 
Anforderungen, insbesondere in Bezug auf 
Platzangebot und Hygienevorschriften. Auf 
diese Rückstände hat das Feuerwehrinspektorat 
und die Gebäudeversicherung Luzern bereits 
bei verschiedenen Inspektionen hingewiesen.
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Warum ist die Sanierung und Erweiterung notwendig?
•	�� Schnelle und sicherere Einsätze: Mit einer optimierten Infrastruktur 

können unsere Feuerwehrleute schneller ausrücken. Zeit ist im Ernst -
fall ein entscheidender Faktor, und jede Verbesserung in der Logis-
tik kann Leben retten.

•	�� Einhaltung aktueller Hygienevorschriften: Moderne Einsatzstandards 
verlangen eine klare Trennung zwischen verschmutzten und saube -
ren Bereichen, um die Gesundheit der Feuerwehrleute zu schützen. 
Die neue Planung gewährleistet diese Trennung und reduziert das 
Risiko von gesundheitsschädlichen Rückständen nach Einsätzen.

•	�� Mehr Platz für Fahrzeuge und Ausrüstung: Mit den aktuellen Gege-
benheiten ist die Unterbringung der Einsatzfahrzeuge und Ausrüs-
tung nicht mehr optimal. Durch die Erweiterung entstehen ausrei-

chend Stellflächen, die eine sichere und schnelle Einsatzbereitschaft 
sicherstellen.

•	�� Zukunftsfähige Infrastruktur: Die Feuerwehr muss sich stetig an neue 
Herausforderungen anpassen – sei es durch technologische Entwick -
lungen, neue Fahrzeuge oder veränderte Einsatzszenarien. Die Sanie -
rung und Erweiterung ermöglichen eine Lösung, die den Anforde -
rungen der kommenden Jahre gerecht wird.

•	�� Beitrag zur Sicherheit der Gemeinde: Die Feuerwehr ist rund um die 
Uhr, an 365 Tagen im Jahr, für die Bevölkerung da. Damit die Feu-
erwehr ihre wichtige Arbeit weiterhin bestmöglich leisten kann, ist 
diese Investition in die Zukunft notwendig.

Antrag an die Stimmberechtigten

Gemäss Gesetz über den Feuerschutz (SRL Nr. 740) organisieren die 
Gemeinden die Feuerwehr. Die Sanierung und Erweiterung des über 
vierzigjährigen Feuerwehrstützpunktes ist eine wichtige Grundlage, 
damit die Feuerwehr Hochdorf ihre Funktion als Stützpunktfeuerwehr mit 

zusätzlichen Aufgaben in der Strassenrettung 
und mit dem Hubretter wahrnehmen kann.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass die Feuer -
wehr Hochdorf mit diesem Projekt eine zukunfts -
fähige Infrastruktur mit dem notwendigen Raum -
programm erhält und damit ihre Zuständigkeit 
für Rettung und allgemeine Schadenwehr (inkl. 
Brandbekämpfung und Elementarschadenbe -
wältigung) professionell umsetzen kann. Mit der 
Sanierung und Erweiterung im Bestand können 
pendente Sanierungen von Toilettenanlagen, 
Elektroinstallationen und ein Teil der energeti -
schen Gebäudeertüchtigungen durchgeführt 
werden. Ausserdem bleibt so die Möglichkeit 
erhalten, auf der Nordseite eine Gebäudeer -
weiterung umzusetzen.

Der Gemeinderat beantragt, dem Sonderkre -
dit für die Sanierung und Erweiterung des Feuer -
wehrstützpunkts in der Höhe von CHF 3’900’000 
an der Urnenabstimmung vom 18. Mai 2025 
zuzustimmen.

�%�H�U�L�F�K�W���X�Q�G���(�P�S�I�H�K�O�X�Q�J���G�H�U���&�R�Q�W�U�R�O�O�L�Q�J���.�R�P�P�L�V�V�L�R�Q

Als Controlling-Kommission haben wir die erhaltenen Unterlagen zum 
Sonderkredit zur Sanierung und Erweiterung Feuerwehrmagazin beurteilt.
Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem 
Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling.

Wir stellen fest:
• �Eine Sanierung und Erweiterung sind notwendig.
• �Der Gemeinderat hat eingehend verschiedene Varianten evaluiert.

• �Die betroffenen Gremien und Beteiligten waren in die Evaluationsphase 
über die Planungs- und Baukommission integriert.

• �Die Auflagen der Gebäudeversicherung und die regionalen Auflagen der 
Feuerwehrentwicklung wurden berücksichtigt und verteuern das Projekt.

• �Die Anforderungen des Energiegesetzes wurden berücksichtigt, was die 
Berücksichtigung von energetischen Vorgaben für die von der Sanie -
rung und Erweiterung betroffenen Räume sowie auch eine nachträgli -
che energetische Anpassung in den Folgejahren beinhaltet.

• �Es wurden Baugrund-Altlasten aus Feuerwehrübungen (Löschschaum 

/ PFAS) festgestellt. Die können sich im Boden 
und Grundwasser anreichern und sind schwer 
abbaubar. Das vorliegende Projekt beinhaltet 

keine Massnahmen zur Behebung dieser Alt -
lasten, da der betroffene Boden nicht verän -
dert wird. Wir haben dem Gemeinderat emp -
fohlen, dieses Thema zeitnah weiterzuverfolgen 
und vor allem die Risiken genau abzuschätzen.

Wir empfehlen den Stimmberechtigten, den  
Sonderkredit für die Sanierung und Erweiterung 
des Feuerwehrstützpunktes zu genehmigen.

Hochdorf, 22. März 2025,  
die Controlling-Kommission

Franz Sigrist, Susanne Abt-Estermann,  
Marco Amrein, Stephan Boesch, Cornel Hurter, 
Guido Jutz, Beat Kramer

Stimmen Sie dem Sonderkredit  
für die Sanierung und Erweiterung 
des Feuerwehrstützpunktes von  
CHF 3’900’000.00 zu?

Abstimmungsfrage
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In Kürze
Das Feuerwehrwesen wird in der Gemeinderechnung als Spezial -
finanzierung geführt. Eine solche Finanzierung sollte auch bezüg -
lich der künftigen Investitionen kostendeckend sein und keine direk-
ten Zuschüsse aus dem allgemeinen Haushalt erfordern. Die aktuelle 
Höhe der Ersatzabgabe in der Gemeinde Hochdorf liegt bei 3.5 Pro -
mille des im Kanton Luzern steuerbaren Einkommens. Die mittelfristige 
Finanzierung der Feuerwehr über die Spezialfinanzierung kann mit der 

Annahme des Investitionskredits für die Sanierung und Erweiterung 
des Feuerwehrstützpunktes (parallele Abstimmung) nicht mehr nach-
haltig sichergestellt werden, da durch die Investition hohe Abschrei-
bungen entstehen. Da sich ausgabenseitig keine Einsparmöglichkei-
ten abzeichnen und zwingende Investitionen in Ersatzbeschaffungen 
anstehen, beantragt der Gemeinderat der Bevölkerung die Festset-
zung der Feuerwehrersatzabgabe auf neu 4.1 Promille (bisher 3.5).

Ausgangslage 
Das Gesetz über den Feuerschutz § 101 – 107 (FSG; SRL 740) sowie  

§ 10 der Verordnung zum Gesetz über den Feuerschutz (FSV; SRL 740a) 
regeln die Feuerwehrpflicht. Männer und Frauen sind an ihrem Wohn -
ort feuerwehrpflichtig. Die Feuerwehrpflicht beginnt am 1. Januar 
nach dem erfüllten 20. Altersjahr und endet am 31. Dezember nach 
dem erfüllten 50. Altersjahr. 

Feuerwehrpflichtige, die nicht aktiven Feuerwehrdienst leisten, haben 
in der Wohnsitzgemeinde eine jährliche Ersatzabgabe zu entrichten. Es 
handelt sich dabei um eine Steuer im rechtlichen Sinne, da die Abgabe 
nicht voraussetzungslos geschuldet ist, sondern an Stelle einer öffent -
lich-rechtlichen Naturalverpflichtung (Feuerwehrdienst) tritt. Die Ersatz -
abgabe ist immer geschuldet, unabhängig davon, warum jemand 
keinen Feuerwehrdienst leistet. Der Ertrag aus der Abgabe ist für das 
Feuer- und Löschwesen zu verwenden (§ 105 Abs. 5 FSG). 

Die Ersatzabgabe wird von der Gemeinde ver -
anlagt. Sie beträgt im Kanton Luzern gemäss § 
104 Abs. 1 FSG zwischen 1.5 und 6 Promille des 
steuerbaren Einkommens, mindestens jedoch 
CHF 50 und maximal CHF 500. Die Gemeinde 
Hochdorf hat die Ersatzabgabe aktuell bei 3.5 
Promille veranlagt.  

Auswirkungen bei Annahme der Erhöhung der 
Ersatzabgabe

Die Stimmbevölkerung von Hochdorf muss über 
die Erhöhung der Ersatzabgabe für das Jahr 
abstimmen, in welchem die Änderung erst -
mals notwendig wird. Das heisst, sie stimmt für 
die Erhöhung per 1.1.2026 ab, damit diese im 
Budget 2026 zur Anwendung kommen kann. 

Die Erhöhung der Ersatzabgabe und der Son -
derkredit zur Sanierung und Erweiterung des 
Feuerwehrstützpunktes sind zwei Sachge -
schäfte, die den Stimmberechtigten unabhän -
gig voneinander zur Genehmigung unterbreitet 
und sodann entsprechend umgesetzt werden.

In der nachfolgenden Tabelle ist ersichtlich, 
welcher Promille-Satz in den folgenden Finanz -
planjahren notwendig ist, um ein ausgegliche -
nes Ergebnis der Spezialfinanzierung der Feu-
erwehr zu ermöglichen.

Die Tabelle zeigt auf, dass eine Ersatzabgabe 
von 4.1 Promille erst ab 2030 vollumfänglich 

Budget Finanzplanjahre

Überschuss-/Defizitberechnung	 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Benötigter Ertrag für ausgeglichene  
Spezialfinanzierung Feuerwehr in CHF

520 549 620 626 628 640

Benötigte Promille für ausgeglichene  
Spezialfinanzierung Feuerwehr in Promille

3.50 3.66 4.09 4.09 4.06 4.10

Erhöhung der Feuerwehr ersat zabgabe per 01.01.2026
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notwendig wird. Da ein allfälliger Überschuss in den Fonds für die Spe-
zialfinanzierung einfliesst und als Rücklage für die Feuerwehr dient, hat 
sich der Gemeinderat entschieden, die Ersatzabgabe ab dem Jahr 
2026 einheitlich auf 4.1 Promille zu erhöhen. 

Bei einer Abgabe von 3.5 Promille ergeben sich beispielsweise für 
das Jahr 2028 Entgelte von CHF 535’500, bei 4.1 Promille sind es neu  
CHF 627’300. Bei einem steuerbaren Einkommen von CHF 60’000 hat 
dies eine jährliche Mehrbesteuerung von CHF 36 zur Folge. 

Antrag an die Stimmberechtigten

Der Gemeinderat beantragt im Sinne einer nachhaltigen Finanzierung 
des Feuerwehrwesens, die Feuerwehrersatzabgabe per 1.1.2026 auf 
4.1 Promille (bisher 3.5) festzusetzen.

Stimmen Sie der Erhöhung der  
Feuerwehrersatzabgabe auf  
4.1 Promille per 01.01.2026 zu? 

Abstimmungsfrage

Als Controlling-Kommission haben wir 
die erhaltenen Unterlagen zur Erhöhung 
der Feuerwehr ersat zabgabe beurteilt.  

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem 
gesetzlichen Auftrag sowie dem Hand -
buch Finanzhaushalt der Gemeinden, 
Kapitel 2.5 Controlling.

Zur langfristigen Sicherstellung der für die 
Sicherheit wichtigen Feuerwehr emp -
fehlen wir den Stimmberechtigten bei 
Annahme des Sonderkredits für den Feu-
erwehrstützpunkt, auch die Erhöhung 
der Ersatzabgabe für die Feuerwehr von  
3.5 ‰ auf 4.1 ‰ ab 1.1.2026 zu geneh -
migen.

Hinweis: Wenn die Erhöhung der Ersatzab -
gabe abgelehnt und die Sanierung ange -
nommen wird, werden die Reserven der 
Feuerwehr abgebaut. Wenn die Erhöhung 
der Ersatzabgabe angenommen, aber 
die Sanierung abgelehnt wird, werden die 
Reserven der Feuerwehr unnötig erhöht.

Hochdorf, 22. März 2025,  
die Controlling-Kommission

Franz Sigrist, Susanne Abt-Estermann,  
Marco Amrein, Stephan Boesch, Cornel 
Hurter, Guido Jutz, Beat Kramer

Bericht und Empfehlung der 
�&�R�Q�W�U�R�O�O�L�Q�J���.�R�P�P�L�V�V�L�R�Q
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Das Abfallentsorgungsreglement der Gemeinde Hochdorf stammt aus 
dem Jahr 2002. Bei der Entsorgung, aber auch im Umgang mit Res-
sourcen und der Kreislaufwirtschaft gab es in den vergangenen Jahr-
zehnten grosse Veränderungen – sowohl im gesetzlichen als auch im 
gesellschaftlichen Rahmen. Zudem haben sich die Voraussetzungen 
und Möglichkeiten im Bereich der Infrastruktur und Technologie mas-
siv weiterentwickelt. 

Insbesondere bei der Grüngutsammlung und -verwertung besteht 
deshalb Handlungsbedarf. 

Der Gemeinderat hat die Grüngutabfuhr ab 01.01.2026 dem Gemein -
deverband für Abfallentsorgung Luzern-Landschaft (GALL) delegiert. 
Auf Antrag der Umweltkommission schlägt der Gemeinderat zudem 
folgende Lösung für eine gesetzeskonforme Finanzierung der Abfall-
entsorgung in Hochdorf vor: 

Die Grundgebühren für die Abfallentsorgung sollen ab 01.01.2026  
reduziert und nicht mehr jedem Steuersubjekt, sondern nur noch pro 
Haushalt und Betrieb verrechnet werden. Die Entsorgung von Grün-
gut soll derweil nicht mehr über die pauschale Grundgebühr, sondern 
verursachergerecht finanziert werden. 

Diese vorgeschlagenen Anpassungen bedürfen einer Aktualisierung 

des Abfallreglements aus dem Jahr 2002, das durch die Stimmberech -
tigten zu genehmigen ist.

Abfallgebühren
Das Bundesgesetz über den Umweltschutz (Art. 32 Abs. 1; SR 814.01) 
verlangt eine verursachergerechte Finanzierung der Entsorgung. Die 

Aufwendungen der Abfallbewirtschaftung in den Gemeinden und 
Städten müssen vollständig über Gebühren gedeckt werden. Es dür-
fen dafür keine Steuereinnahmen eingesetzt werden. 

Die Gebühren müssen bestimmten Kriterien entsprechen, damit sie 
von den Preisüberwachenden nicht als missbräuchlich und willkürlich 
eingestuft werden. Angewendet werden insbesondere das Äquiva-
lenzprinzip, das Kostendeckungsprinzip und das Verursacherprinzip: 

•	�Das Äquivalenzprinzip besagt, dass die Gebühr in einem vernünf -
tigen Verhältnis zum Nutzen, den sie den Abgabepflichtigen ver-
schafft, stehen soll. Es soll keine Benutzergruppe übermässig belas-
tet werden. 

• 	�Das Kostendeckungsprinzip besagt, dass der Gesamtertrag der 
Gebühren die Gesamtkosten des betreffenden Verwaltungszwei-
ges nicht oder nur geringfügig übersteigen darf. 

• 	�Das Verursacherprinzip für Kosten von 
Umweltschutzmassnahmen ist in der Bun -
desverfassung (Art. 74 Abs. 2; SR 101) ver -
ankert und im Umweltschutzgesetz (Art. 2, 
Art. 32 Abs. 1; SR 814.01) sodann gesetzlich 
vorgesehen. Das Verursacherprinzip besagt, 
dass derjenige die Kosten einer Umweltbe-
lastung zu tragen hat, welcher Massnahmen 
nach diesem Gesetz verursacht. Um die Kos -
ten und Leistungen einem bestimmten Ver-
ursacher zurechnen zu können, müssen sie 
korrekt abgegrenzt und alle Leistungsbezie-
henden erfasst werden. Mit den Gebühren 
sollen nur Kosten gedeckt werden, die von 

den Nutzenden der Leistung verursacht wer-
den.

Aktuelles Gebührenmodell 
Der Hauskehricht wird in Hochdorf mit einer 
direkten Gebühr verrechnet. Es stehen die 
Einzelvignette (Volumengebühr CHF 1.40/35L) 
oder der Chip für Gewichtsgebühr (CHF 1.20 
Andockgebühr + CHF 0.22/kg) zur Verfügung.
Die Abfallgrundgebühr finanziert in Hochdorf 
aktuell folgende Aufwände: 

• 	�Sammelstellenbewirtschaftung (Neben- und 
Hauptsammelstelle/n),

• 	�Administration, Kommunikation im Zusam -
menhang mit der Abfallbewirtschaftung 
(z.B. Absprache mit Zweckverband und pri-
vatem Abfuhrunternehmen, Realisierung Ent -
sorgungsplan, Betreuung Website, Hochdorf 
Mail),

•	�Sammlungen von Papier und Karton,
• 	�Sämtliche Kosten für Grüngut und Weih -

nachtsbäume, sowie teilweise den Häcksel-
dienst für Astmaterial.

Eine einheitliche Grundgebühr für Grüngut ver -
letzt das Äquivalenz- und Verursacherprinzip, 
da viele Personen (ohne Garten) übermässig 
belastet werden. Ebenso entspricht es nicht 
den gesetzlichen Vorgaben der Verursacher -
gerechtigkeit.

Das aktualisierte Abfallentsorgungsreglement 
behebt diesen Missstand.

Totalrevision Abfallentsorgungsreglement
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Die wichtigsten Änderungen im Reglement
•	�Die Grüngutabfuhr und -verwertung wird dem GALL delegiert.
•	�Die Grundgebühr wird in Zukunft pro Haushalt und Betrieb in Rech-

nung gestellt und nicht mehr pro steuerpflichtige Person und Betrieb. 
Für beide Subjekte gilt derselbe Tarif.

Abfallgrundgebühr/Grüngutgebühr
Die Abfallgrundgebühr wird reduziert. Mit der Abfallgrundgebühr wer -
den die Grundinfrastruktur der Sammelstellen, bestimmte Separat -
sammlungen sowie administrative Aufwände im Zusammenhang mit 
der Abfallbewirtschaftung finanziert. Die Grüngutabfuhr und -verwer-
tung ist nicht mehr in der Grundgebühr enthalten.

Mit der Erhebung einer direkten Gebühr, wie bei Kehricht, wird dem 

Verursacherprinzip beim Grüngut am besten Rechnung getragen. 
Das vom Gemeinderat definierte Vorgehen ist in der Verordnung zum 
Abfallentsorgungsreglement erläutert. Diese wird in der Detailbotschaft 
als Information abgedruckt, ist aber nicht Bestandteil der Abstimmung.

Antrag an die Stimmberechtigten
Im Umgang mit der Abfallentsorgung gab es in 
den vergangenen Jahren sowohl gesetzliche 
als auch gesellschaftliche Veränderungen. In 
der Gemeinde Hochdorf verletzen wir mit der 

Grundgebühr pro steuerzahlendem Subjekt 
das Äquivalenz- und Verursacherprinzip. Der 
Gemeinderat beantragt, das aktuelle Abfall-
entsorgungsreglement aus dem Jahr 2002 wie 
vorgeschlagen an die heutigen gesetzlichen 
Gegebenheiten anzupassen. 

�%�H�U�L�F�K�W���X�Q�G���(�P�S�I�H�K�O�X�Q�J���G�H�U���&�R�Q�W�U�R�O�O�L�Q�J���.�R�P�P�L�V�V�L�R�Q

Als Controlling-Kommission haben wir das revidierte Abfallentsorgung s
reglement und die Verordnung studiert und beurteilt.

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem 
Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling.

Wir stellten folgende wesentlichen Anpassungen im neuen Reglement fest:
• �Grüngutentsorgung wird zusammen mit dem Kehricht und Sperrgut neu 

an den Gemeindeverband für Abfallverwertung Luzern-Landschaft 
(GALL) delegiert.

• �Grüngutentsorgung nicht mehr in der Abfall-Grundgebühr enthalten, 
Grundgebühr wird deshalb gesenkt. Grüngut soll zukünftig verursacher -
gerecht finanziert werden.

• �Gebührenpflichtig für die Grundgebühr sind neu die angemeldeten 
Haushalte sowie die Betriebe, anstatt wie bisher die steuerpflichtigen 
Personen.

• �Berücksichtigung weiterer, aktualisierter gesetzlicher Vorgaben.

• �Aktualisierung und Angleichung an neuste Vorgaben sowie begriffliche 
Klarstellungen und Anpassungen.

Wir empfehlen, das revidierte Abfallentsorgungsreglement zu genehmigen.

Dem Gemeinderat empfehlen wir, die Verord -
nung zum Abfallentsorgungsreglement nochmals 
zu überarbeiten. Die Finanzierung und Verrech -
nung der Grüngutsammlung und -verwertung 
ist im Verhältnis zum Nutzen zu kompliziert und 
zu aufwendig. Die verursachergerechte Finan -
zierung ist zwar besser als die Grundgebühr pro 
steuerpflichtige Person, aber auch nicht optimal. 
Bei Mehrparteienliegenschaften kann die verur -
sachergerechte Weiterverrechnung nicht sicher-
gestellt werden. Es besteht das Risiko von unsach -
gemässer Entsorgung und somit unerwünschter 
Verwertung.

Hochdorf, 22. März 2025,  
die Controlling-Kommission

Franz Sigrist, Susanne Abt-Estermann,  
Marco Amrein, Stephan Boesch, Cornel Hurter, 
Guido Jutz, Beat Kramer

Stimmen Sie der Totalrevision des 
Abfallentsorgungsreglements zu?

Abstimmungsfrage
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genehmigt an der Gemeindeabstimmung vom 18. Mai 2025  

 

 

Die Einwohnergemeinde Hochdorf erlässt, gestützt auf § 23 Abs. 2 des Einführungsgesetzes 
zum Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 30. März 1998 (EGUSG), und dem Reglement 
über die Abfallverwertung durch den Gemeindeverband für Abfallverwertung Luzern -Land-
schaft (GALL) vom 1. Januar 2019, folgendes Reglement:  
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Die Einwohnergemeinde Hochdorf erlässt, gestützt auf § 23 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zum 
Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 30. März 1998 (EGUSG), und dem Reglement über 
die Abfallverwertung durch den Geme indeverband für Abfallverwertung Luzern -Landschaft 
(GALL) vom 1. Januar 2019, folgendes Reglement:  

 

 

I Allgemeine Bestimmungen  

 

Art. 1 Geltungsbereich  

1  Dieses Reglement regelt die Abfallwirtschaft in der Gemeinde Hochdorf im Bereich der 
Siedlungsabfälle nach Art. 3 Buchstabe a. der eidgenössischen Verordnung über die Ver-
meidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA – SR 814.600) vom 04. 
Dezember 2015.  

2  Es hat auf dem gesamten Gemeindegebiet Gültigkeit. Der Gemeinderat kann Ausnah-
men be willigen.  

3  Das Reglement gilt für Inhabe nde  von Abfällen.  

 

Art. 2 Zuständigkeit 

1  Die Entsorgung von Siedlungsabfällen ist Sache der Gemeinde, soweit diese Aufgabe 
nicht dem GALL oder anderen Körperschaften übertragen ist.  

2  Für den Vollzug dieses Reglements ist der Gemeinderat zuständig. Er erlässt  dazu  eine Ver-
ordnung.  

��

Art. 3 Abfallarten, Definitionen  

1  Siedlungsabfälle sind die in Art. 3 Buchstabe a., der eidgenössischen Verordnung über die 
Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA – SR 814.600) vom 
04. Dezember 2015 genannten Abfälle , deren Zusammensetzung betreffend Inhaltsstoffe 
und Mengenverhältnisse mit Abfällen aus Haushalten vergleichbar ist.  

2  Als Siedlungsabfall gelten unter anderen:  

a) Kehricht:  brennbare, nicht wiederverwertbare Abfälle  

b) Sperrgut:  Kehricht, der wegen seiner Abmessungen oder seines Gewich-
tes nicht in zulässige Sammelgebinde passt  

c) Separatabfälle:  Abfälle, die ganz oder teilweise der Wiederverwendung, der 
Wiederverwertung oder einer besonderen Behandlung zuge-
führt werden (zum Beispiel Glas , Grüngut ) 

d) Sonderabfälle:  Abfälle, deren umweltverträgliche Entsorgung auf Grund ihrer 
Zusammensetzung, ihrer chemischen , physikalischen oder ihren 
biologischen Eigenschaften, umfassende , be sondere techni-
sche und organisatorische Massnahmen erfordert (zum Beispiel 
Batterien)  

 

Art. 4 Aufgaben d er Gemeinde  

1  Die Gemeinde  organisiert die Entsorgung  von Siedlungsabfällen. Sie delegiert die Entsor-
gung und Verwertung von Kehricht, Sperrgut und Grüngut dem GALL.  

2  Die Gemeinde informiert die Bevölkerung über Massnahmen der kommunalen Abfallbe-
wirtschaftung.  
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3  Die Gemeinde sorgt für das Aufstellen und die regelmässige Leerung von Abfallbehältnis-
sen an stark besuchten Orten wie öffentlichen Plätzen, Aussichtspun kten und in Erholungs-
gebieten.  

 

Art. 5 Pflichten der Abfallinhabe nden  

1  Kehricht,  Sperrgut  und Grüngut  müssen der vom GALL organisierten Abfuhr ��übergeben 
werden.  

2  Separatabfälle und Sonderabfälle sind getrennt zu sammeln und den dafür bezeichneten 
Sammelstellen oder Abfuhren zu übergeben, wenn sie nicht über den Handel entsorgt 
werden können . Sie dürfen nicht mit anderen Siedlungsa bfällen vermischt werden.  

3  Siedlungsabfälle , welche nicht der Definition gemäss  Art. 3 entsprechen (Nichtsiedlungs-
abfälle) , sind durch die Inhabe nden  auf eigene Kosten fachgerecht zu entsorgen. Sie dür-
fen den öffentlichen Abfuhren oder Sammlungen nur mit Bewilligung des Gemeinderates 
oder des GALL übergeben werden.  

4  Siedlungsa bfäll e dürfen auch zerkleinert oder verdünnt nicht in die Kanalisation geleitet 
werden.  

5  Es ist verboten, Siedlungsa bfälle im Freien oder in Öfen, Cheminées  oder dergleichen zu 
verbrennen. In Feuerungen mit einer Wärmeleistung von bis zu 40 KW, insbesondere in 
Cheminées, Kachelöfen und Stückholzheizungen, darf nur naturbelassenes oder unbehan-
deltes Holz verbrannt werden.  

6  Es ist verboten, Siedlungsabfälle i n nicht genehmigten Anlagen zu beseitigen oder im 
Freien auf öffentlichem oder privatem Grund abzulagern oder stehen zu lassen. Ausge-
nommen ist Grüngut  auf  fachgerecht angelegte n, häusliche n Kompostplätze n, sofern das 
Kompostieren ohne Gefährdung von Gewäs sern oder Beeinträchtigung der Nachbarn er-
folgt.  

 

 

II. Organisation der öffentlichen Entsorgung  

 

Art. 6 Berechtigung  

1  Abfuhren und Sammelstellen auf dem Gemeindegebiet stehen ausschliesslich der 
Gemeindebevölkerung und den in der Gemeinde ansässigen und  zur Benützung 
berechtigten Betrieben zur Verfügung.  Abfälle, die nicht auf dem Gemeindegebiet 
anfallen, dürfen nicht über diese Entsorgungseinrichtungen entsorgt werden . 

2  Bei den  Sammelstelle n der Gemeinde  Hochdorf können  Separat abfälle und Sonder-
abfäll e aus zur Benützung berechtigten Gemeinden auf eigene Kosten entsorgt wer-
den.  

 

Art. 7 Bereitstellung der Siedlungsabfälle  

1  Kehricht , Sperrgut und  Separata bfälle dürfen nur in zugelassenen Gebinden für die 
Abfuhren bereitgestellt werden.  

2  Die zulässigen Gebinde, die Art und der Ort der Bereitstellung bestimmt der Vorstand 
des GALL für den Kehricht  und  das Sperrgut  im Leitfaden Kehricht . Der Gemeinderat 
definiert die zulässigen Gebinde, die Art und der Ort der Bereitstellung für die übrigen 
separat abzuführenden Siedlungsa bfälle in der Verordnung  zum Abfallentsorgungs-
reglement  oder im Entsorgungsplan.  

3  Für grössere Wohnbauten und Überbauungen kann der Vorstand des GALL die Be-
reitstellung  von Kehricht  in Containern vorschreiben.  
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4  Öffentlic he Abfallbehältnisse gemäss Art. 4 Abs. 3 dienen der Aufnahme von Klein -
abfällen . Sie dürfen nicht mit Siedlungs abfällen aus dem Haushalt oder sperrigen 
Gegenständen gefüllt werden.  

 

 

III. Gebühren 

 

Art. 8 Gebührenerhebung und Kostendeckung 

1  Zur Finanzierung der Aufgaben für die Abfallbewirtschaftung erheben die Gemeinde, der 
GALL oder  allfällige weitere Körperschaften, Gebühren. Diese können sich wie folgt zu-
sammensetzen:  

a.  Gewichtsgebühr  
b.  volumenabhängige Gebühr  
c.  Andockgebühr für die Entleerung von Sammelgebinden  
d.  Grundgebühr (finanziert die Grundinfrastruktur der Sammelstellen, bestimmte  Sepa-

ratsammlungen, sowie administrative Aufwände im Zusammenhang mit der Abfall-
bewirtschaftung)  

e. Häckseldienstgebühr  

2  Insgesamt sind die Gebühren so zu bemessen , dass sie die Kosten der Entsorgung und Ver-
wertung der Siedlungsabfälle, die weiteren Aufwendungen der kommunalen Abfallbewirt-
schaftung decken und eine angemessene Verzinsung und Abschreibung des Anlagekapi-
tals ermöglichen.  

 

Art. 9  Gebührenpflicht  

1 Gebührenpflichtig für die volumenabhängige Gebühr sind die Inhabenden von Siedlungs-
abfällen.  

2  Gebührenpflichtig für die gewichtsabhängige Gebühr und die Andockgebühr sind die 
zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung rechtmässigen Eigentümerinnen oder Eigentüm er 
des Containers.  

3  Bei mehr eren Nutzenden des Containers ist die Weiterverrechnung an die Abfall inhabe n-
den technisch oder organisatorisch so zu wählen, dass ein Bezug zur tatsächlich produzier-
ten Menge besteht. Die Weiterverrechnung ist Sache der Eigentümerinnen oder Eigentü-
mer des Containers.  

4  Gebührenpflichtig für die Grundgebühr sind die zum Zeitpunkt der Rechnungsstel lung  an-
gemeldeten Haushalte und Betriebe.  

 

Art. 10  Gebührenfestlegung  

1  Die Delegierten des GALL  und der Gemeinderat  legen die Höhe der gewichts - und volu-
menabhängigen Gebühren s owie der Andockgebühr fest. Die konkrete Ausgestaltung 
der Gebühren ist in der Verordnung zum Abfallentsorgungsreglement definiert.  

2���� Der Gemeinderat legt die Höhe der restlichen Gebühren sowie ihre konkrete Ausgestal-
tung in  der Verordnung zum Abfallentsorgungsreglement fest. ��

3  Der GALL und der Gemeinderat legen  die massgebenden Grundlagen und Zahlen für die 
Gebührenhöhe und Gebührenaus gestaltung offen.  
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Art. 11 Fälligkeit  

1  Die vom Gemeinderat erhobenen Gebühren sind 30 Tage nach Rechnungsstellung zur 
Zahlung fällig.  

2  Auf nicht beglichene Gebühren wird ab Zustellung der Mahnung ein Verzugszins und eine 
Mahngebühr verrechnet.  

 

 

IV. Rechtsmittel 

 

Art. 12 Veranlagungsentscheid  

1  Wird die Gebührenrechnung bestritten oder nicht bezahlt, erlässt der Gemeinderat einen 
Veranlagungsentscheid.  

2  Gegen Entscheide des Gemeinderates über Gebühren ist innert 20 Tagen die Einsprache 
an den Gemeinderat und gegen dessen Einsprache -Entscheid  innert 30 Tagen  die Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde zulässig. 

 

Art. 13 Verwaltungsgerichtsbeschwerde  

1  Gegen alle anderen aufgrund dieses Reglements gefassten Entscheide des Gemeinde-
rates ist die  Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig. 

2 Es gelten die Beschwerdefristen gemäss Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege.  

 

 

V. Straf- und Schlussbestimmungen  

 

Art. 14 Strafbestimmungen  

Verstösse gegen Bestimmungen dieses Reglements werden nach Massgabe der eidgenössi-
schen und kantonalen Strafnormen sanktioniert.  
 

Art. 15 Kontrollbefugnisse  

Wenn Abfälle unsachgemäss oder widerrechtlich abgelagert oder entsorgt werden oder an-
dere wichtige Gründe vorliegen, können Abfallgebinde zu Kontroll - und Erhebungszwe cken 
durch Beauftragte des Gemeinderates oder des GALL geöffnet und untersucht werden.  

 
Art. 16 Inkrafttreten  

1  Das vorliegende Reglement tritt nach der  Urnenabstimmung vom 18. Mai 2025 auf den 1. 
Januar 2026 in Kraft.  

2  Dieses Reglement ersetzt die  Version  vom 22. September 2002 .  

 

Hochdorf, 18. Mai 2025  

 
Gemeinderat  Hochdorf  

Gemeindepräside nt   Gemeindeschreiber  
Kurt Zemp   Thomas Bühlmann  
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Stimmzettel

Stimmzettel

Stimmzettel

Stimmzettel

Gemeinde Hochdorf

Gemeinde Hochdorf

Gemeinde Hochdorf

Gemeinde Hochdorf

für die Gemeindeabstimmung vom 18. Mai 2025

für die Gemeindeabstimmung vom 18. Mai 2025

für die Gemeindeabstimmung vom 18. Mai 2025

für die Gemeindeabstimmung vom 18. Mai 2025

� Ja oder Nein

�

� Ja oder Nein

�

� Ja oder Nein

�

� Ja oder Nein

�

Genehmigen Sie den Jahresbericht 2024 mit der  
Jahresrechnung 2024?

Stimmen Sie dem Sonderkredit für die Sanierung und Erweiterung 
des Feuerwehrstützpunktes von CHF 3’900’000.00 zu?

Stimmen Sie der Erhöhung der Feuerwehrersatzabgabe  
auf 4.1 Promille per 01.01.2026 zu?

Stimmen Sie der Totalrevision des  
Abfallentsorgungsreglements zu?



 

Politische Leistungsaufträge 1 -  8 �² Jahresbericht 20 24 
 
 

1 Politik und Verwaltung  

Leistungsauftrag  

Der Aufgabenbereich Politik und Verwaltung  umfasst die Leistungsgruppen : 
 
10  Politische Führung   (Legislative, Exekutive , Wahlen  und Abstimmungen ) 
11  Zentrale Dienste  (Rechtswesen,  Kommunikation,  Informatik, Rathaus)  
12  Einwohnerdienste  (Gemeindekanzlei , Reg. Zivilstandsamt,  Bürgerrecht , Friedhof ) 
 
10 Politische Führung  

Die politische Führung umfasst die Führungsaufgaben der Gemeinde Hochdorf. Die politischen Behörden defi-
nieren die Strategie und setzen die Ziele, leiten zeitgerecht die notwendigen Lösungsprozesse ein und sind da-
für besorgt, dass die Entscheidungen des So uveräns korrekt umgesetzt werden.  Die Führung der Gemeindever-
waltung unterliegt der Exekutive. Die Durchführung und Sicherstellung von Abstimmungen und Wahlen  ist zu 
gewährleisten . 
 
11 Zentrale Dienste  

Die zentralen Dienste umfassen  die Sicherstellung und Erarbeitung der rechtlichen Grundlagen  und kommuna-
len Erlasse der Gemeinde Hochdorf, d en Betrieb und Unterhalt der IT-Struktur und IT-Anwendungen sowie d en 
Unterhalt und Betrieb der Infrastruktur des Rathaus es. Die umfassende Führun g und Kontrolle der Kommunika-
tion  erfolgt  gemäss Informationskonzept.  
 
12 Einwohnerdienste  

Die Einwohnerdienste umfassen  die Koordination zwischen strategischer und operativer Ebene sowie alle Leis-
tungen die durch die Gemeindekanzlei erbracht werden. Das regionale Zivilstandsamt stellt für die ange-
schlossenen Gemeinden die Registerführung und die Beurkundung der Zivilstandsereignisse sicher. Das Bürger-
rechtswesen umfasst die  Administration zur Erlangung des Bürgerrechtes.  Die Führung und Verwaltung des 
Friedhofwesens  ist auch Teil der Einwohnerdienste . 

 

 

Bezug zur Gemeindestrategie und zum Legislaturprogramm  

Gemeindestrategie  

«Hochdorf �² mehr als ein z entrum ». Hochdorf ist das aktive Regionalzentrum im Kanton Luzer n mit moderatem 
und qualitativem  Wachstum. Hochdorf  zeichnet sich aus dur ch einen Dorfkern zum Verweilen, überzeugt mit 
attraktiven Angeboten und Dienstleistungen mit Mehrwert für die Bevölkerung  und Wirtschaft .  
 
Hochdorf geht proaktiv den Weg in die Zukunft und reflektiert mit Offenhei t die gesellschaftlichen und demo-
grafischen Entwicklungen. Dabei steht der Mensch im Mittelpunkt.  

 
Legislaturprogramm  

Das Legislaturprogramm  wird separat abgedruckt .  

 

  



Lageb eurteilung  2024 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)  

Qualitatives Wachstum ist grundlegend, damit die Gemeinde die Funktion als Regionalzentrum erfüllen 
kann. Hochdorf als siebtgrösste Gemeinde des Kantons Luzern hat Ausstrahlung im Kanton Luzern, ist 
sich der Funktion als Zentrum des Seetals bewusst und wir kt tragend für das Wohl des Seetals als Ganzes. 
Die nachhaltige Entwicklung des Südiareals trägt zur Attraktiverung und Stärkung von Hochdorf bei. Der 
Claim «Hochdorf �² mehr als ein zentrum» ist bekannt und wird in der politischen Arbeit umgesetzt. Der 
Fac hkräftemangel ist auch für die Verwaltung eine grosse Herausforderung. Das Rathaus ist mit dem 
Gemeindeschalter und den Besprechungsräumen benutzerfreundlich und hindernisfrei zugänglich. Der 
Ersatz der Heizung mit erneuerbarer Energie steht an. E -Governme nt wird weiterhin weitsichtig verfolgt 
und angewandt. Gemäss Digitalisierungskonzept sind erste Massnahmen umgesetzt. Am 1. September 
2024 beginnt die neue Legislatur des Gemeinderates, die Gemeinderatswahlen finden im Frühjahr 2024 
statt. Das Legislaturpr ogramm ist zu überarbeiten.  
 
Der Friedhof mit der neuen Aufbahrung und dem Abdankungs raum  und den diversifizierten Grabarten 
entspricht den heutigen Bedürfnissen. Die Wege werden hindernisfrei ausgestaltet.  

 
Massnahmen und Projekte  
 

(in Tausend CHF) Status 
Total 

Kosten 
Zeitraum  ER/IR B 2024 R 2024 

Siehe Aufgaben - und Finanzplan        

 
Statistische Werte  
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

12 Einwohnerdienste            

Anzahl Einwohner  ���·������ 9�·699 ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ �����·������  �����·������  �����·������  

Ausländische Staatsangehörige  ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ 

Anzahl Teilungsfälle  74 70 68 71 67 71 99 80 82 65 

Geburtenüberschuss  13 52 39 28 37 18 - 21 -23 -19 -13 

Anzahl Einbürgerungen  9 10 23 33 31 10 41 36 26 21 

Pendente Gesuche Einbürgerungen  36 36 34 23 19 24 32 24 18 16 

 
Messgrössen / Indikatoren   
 

  Zielgrösse  B 2024 R 2024 

10 Politische Führung     

Orientierungsversammlungen / Workshop  3 3 3 

    

12 Einwohnerdienste     

Kosten Zivilstandsamt  Hochdorf  pro Einwohner  1.50 1.55 0.70 

Stellenprozente Gemeindeverwaltung  5'400 5'700 5'401 

 
Erfolgsrechnung  
 

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich ) R 2023 
festges.  

B 2024 
ergänz .  
B 2024 

R 2024 
Abw. 
CHF 

Saldo Globalbudget  -  1'028 - 1'190 - 1'190 - 1'058 132 

Total Aufwand  -  3'341 - 3'567 - 3'567 - 3'319 248 

Total Ertrag 2'313 2'378 2'378 2'261  -  116 

       

Leistungsgruppen       

10 Politische Führung  

Aufwand  -1'065 - 1'068 - 1'068 - 1'056 12 

Ertrag 370 333 333 371 38 

Saldo  - 695 - 735 - 735 - 685 50 

11 Zentrale Dienste  

Aufwand  - 1'579 - 1'671 - 1'671 - 1'591 80 

Ertrag 1'525 1'620 1'620 1'509 - 111 

Saldo  - 54 - 51 - 51 - 82 - 31 

12 Einwohnerdienste  

Aufwand  - 697 - 828 - 828 - 672 156 

Ertrag 418 425 425 382 - 43 

Saldo  - 279 - 403 - 403 - 291 113 



 

Investitionsrechnung  
 

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich ) R 2023 
festges.  

B 2024 
egänz.  
B 2024 

R 2024 
Abw. 
CHF 

Nettoinvestitionen  -  1'326 0 -  320 - 311 9 

Total Ausgaben  - 1'326 0 - 320 - 311 9 

Total Einnahmen  0 0 0 0 0 

 

 

Kommentar zur Jahresrechnung  2024 

Die Budgetkredite in der Erfolgsrechnung und in der Investitionsrechnung konnten eingehalten bzw. unter-
schritten werden.  
 
Im Legislaturprogramm ist festgehalten, dass ein Digitalisierungskonzept mit Dritten erstellt wird und Massnah-
men daraus umgesetzt werden. Für die Erstellung des Konzeptes hat der Gemeinderat im Frühling 2022 eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt. Als erste Massnahme wurde im Jahr 2024 auf der Website der Gemeinde Hochdorf 
ein Chatbot ein gerichtet. Für die  Initiierung des Chatbot s ind Kosten von CHF 16'400.00 angefallen ( Budget 
CHF 25'000.00).  
 
Der im Jahr 2023 geplante Ersatz des Personenliftes sowie weitere Sanierungsarbeiten im Rathaus konnten erst 
im Jahr 202 4 bzw. können erst im Jahr 2025 abgeschlosse n werden . Dazu  wurde bereits vom Budget 2023 ins 
Budget 2024 eine Kreditübertragung von CHF 150'000.00 vorgenommen.  Da  die letzte Sanierungsetappe der 
Innensanierung des  Rathauses noch nicht abgeschlossen werden konnte, wurde vom Budget 202 4 ins Budget 
2025 eine  nochmalige  Kreditübertragung von CHF 70'000.00 vorgenommen . 
 
Da der Bau der neuen Aufbahrung und des neuen Abdankungsraumes beim Friedhof Hochdorf erst im Früh-
jahr 2024 abgeschlossen werden konnte, wurde eine Kreditübertragung von CHF 240'000.00 vom  Budget 2023 
ins Budget 2024 vorgenommen.  Im Jahr 2024 sind für den Abschluss des Neubau projektes  in der Investit ions-
rechnung noch Ausgaben von b rutto CHF 239'500.00 angefallen. Für die Realisierung einer Photovoltaik -An-
lage auf dem Dach des neuen Gebäudes  hat die Gemeinde Hochdorf vom Kanton Luzern Fördergelde r von 
CHF 8'200.00 erhalten. Dadurch, dass der Neubau erst im Frühling 2024 abgeschlossen werden konnte, sind für 
diesen in der Erfolgsrechnung 2024 noch keine Abschreibungen angefallen (Budget CHF 31 '700.00). Die ge-
plante Realisierung eines Baumfriedhofs im Friedhof 3 wurden nicht umgesetzt (Budget CHF 25'000.00).  
 



 

2 Freizeit und Kultur  

Leistungsauftrag  

Der Aufgabenbereich Freizeit und Kultur umfasst die Leistungsgruppen:  
 

20  Kultur  (Kultur, Museen)  
21  Regionalbibliothek  (Regionalbibliothek Hochdorf)  
22  Kulturzentrum Braui  (Kulturzentrum Braui)  

23  Sport (Sport, Sportanlage Arena, Sportanlage  Seebad, Sporth alle Baldegg)  

24  Seebad  (Seebad Baldegg)  

25  Freizeitinfrastruktur  (Freizeitanlagen)  

26  Jugend  (Jugendanimation)  

 

20 Kultur 

Die Gemeinde Hochdorf hat ein breites Kulturangebot und fördert einheimisches Kulturschaffen. In dieser Leis-
tungsgruppe sind Beiträge an Personen, Vereine und Projekte, die das kulturelle Leben prägen , enthalten.  

 

21 Regionalbibliothek  

Die Regionalbibliothek ist das Informations - und Medienzentrum für die Gemeinde und die Region Seetal. Sie 
ermöglicht der Bevölkerung den Zugang zu Büchern und weiteren Medien und  ist aktiv in der Leseförderung.  

 

22 Kulturzentrum Braui  

Die Gemeinde Hochdorf hat für kommerzielle, kulturelle und gesellschaftliche Anlässe das Kulturzentrum Braui. 
Das Kulturzentrum Braui mit seinen vielfältigen Anlässen ist Werbeträger mit überregionaler Ausstrahlung.  

 

23 Sport 

Sport umfasst die Sportförder ung sowie die Bereitstellung von zeitgemässer Infrastruktur im Outdoor - und In-
door -Sport.  

 

24 Seebad Baldegg  

Die Gemeinde Hochdorf hat ein naturnahes Freibad zur Erholung und für Sportaktivitäten.  

 

25 Freizeitinfrastruktur  

Die Freizeitinfrastruktur umfass t die Parkanlagen, Begegnungsplätze, öffentliche Spielplätze und Wanderwege.  

 

26 Jugend  

Die Jugendarbeit umfasst die Animation und Integration der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde.  

 

 
Bezug zur Gemeindestrategie und zum Legislaturprogramm  

Gemeindestrategie  

Hochdorf lebt die Trilogie Wohnen �² Arbeiten �² Auftanken. Der Fortschritt und die vielseitige Mobilität sind Teil 
davon , wie das Bedürfnis nach Zuhausesein und Lebensqualität.  

 
Wohnen/Lebensqualität: Wohnungsmix �² «Daheim» �² Naherholung �² Natur �² medizinische Grundversorgung �² 
Einkaufen �² Gastronomie �² Sport �² Freizeit �² Kultur �² Vereinsvielfalt �² Partizipation �² Mitwirkung �² Dialog �² Sicherheit.  
 

Legislaturprogramm  

Das Legislaturprogramm  wird separat abgedruckt .  



 

Lagebeurteilung 20 24 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)  

Freizeitanlagen und das Seebad Baldegg sowie die Parkanlagen erfreuen sich grosser Beliebtheit. Auf der 
Grundlage der durchgeführten Arealüberprüfung und der vorhandenen Sicherheitsauflagen, sind de r Ersatz 
oder die Sanierung von Gebäude n und Anlagen im See bad geplant. Begegnungsplätze für alle Generatio-
nen sind wichtig und werden weiterhin ge pflegt und ausgebaut. Gemäss Freiraumkonzept werden weitere 
konkrete Massnahmen ver folgt. Im Lunapark erweite rt die Buvette das Angebot. Die vorhandenen Spielgeräte 
werden bei Bedarf ersetzt. Der Perimeter Zentrum, die Öffnung und Beschattung des Brauiplatzes und die wei-
tere Planung der Scherermatte stehen im Fok us. Synergien mit der Südiareal �²Entwicklung werden genutzt.  
Im Bereich Jugend wird eine engere Zusammenarbeit mit der S chule und zusätzlich eine Parti zipation der Jun-
gen in der Jugendkommission angestrebt.  
 
Im Sportbereich finden zweckmässige, regelmässige Sanierungs - und Unterhaltsarbeiten zum Erhalt der  Anlage 
statt. Im 2024 ist die Totalsanierung der Sportanlage Arena (Rasenfeld und Leichtathletikanlage) geplant. Die 
Planung einer Sporthalle mit Mehrwert sollte im 2024 konkretisiert vorliegen.  
 
Hochdorf positioniert sich als Kulturzentrum der Region mi t vielfältigem Kulturschaffen. Die Gemeinde ist An-
sprechpartnerin für die Kulturvereine. Gezielte Förderung von Kulturvereinen und Projekten erfolgt durch Bei-
träge und Bereitstellung der no twendigen Infrastruktur. Der Re gionale Kulturförderfonds unterstütz t kulturelle 
Projekte mit regionaler Ausstrahlung, paritätisch finanziert durch die Seetaler Gemeinden und den Kanton.  
Die Bibliothek verfolgt die Entwicklungen im Bibliothekswesen und schenkt der Attraktivität besondere Beach-
tung. Die Leseförderung, in ge zielter Zusammenarbeit und Kooperation mit der Schule, hat einen hohen Stel-
lenwert.  
 
Für das Kulturzentrum Braui hat der Gemeinderat im Jahr 2018 die Strategie festgelegt. Das bestehende Ange-
bot und die Kulturvielfalt sind zu erhalten. Entsprechende Inves titionen wer den die Investitionsrechnung der 
Gemeinde weiterhin beeinflussen. Hier wird sich künftig eine gewisse Entlastung abzeichnen, da in den letzten 
Jahren massiv  investiert worden ist. Die Aus lastung des Kulturzentrums dürfte sich in der Nach -Corona zeit wei-
terhin verbessern.  
 

Massnahmen und Projekte  
 

(in Tausend CHF) Status 
Total 

Kosten 
Zeitraum  ER/IR B 2024 R 2024 

Siehe Aufgaben - und Finanzplan        

 
Statistische Werte  
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

20 Kultur           

Beiträge an Kulturvereine  n.a.  n.a.  n.a.  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  47'850 50'950 

Gesamtkosten Kulturförderung  n.a.  n.a.  n.a.  �������·������  �������·������  �������·������  �������·������  �������·������  173'288 234'279 

           

21 Regionalbibliothek            

Gesamtzahl Benutzende Regionalbibliothek  ���·������ 4'218 ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ 

Kosten pro Ausleihe Regionalbibliothek  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  2.15 2.34 2.53 2.40 2.28 2.42 

           

24 Seebad            

Anzahl Tageseintritt Seebad  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  35'033 28'584 

Anzahl Saisonkarte n Seebad  982 298 626 545 752 0 397 573 579 487 



 

Messgrössen / Indikatoren  
 

  Zielgrösse  B 2024 R 2024 

21 Regionalbibliothek     

Zahl Ausleihen Regionalbibliothek  �������·������  �������·������  1�����·������  

Anteil Benutzende Bibl. Alter bis 20 Jahre in %  45 % 45 % 53.00 

    

22 Kulturzentrum Braui     

Anzahl Anlässe Kulturzentrum Braui  650 650 746 

Kostendeckungsgrad Kulturzentrum Braui  30 % 43 % 48 %  

    

23 Sport     

Kosten Sport pro Einwohner  115.00 121.00 124 

    

24 Seebad     

Kostendeckungsgrad Seebad Baldegg  50 % 63 % 63 % 

    

26 Jugend     

Anzahl Besucher Ferienpass  150 150 112 

 
Erfolgsrechnung  
 

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich ) R 2023 
festges. 

B 2024 
ergänz.  
B 2024 

R 2024 
Abw. 
CHF 

Saldo Globalbudget  -  3'287 - 3'490 - 3'490 - 3'423 67 

Total Aufwand  -  5'470 - 5'579 - 5'579 - 5'582 - 4 

Total Ertrag 2'183 2'089 2'089 2'160 71 

       

Leistungsgruppen        

20 Kultur 

Aufwand  - 174 - 223 - 223 - 235 - 12 

Ertrag 1 1 1 1 0 

Saldo  - 173 - 223 - 223 - 234 - 12 

21 Regionalbibliothek  

Aufwand  - 422 - 459 - 459 - 456 3 

Ertrag 124 121 121 126 5 

Saldo  - 298 - 338 - 338 - 330 8 

22 Kulturzentrum Braui  

Aufwand  - 1'957 - 1'815 - 1'815 - 1'887 - 73 

Ertrag 910 844 844 912 68 

Saldo  - 1'047 - 970 - 970 - 975 - 5 

23 Sport 

Aufwand  - 1'783 - 1'860 - 1'860 - 1'891 - 31 

Ertrag 703 648 648 633 - 14 

Saldo  - 1'081 - 1'213 - 1'213 - 1'257 -45 

24 Seebad  

Aufwand  - 600 - 605 - 605 - 631 - 26 

Ertrag 346 381 381 399 18 

Saldo  - 254 - 224 - 224 - 232 - 8 

25 Freizeitinfrastruktur  

Aufwand  - 189 - 257 - 257 - 141 116 

Ertrag 3 2 2 12 10 

Saldo  - 186 - 255 - 255 - 129 126 

26 Jugend  

Aufwand  - 343 - 360 - 360 - 340 20 

Ertrag 95 92 92 77 - 15 

Saldo  - 248 - 268 - 268 - 264 4 

 
Investitionsrechnung  
 

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich ) R 2023 
festges.  

B 2024 
ergänz.  
B 2024 

R 2024 
Abw. 
CHF 

Nettoinvestitionen  - 734 - 3'550 - 2'729 - 2'141 588 

Total Ausgaben  - 747 - 3'550 - 2'729 - 2'150 579 

Total Einnahmen  13 0 0 9 9 

 
 



 

Kommentar zur Jahresrechnung  2024 

Die Budgetkredite in der Erfolgsrechnung und in der Investitionsrechnung konnten eingehalten bzw. unter-
schritten werden.  
 
Für mehr Dorfplatzcharakter wird  der Brauiplatz und die umliegenden Wege nachhaltig umge staltet (Sonder-
kredit). Für die Projektausarbeitung sind in der Investitionsrechnung Ausgaben von CHF 97'675.95 angefallen. 
Vom budgetierten Betrag von CHF 400'000.00 wurden CHF 300'000.00 vom Budget 2024 ins Budget 2025 über-
tragen.  
 
Bei den Räumen der ehemaligen Zivilschutzanlage im Schulhaus Avanti, in welchen seit mehreren Jahren die 
ortsgeschichtliche Sammlung des Vereins Alt -Hofdere untergebracht ist und durch weit ere Hochdorfer Vereine 
als Lagerräume genutzt werden, waren dringende Sanierungen im Bereich des Brandschutzes, der Lüftungs -, 
Sanitär - und Elektroinstallationen notwendig. Die Sanierung wurde koordiniert mit der Gesamtsanierung des 
Schulhauses Avanti und wurde in den beiden Jahren 2022 und 2023 umgesetzt. Da ein Teil der Sanierung erst 
im Sommer 2024 abgeschlossen werden k onnte , wurde eine Kreditübertragung von CHF 18'000.00 vom Budget 
2023 ins Budget 202 4 vorgenommen . Die Kosten für die Abschlussarbeiten im Jahr 2024 betrugen  
CHF 20'027.10. 
 
Beim Seebad Baldegg wurden  die Lagerräumlichkeiten für CHF 73'535.80 umgestaltet . In der Investitionsrech-
nung waren  dazu CHF 100'000.00 vorgesehen. Da die Inbetriebnahme der neuen Kühlanlage sowie diverse 
Sanierungen an den Gebäuden erst im Jahr 2024 abgeschlossen werden k onnten , wurde eine Kreditübertra-
gung von CHF 177'000.00 vom Budget 2023 ins Budget 2024 vorgenommen. Die Projekte konnten im Jahr 2024 
ab geschlossen werden. Die Ausgaben für diese Projekte betrugen im  Jahr 2024 CHF 129'640.75. Beim Ertrag 
aus dem Verkauf von Eintritten, der Vermietung von Pedalo s und Garderobenschränken konnten  Erträgen von 
CHF 213'618.75 erzielt werden (Budget CHF 260'000.00). Aus der Parkplatzbewirt schaftung beim Seebad 
Baldegg konnt en erstmals Erträge von CHF 56'904.78 verbucht werden (Budget CHF 60'000.00). 
 
Für die Realisierung von zusätzlichen Turnhallen waren für die Planung und Ausarbeitung des Bauprojektes in 
der Investitionsrechnung CHF 100'000.00 vorgesehen.  Zusätzlich wurde eine Kreditübertragung von  
CHF 100'000.00 vom Budget 2023 ins Budget 2024 vorgenommen.  Insgesamt wurden für die Planung  
CHF 91'031.55 aufgewendet . Für die Fortführung der Planung wurde der Budgetkredit von CHF 100'000.00 vom 
Budget 2024 ins Budget 2025 ü bertragen.  
 
Für die Sanierung des Hauptrasenfeldes sowie der Rundbahn beim Sportplatz Arena  (Sonderkredit)  sind im Jahr  
2024 Ausgaben von  CHF 1'087'995.95 angefallen (Budget CHF 1'790'000.00) . Aufgrund der wetterbedingten 
Bauverzögerungen konnte das Projekt noch nicht abgeschlossen werden . Vom Budgetkredit wurden d aher 
CHF 700'000.00 vom Budget 2024 ins Budget 2025 übertragen. Im Weiteren wurde  beim Sportplatz Arena für 
CHF 100'589.30 die Beleu chtung beim Kunstrasenfeld saniert (Budget CHF 130'000.00). Für die Sanierung der 
Sprunganlagen sind keine Ausgaben getätigt worden (Budget CHF 60'000.00).  
 
Beim Kulturzentrum Braui konnten im Jahr 2024 aus der Vermietung der Räumlichkeiten Einnahmen von  
CHF 475'339.40 erzielt werden (Budget CHF 420'000.00). Einzelne der roten Eternitplatten beim Hauptgebäude 
des Kulturzentrum s Braui löste n sich von der Unterkonstruktion. Es best and  die Gefahr, dass sich einzelne Platten 
lösen und herunterfallen könnten.  Für die Sanierung der Fassade wurden CHF 252'366.10 aufgewendet. Die 
geplanten zusätzlich en  Massnahmen im Bereich des Lärmschutzes wurden  nicht realisiert . Für diese beiden Pro-
jekte waren in der Investitionsrechnung insgesamt CHF 300'000.00 vorgesehen . Im Weiteren wurde  das Projekt 
für die Montage einer Photovoltaikanlage  auf den Flachdächern gestartet  (inkl. Dachsanierung) . Für dieses 
Projekt wurden im Jahr 2024 CHF 297'350.90 ausgegeben (Budget CHF 670'000.00). Da der Abschluss des Pro-
jektes erst im 1. H albjahr 2025 erfolgen kann, wurde n vom Budgetkredit CHF 200'000.00  vom Budget 2024 ins 
Budget 2025 übertragen.  Da die letzten Massnahmen im Bereich des Brandschutzes  im Kulturzentrum Braui 
noch nicht abgeschlossen werden konnten, w urde  die bereits im Vorja hr getätigte Kreditübertragung von  
CHF 50'000.00 nochmals vom Budget 202 4 ins Budget 202 5 übertragen.  
 



 

3 Sicherheit  

Leistungsauftrag  

Der Aufgabenbereich Sicherheit umfasst die Leistungsgruppen:  
 

30  Bevölkerungsschutz   (Sicherheitsdienst, Zivilschutz)  
31  Feuerwehr  (Feuerwehr)  
32  Schiesswesen  (Militärische Verteidigung, Schiesstand)  

 

30 Bevölkerungsschutz  

Der Bevölkerungsschutz ist im Gemeindeverband ZSO Emme organisiert.  
Mit gezielten Interventionen (Sicherheitsdienste, Netzwerkarbeit) werden Sicherheit und Ordnung, insbeson-
dere an stark frequentierten Orten, präventiv angegangen.  

 

31 Feuerwehr  

Die Gemeinde ist verantwortlich für das gesamte Feuerwehr -Löschwesen. Die Aufgaben umfassen die Brand-
bekämpfung, Einsätze bei Elementarereignissen sowie als Stützpunktfeuerwehr die Einsätze als Ölwehr und bei 
Strassenrettungen.  

 

32 Schiesswesen 

Die Leistungsgruppe Schiesswesen umfasst den Beitrag an die Schützenvereine sowie Infrastruktu r. 

 

 

Bezug zur Gemeindestrategie und zum Legislaturprogramm  

Gemeindestrategie  

Hochdorf lebt die Trilogie Wohnen �² Arbeiten �² Auftanken. Der Fortschritt und die vielseitige Mobilität sind Teil 
davon wie das Bedürfnis nach Zuhausesein und Lebensqualität.  

 
Wohnen/Lebensqu alität: Wohnungsmix �² «Daheim» �² Naherholung �² Natur �² medizinische Grundversorgung �² 
Einkaufen �² Gastronomie �² Sport �² Freizeit �² Kultur �² Vereinsvielfalt �² Partizipation �² Mitwirkung �² Dialog �² Sicherheit.  
 

Legislaturprogramm  

Das Legislatu rprogramm  wird separat abgedruckt .  

 

 

Lagebeurteilung 20 24 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung ) 

Dem Bedürfnis der Bevölkerung nach Sicherheit und Ordnung ist weiterhin Rechnung zu tragen. Die Situation 
im Kontext der Covid -19-Pandemie hat die Wichtigkeit sicherheitsrelevanter Aspekte neu definiert. Bei Krisensi-
tuationen ist die Koordination vor Ort u nd der Einbezug weiterer Stellen gewährleistet. Die ZSO Emme ist regio-
nal organisiert und unterhält die Zivilschutzanlagen auf dem Gemeindegebiet. Betreffend Asylwesen agiert die 
Gemeinde gemäss Auftrag und weitblickend.  
 
Als Zentrumsgemeinde ist es wichti g, Sachbeschädigungen, Lärmbelästigungen und Littering mit angemesse-
nen Vorgaben und Massnahmen entgegenzutreten. Der Gemeinderat hat dazu 2021 Grundsätze und Mass-
nahmen für ein friedliches Mit - und Nebeneinander im öffentlichen Raum definiert und kommuniz iert. Zur Er-
gänzung werden Videoüberwachungen ergänzend eingesetzt. Das Netzwerk Sicherheit, bestehend aus Poli-
zei, Schule, Abteilung Kind Jugend Freizeit, Werkdienst und der Abteilung Sicherheit, koordiniert und analysiert 
die aktuelle Sicherheitslage reg elmässig. Die Zusammenarbeit mit der Polizei ist weiterhin wichtig und der Aus-
tausch wird gepflegt.  
 



 

Die Feuerwehr organisiert sich nach den feuerpolizeilichen Vorschriften und ist aktiv in der Prävention. Durch 
gezielte Massnahmen kann der Sollbestand der  Feuerwehr und die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr in allen 
Bereichen weiterhin sichergestellt werden. Die Form des zukünftigen Feuerwehrmagazins ist geklärt und die 
Planung aufgezeigt.  
 
 

Massnahmen und Projekte  
 

(in Tausend CHF) Status 
Total 

Kosten 
Zeitraum  ER/IR B 2024 R 2024 

Siehe Aufgaben - und Finanzplan        

 
Statistische Werte  
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

30 Bevölkerungsschutz            

Anzahl Einsätze ZSO Emme Elementarfälle  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anzahl Stunden Patrouillendienste  232 225 180 144 150 256 392 257 196 196 

           

31 Feuerwehr            

Anzahl Einsätze Feuerwehr Hochdorf  63 62 87 74 51 66 84 66 67 74 

 
Messgrössen / Indikatoren  
 

  Zielgrösse  B 2024 R 2024 

30 Bevölkerungsschutz     

Beiträge pro Einwohner für den Zivilschutz  13.00 9.70 8.95 

Kosten pro Einwohner für Sicherheitsdienst  2.55 2.00 1.25 

    

31 Feuerwehr     

Bestand Feuerwehr Hochdorf  96 96 92 

Kostendeckungsgrad Feuerwehr  100 % 100 % 110 % 

Feuerwehrersatzabgabe in Promille  3.5 3.5 3.5 

 
Erfolgsrechnung  
 

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich ) R 2023 
festges.  

B 2024 
ergänz.  
B 2024 

R 2024 
Abw. 
CHF 

Saldo Globalbudget  -  225 - 242 - 242 - 222 19 

Total Aufwand  -  1'369 - 842 - 842 - 852 - 10 

Total Ertrag 1'144 600 600 629 29 

       

Leistungsgruppen        

30 Bevölkerungsschutz  

Aufwand  - 741 - 210 - 210 - 183 27 

Ertrag 546 0 0 0 0 

Saldo  - 195 - 210 - 210 - 183 27 

31 Feuerwehr  

Aufwand  - 598 - 600 - 600 - 629 - 29 

Ertrag 598 600 600 - 629 29 

Saldo  0 0 0 0 0 

32 Schiesswesen  

Aufwand  - 30 - 31 - 31 - 39 - 8 

Ertrag 0 0 0 0 0 

Saldo  - 30 - 31 - 31 - 39 - 8 

 
Investitionsrechnung  
 

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich ) R 2023 
festges.  

B 2024 
ergänz.  
B 2024 

R 2024 
Abw. 
CHF 

Nettoinvestitionen  29 - 450 - 450 - 294 156 

Total Ausgaben  0 - 450 - 450 - 294 156 

Total Einnahmen  29 0 0 0 0 

 



 

Kommentar zur Jahresrechnung  2024 

Für den Einsatz von Sicherheitsdiensten im Rahmen der Prävention und Kontrolle im Dorfzentrum wurden   
CHF 12'847.75 aufgewendet (Budget CHF 20'000.00). Im Weiteren wurden  bei den Schulanlagen für die Ein-
dämmung von Sachbeschädigungen, Lärmbelästigungen und Littering  weitere Installationen von Videoüber-
wachungen vorgenommen . Für die zweite Etappe wurden Ausgaben von CHF 14'558.45 getätigt  (Budget 
CHF 20'000.00). 
 
Der Beitrag der Gemeinde Hochdorf an die ZSO Emme betrug  im 2024 CHF 90'219.60 (Budget CHF 98'200.00) . 
 
Bei den Feuerwehrersatzabgaben konnte im Jahr 202 4 ein Ertrag von CHF 531'706.60 erzielt werden (Budget  
CHF 526'000.00). Für die Detailplanung zur Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrmagazins wurden im Jahr 
2024 Ausgaben von CHF 194'013.32 getätigt (Budg et CHF 200'000.00). Für den Ersatz des Atemschutzbusses 
wurde CHF 99'923.70 aufgewendet. Infolge Lieferverzögerungen wird der Bus jedoch erst im Jahr 2025 ausge-
liefert.  
 



 

4 Bildung  

Leistungsauftrag  

Der Aufgabenbereich Bildung umfasst die Leistungsgruppen:  
 

40  Kindergarten   (Kindergarten)  
41  Primarschule  (Primarschule)  
42  Sekundarschule  (Sekundarschule)  

43  Kantonsschule  (Kantonsschule)  

44  Musikschule  (Musikschule)  

45  Schulische Dienste  (Psychologie,  Logopädie, Psychomotorik, Schulsozialarbeit)  

46  Schulliegenschaften  (Schulhäuser Arena, Avanti, Zentral, Peter -Halter, Junkerwald, Weid, Sagen)  

47  Tagesstrukturen  (Schul - und familienergänzende Betreuungsstrukturen)  

48  Schuladministration  (Schulleitung , Bildungskommission, Schulgesundheit)  

49  Sonderschulung  (Sonderschulung)  

 

40 - 42 Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule  

Der Betrieb der Volksschule umfasst die Führung von Kindergärten, Primarschulen und Sekundarschulen nach 
kantonalem Gesetz.  

 

43 Kantonsschule  

Diese Position umfasst die Beiträge an kantonale Gymnasien währen d  der obligatorischen Schulzeit.  

 

44 Musikschule  

Die Musikschule ermöglicht mit einem breiten und kundenorientierten Angebot die musikalische Bildung von 
Kindern, Jugendlichen u nd Erwachsenen. Die Gemeinde Hochdorf ist Trägergemeinde für die Gemeinde  
Römerswil.  

 

45 Schulische Dienste  

Die schulischen Dienste umfassen das regionale Angebot für Logopädie, Psychomotorik und Schulpsycholo-
gie. Hochdorf setzt die Schulsozialarbeit in d er Volksschule ein.  

 

46 Schulliegenschaften  

Die Schulliegenschaften bieten die räumlichen Rahmenbedingungen für einen zeitgemässen Unterricht.  

 

47 Tagesstrukturen  

Die Tage sstrukturen bieten als schulergänzende Betreuung bedarfsgerechte Angebote an. Die Tag esschule ist 
für Lernende des Primar - und Sekundarschulkreises offen.  

 

48 Schuladministration  

Die Schuladministration beinhaltet das Schulsekretariat.  
Die Bildungskommission ist strategisch beratendes Organ gemäss Volkschulbildungsgesetz.  

 

49 Sonderschulu ng  

Die Sonderschulung umfasst die integrative Sonderschulung (IS) und den Poolbeitrag an den Kanton Luzern.  

 

  



 

Bezug zur Gemeindestrategie und zum Legislaturprogramm  

Gemeindestrategie  

Umfassendes Bildungsangebot: Volkschulangebote �² Kindergarten bis Sekundarschule �² Schuldienste �² Tages-
strukturen �² Musikschule �² lebenslanges Lernen �² Kantonsschule Baldegg �² Berufsbildung.  
 

Legislaturprogramm  

Das Legislaturprogramm  wird separat abgedruck t.  

 

 
Lagebeurteilung 20 24 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)  

Zahlreiche Schulbauten benötigen Reparaturarbeiten und mittelgrosse Investitionen. Zudem sind die Pausen-
plätze in die Jahre gekommen und bedürfen baulicher Massnahmen. 2024 werden in einer ersten Tranche die 
Pausenplätze saniert und aufgewertet, eine zweit e Tranche folgt 2026. Ebenfalls in Etappen werden die Bo-
densanierungen im Schulhaus Weid angegangen, auch hier erfolgt der Start 2024. In allen Schulanlagen wer-
den zudem über drei Jahre hinweg die alten FL -Leuchten, für die es kein Ersatzmaterial mehr gibt , ersetzt. 
Schliesslich werden die Fenster im Kindergarten Arena sowie in den Gebäuden des Schulpsychologischen 
Dienstes saniert. Die Klassenzahl in der SEK steigt im Schuljahr 2023/24 an, bleibt 2024/25 konstant, bevor dann 
auf das Schuljahr 2025/26 nochm als eine Erhöhung um eine Klasse und damit in allen drei Stufen 8 parallele 
Klassen geführt werden. 2023/2024 (und/oder 2024/25) muss aufgrund der grossen Kinderzahlen im Kindergar-
ten eine zusätzliche 1. Primarklasse eröffnet werden. Dieser zusätzliche, si ebte Klassenzug (Norm: 6 Klassen pa-
rallel) läuft über die gesamte Primarschulzeit weiter. Die Ausgaben im Sachaufwand für die Ver - und Entsor-
gung (Stichwort Energiekosten) müssen für 2024 geprüft und voraussichtlich angepasst werden. Die Vorgaben 
der kanto nalen Dienststelle für Volksschulbildung bezüglich der Ausrüstung der Lernenden sowie der Lehrperso-
nen mit mobilen Geräten bis 2025 sind mit einem erheblichen finanziellen Mehraufwand verbunden. Die Aus-
gaben für die schrittweise Ablösung von herkömmlichen,  gedruckten Lehrmitteln durch digitale Versionen sind 
nach wie vor hoch. Ein Einsatz, digital anstatt Papier, ist noch nicht in allen Fällen möglich, sodass zum Teil hyb-
rid - digital sowie in Papierform - gearbeitet werden muss, wobei teilweise zusätzlich hohe Lizenzkosten anfal-
len.  

Das Angebot der Tagesstrukturen ist auf die Nachfrage angepasst und erfährt mit dem geplanten Separatbau 
die entsprechende Infrastruktur und Kapazität. Mit den neu bezogenen Räumlichkeiten ist mit einem erneuten 
Anstieg der zu b etreuenden Kinder und Jugendlichen zu rechnen. In Verbindung mit einer Abschaffung der 
konventionellen Hausaufgaben wird das Angebot für SEK -Jugendliche ausgebaut über den Mittag. Die Musik-
schule bietet eine hohe Qualität des Unterrichts und garantiert ein e zukunftsgerechte Entwicklung. Sie vernetzt 
sich mit Institutionen wie Volksschule, Kulturvereinen und realisiert gemeinsame Projekte. Die Musikschule feiert 
im 2024 das 55 -Jahr Jubiläum, welches wegen Corona um 5 Jahre verschoben werden musste.  

Der Stellenmarkt für Lehrpersonen ist ausgetrocknet. Neue Stellen bzw. Nachfolge -Regelungen bei Abgängen 
sind eine grosse Herausforderung. Umso wichtiger ist es, dass die Schule Hochdorf mit guten, innovativen An-
geboten und Ausrüstungen ein attraktiver Arbeitgeber ist. 

Im Schuldienst sind Stellen in der Logopädie ä usserst schwierig zu besetzen, ä hnliches gilt für die Psychomoto-
rik. Die Zusammenfassung sämtlicher Schuldienstangebote wäre ein Mehrwert für die Zusammenarbeit aller 
Beteiligten und würde eine Zentrumsfun ktion des Schuldienstes schaffen.  

Das Vorhaben zur Umsetzung eines Waldkindergartens ist für das Schuljahr 2024/25 im Gange, muss jedoch 
noch genauer geprüft und letztlich auch durch den Gemeinderat und die DVS genehmigt werden. Im Bereich 
der offenen Lern formen und des selbstorganisierten Lernens wird die Schule in den nächsten Jahren einen 
Schwerpunkt setzen. Für die Schulsoftware der Schulverwaltung gibt es eine neue kantonale Lösung. Bis dahin 
arbeitet die Schule Hochdorf wie die meisten anderen Schulen  auf Empfehlung und mit Unterstützung des 
Kantons mit CMI, ehemals Lehreroffice.  

 

  



 

Massnahmen und Projekte  
 

(in Tausend CHF) Status 
Total 

Kosten 
Zeitraum  ER/IR B 2024 R 2024 

Siehe Aufgaben - und Finanzplan        

 
Statistische Werte  
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4 Bildung            

Total Lernende Volksschule  ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ 

Anteil fremdsprachige Schüler  297 328 352 362 367 375 387 287 295 309 

           

40 Kindergarten            

Durchschnittliche Klassengrösse KG  20.4 19 20.5 19.8 20.8 18.7 19.5 19.5 19.9 20.2 

Kosten pro Schüler Kindergarten  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  ���·������ �����·������  �����·������  �����·������  12'433 12'223 

           

41 Primarschule            

Durchschnittliche Klassengrösse  PS 19.7 19.5 19.2 19.6 19.6 19.1 19.4 20.05 19.6 19.1 

Kosten pro Schüler Primarschüler  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  13'845 

           

42 Sekundarschule            

Durchschnittliche Klassengrösse Sek  18.5 18 17.1 17.7 17.6 18.6 17.2 17.6 16.6 17.2 

Kosten pro Schüler Sekundarstufe  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  18'361 

           

43 Kantonschule            

Anzahl Kantonsschüler  (oblig. Schulzeit)  43 41 43 51 53 54 61 63 75 73 

           

44 Musikschule            

Angebot Musikschule Instrumentenwahl  49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

Anzahl Musikschüler  657 662 638 644 649 731 683 672 678 614 

Anzahl Musikschule / Erwachsene  12 17 6 5 7 25 29 23 25 20 

           

47 Tagesstrukturen            

Belegungen Tagesschule  ���·������ �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  �����·������  

 
Messgrössen / Indikatoren  
 

  Zielgrösse  B 2024 R 2024 

4 Bildung     

Personalstellen Volksschule (in %)  12'320 �����·660 �����·974 

Total Klassen Volksschule  65 72 72 

    

44 Musikschule     

Kostendeckungsgrad Musikschule in %  50 69 73 

    

47 Tagesstrukturen     

Kostendeckungsgrad Tagesschule in %  n.a.  72 61 

 
Erfolgsrechnung  
 

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich ) R 2023 
festges.  

B 2024 
ergänz.  
B 2024 

R 2024 
Abw. 
CHF 

Saldo Globalbudget  -  10'181 - 10'936 - 10'936 - 11'319 - 383 

Total Aufwand  - 33'643 - 33'691 - 33'691 - 34'842 - 1'152 

Total Ertrag 23'462 22'754 22'754 23'523 769 

       

Leistungsgruppen        

40 Kindergarten  

Aufwand  - 2'853 - 2'820 - 2'820 - 2'783 37 

Ertrag 1'633 1'678 1'678 1'737 59 

Saldo  - 1'220 - 1'143 - 1'143 - 1'046 97 

41 Primarschule  Aufwand  - 9'767 - 9'598 - 9'598 - 10'031 - 433 



 

Ertrag 5'994 6'063 6'063 6'080 17 

Saldo  - 3'773 - 3'535 - 3'535 - 3'951 - 416 

42 Sekundarschule  

Aufwand  - 7'150 - 7'219 - 7'219 - 7'429 - 210 

Ertrag 5'011 4'970 4'970 5'074 104 

Saldo  - 2'139 - 2'249 - 2'249 - 2'355 - 106 

43 Kantonsschule  

Aufwand  - 780 - 835 - 835 - 835 0 

Ertrag 0 0 0 0 0 

Saldo  - 780 - 835 - 835 - 835 0 

44 Musikschule  

Aufwand  - 2'244 - 2'125 - 2'125 - 2'121 4 

Ertrag 2'195 1'457 1'457 1'549 92 

Saldo  - 49 - 669 - 669 - 572 96 

45 Schulische Dienste  

Aufwand  - 1'623 - 1'744 - 1'744 - 1'675 69 

Ertrag 1'071 1'012 1'012 967 - 45 

Saldo  - 552 - 731 - 731 707 24 

46 Schulliegenschaften  

Aufwand  - 4'609 - 4'573 - 4'573 - 4'788 - 215 

Ertrag 4'609 4'573 4'573 4'788 215 

Saldo  0 0 0 0 0 

47 Tagesstrukturen  

Aufwand  - 495 - 635 - 635 - 719 - 84 

Ertrag 436 457 457 440 - 17 

Saldo  - 59 - 178 - 178 - 279 - 101 

48 Schuladministration  

Aufwand  - 1'764 - 1'909 - 1'909 - 2'158 - 249 

Ertrag 1'687 1'770 1'770 2'025 255 

Saldo  - 77 - 138 - 138 - 133 6 

49 Sonderschulung  

Aufwand  - 2'358 - 2'232 - 2'232 2'302 - 70 

Ertrag 826 775 775 863 88 

Saldo  - 1'532 - 1'457 - 1'457 - 1'439 18 

 
Investitionsrechnung  
 

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich ) R 2023 
Festges. 

B 2024 
Ergänz. 
B 2024 

R 2024 
Abw. 
CHF 

Nettoinvestitionen  -  5'748 - 2'285 - 2'495 - 2'390 105 

Total Ausgaben  - 5'846 - 2'285 - 2'495 - 2'482 13 

Total Einnahmen  98 0 0 92 92 

 

Kommentar zur Jahresrechnung  2024 

Der Budgetkredit in der Erfolgsrechnung konnte um CHF 382'868.79  nicht eingehalten werden. Der Gemeinde-
rat hat am 2 0. Februar 202 5 die Kreditüberschreitung bewilligt . Die Überschreitung ist zurückzuführen auf  Mehr-
kosten bei der  IT-Abteilung, bei der  integrativen Sonderschulung  (IS), beim  Wachstum der  Tagesstrukturen und 
beim Lehrmittelersatz . In der Investitionsrechnung konnten die Budgetkredite eingehalten bzw. unterschritten 
werden.  
 
Zu Beginn des Schuljahres 202 4/2 5 wurd e eine zusätzliche Primarschulklasse eröffne t. Für die Eröffnung der  
Klasse sind Kosten von CHF 60'000.00 angefallen .  
 
Für die Anschaffung weiterer Notebooks für die Primar - und Sekundarstufe wurden CHF 200'629.06 aufgewen-
det (Budget CHF 200'000.00). 
 
Beim Kindergarten Arena inkl. den Räumlichkeiten des schulpsychologischen Dienstes wurden  für  
CHF 103'446.95 die Fenster saniert (Budget CHF 130'000.00) . Diese wurde bei der Gesamtsanierung des Schul-
hauses Arena im J ahr 2011 zurückgestellt.  
 
Bei der Turnhalle Avanti wurden  die Garderoben inkl. Sanitäranlagen  für CHF 1'125'332.40 saniert (Budget   
CHF 1'005'000.00). Zudem mussten in der Turnhalle Avanti Fluchtwege ( Brandschutzmassnahmen ) für  
CHF 364'135.07 realisiert  werden  (Budget CHF 350'000.00) . Für die beiden Sanierungsprojekte hat die Ge-
meinde Hochdorf Beiträge aus dem Sportfonds des Kantons Luzern  von CHF 91'976.00 erhalten.  
 
Die Sanierung des Hartplatzes beim Schulhaus Avanti konnte noch nicht abgeschlossen werden (Kreditüber-
tragung von CHF 470'000.00 vom Budget 2023 ins Budget 2024). Im Jahr 2024 sind für die Sanierung Ausgaben 



 

von CHF 79'100.25 angefallen. Für den Abschluss der Sanierung wurde daher CHF 315'000.00 nochmals vom 
Budget 2024 ins Budget 2025 übertragen.  
 
Für die ersten baulichen Abklärungen für die Gesamtsanierung und Erweiterung des Schulhauses Zentral sind 
Ausgaben von CHF 4'324.00 angefallen (Budget CHF 0.00).  
 
Im Bereich der Schulwegsicherheit  wurde n für die Umsetzung der Massnahmen CHF 150'000.00 vom Budget 
2023 ins Budget 2024 übertragen. Für die Schulwegsicherheit konnten im Jahr 2024 Massnahmen  im Betrag von 
CHF 71'015.30 umgesetzt  werden . Für die weiteren Projekte  wurde eine Kreditübertragung von CHF 75'000.00 
vom Budget 2024 ins Budget 2025 vorgenommen.  
  
Gemäss Freiraumkonzept sollen auch die Pausenplätze bei den Schulanlagen aufgewertet werden. Für die 
Aufwertungsmassnahmen wurden  im Jahr 2024 CHF 78'560.40 ausgegeben (Budget CHF 100'000.00) . 
 
Bei den Schulanlagen Ost und West müssen sämtliche FL-Leuchten ersetz t werden . Für den Ersatz der zweiten 
Etappe wurden  im Jahr 2024 Ausgaben von CHF 455'764.00 getätigt. Da ein Teil  des im Jahr 2024 geplanten 
Ersatzes erst im Jahr 2025 vorgenommen werden kann, wurde eine Kreditübertragung von CHF 40'000.00 vom 
Budget 2024 ins Budget 2025 vorgenommen.  



 

5 Gesundheit und Soziales  

Leistungsauftrag  

Der Aufgabenbereich Gesundheit und Soziales umfasst die Leistungsgruppen:  
 

50  KESB (Kindes- und Erwachsenenschutz)  
51  Restfinanzierung Heim  (Restfinanzierung Pflege, Heim)  
52  Restfinanzierung Spitex  (Restfinanzierung Spitex)  

53  Gesundheitswesen  (Alkoho l- und Drogenprävention, Krankheitsbekämpfung)  

54  Sozialversicherungen  (Krankenversicherung, Prämienverbilligung, AHV, EL, Familienzulagen)  

55  Übrige Sozialhilfe  (Fürsorge, Krippen, Arbeitslosigkeit, Integration, Asyl, Soziales) 

56  Alimentenhilfe  (Alimentenbevorschussung, Alimenteninkasso)  

57  Gesetzliche Sozialhilfe  (obligatorische w irtschaftliche Sozialhilfe)  

 

50 KESB 

Diese Leistungsgruppe umfasst den Beitrag an den Gemeindeverband Kindes - und Erwachsenenschutzbe-
hörde (KESB) mit  dem  Zentrum für Soziales Regionen Hochdorf und Sursee (Zenso) sowie die Mandatsführung.  

 

51 Restfinanzierung Heim,  

Die Restfinanzierung umfasst die Beiträge der Gemeinde für Bewohnende von Heimen.  

 

52 Restfinanzierung Spitex  

Die Restfinanzierung umfasst die Beiträge der Gemeinde für die ambulante Pflege Spitex.  

 

53 Gesundheitswesen  

Die Gemeinde unterstützt und fördert eine angemessene Grundversorgung vor Ort. Die gesetzlich vorgege-
bene Suchtberatung ist an das Zenso Hochdorf delegiert.  

 

54 Sozialversicherungen  

Diese Leistungsgruppe umfasst die Beiträge an den Kanton für die individuelle Prämienverbilligung, Ergän-
zungsleistungen zur AHV und IV sowie die Familienzulagen für Nichterwerbstätige.  

 

55 Übrige Sozialhilfe  

Die übrige Sozialhilfe umfasst die Leistungen für die Integration, die Betreuungsgutschriften an Familien sowie 
die Leistungen Sozialberatung 65+. Im  Altersbereich besteht mit der r egionalen Drehscheibe 65 + eine Informa-
tions- und Anlaufstelle. Zur Förderung der Arbeitsintegration wird mit Fachstellen (u.a. Zenso) zusammengear-
beitet. Für die Integration von Ausländerinnen und Ausländern erfolgt die Koordination mit der kantonalen 
Dienststelle Asyl - und Flüchtlingswesen sowie mit dem Verein Brückenschlag in Hochdorf. Für die Sicherstellung 
dieser Dienstleistunge n ist die Abteilung Soziales  zuständig.  

 

56 Alimentenhilfe  

Die Alimentenhilfe umfasst das Alimenteninkasso und die Alimentenbevorschussung  (ab 1. März 2020: Teilbe-
vorschussung Alimente) . Seit September 2024 führt Hochdorf die regionale Alimentenfachstelle.  

 

57 Gesetzliche Sozialhilfe  

Die gesetzliche Sozialhilfe umfasst die persönliche und wirtschaftliche Sozialhilfe (WSH).  

  



 

Bezug zur Gemeindestrategie und  zum Legislaturprogramm  

Gemeindestrategie  

Hochdorf geht proaktiv den Weg in die Zukunft  und reflektier t mit Offenheit die gesellschaftlichen und demo-
grafischen Entwicklungen. Dabei steht der Mensch im Mittelpunkt.  
 
Gesellschaftliche Entwicklung: Demografie �² Kinder und Jugendliche �² junge Erwachsene �² Erwachsenengene-
ration en  �² 60+ �² Zukunftsgestaltung �² Integration �² Freiwilligentätigkeit  
 

Legislaturprogramm  

Das Legislaturprogramm  wird separat abgedruckt .  

 

 
Lagebeurteilung 2024 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)  

Im Bereich der sozialen, gesellschaftlichen und familienpolitischen Anliegen nehmen die Anforderungen mit 
der Zentrumsfunktion von Hochdorf weiter zu. Damit steigen die finanziellen Anforderungen, um diesen gesetz-
lichen Vorgaben gerecht zu werden. Die Situ ation der Fallzahlen bei der Kindes - und Erwachsenschutzbe-
hörde, bei der Sozialberatung und bei der wirtschaftlichen Sozialhilfe werden weiterhin steigend sein. Es ist das 
Ziel, mit der kommunalen Sozialhilfequote unter jener des Kantonsdurchschnitts zu bl eiben. Offen sind die Aus-
wirkungen derjenigen Dossiers im Asylwesen, welche nach zehn Jahren vom Kanton an die Gemeinden ge-
hen. Hier ist mit einer grösseren Zunahme ab 2025/26 zu rechnen. Gemäss kantonaler Vorgabe steht Hochdorf 
für das Seetal als regional e Alimentenhilfestelle zur Verfügung.  

Die Kosten für die Restfinanzierung bei der stationären Pflege werden aufgrund der demografischen Entwick-
lung und des Fachkräftemangels weiter leicht ansteigen. Der ambulante Bereich (Spitex) steigt weiterhin stär-
ker a n. Der Gemeinderat orientiert sich am Grundsatz «ambulant vor stationär». Für die Generation 65plus sind 
mit der regionalen Drehscheibe 65plus sowie mit der Sozialberatung 65plus der Pro Senectute  präventiv ange-
legte sowie mit Rahmenvereinbarungen längerfristig gesicherte Unterstützungselemente vorhanden.  

Das gesellschaftliche Leben als zentrales Element einer aktiven Zentrumsgemeinde ist wichtig. Die Vereine wer-
den unterstützt, deren Aktivitäten u nd Anlässe geschätzt. Zur Förderung der Integration besteht eine Leistungs-
vereinbarung mit dem Verein Brückenschlag. Die frühe Sprachförderung ist seit dem Schuljahr 2022/2023 ein-
geführt.  

Die Zentrumsgemeinde verfügt über eine breit aufgestellte medizinisc he Grundversorgung sowie über einen 
Notfalldienst. Der Rettungsdienst Seetal 144 vor Ort ist gut aufgestellt und leistungsfähig.  

Mit der Neuregelung der Aufgabenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden (AFR 18) fielen für Gemeinden 
höhere und jährlich wied erkehrende Kosten bei den Krankenkassen (Prämienverbilligung) sowie bei den Er-
gänzungsleistungen an. Die Überprüfung dieser neuen gesetzlichen Vorgaben zwischen Kanton und Gemein-
den ist pendent und deren Auswirkungen schwierig abzuschätzen.  

 

 
Massnahmen un d Projekte  
 

(in Tausend CHF) Status 
Total 

Kosten 
Zeitraum  ER/IR B 2024 R 2024 

Siehe Aufgaben - und Finanzplan        

 
Statistische Werte  
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

50 KESB           

Fallzahlen Massnahmen KESB  125 123 128 139 156 154 150 155 141 161 

           

54 Sozialversicherungen            

Kosten pro Einwohner für Krankenversicherung  77.33 75.90 54.41 96.03 72.71 101.07 111.90 117.35 129.60 135.35 

Kosten pro Einw. für Ergänzungsleistungen  269.21 275.06 283.94 358.66 367.30 454.52 485.99 461.75 467.20 464.55 

           

55 Übrige Sozialhilfe            

Anzahl Personen Arbeitslose  168 175 186 139 139 196 88 86 91 111 

           



 

56 Alimentenhilfe            

Anzahl Fälle Alimentenhilfe  59 49 52 31 31 35 28 25 27 46 

           

57 Gesetzliche Fürsorge            

Anzahl Fälle Sozialhilfe  115 119 148 149 100 84 72 81 77 90 

Sozialhilfequote  2.1 2.3 2.8 2.6 2.4 n.a.  n.a.  n.a.  n.a  n.a.  

 
 
Messgrössen / Indikatoren  
 

  Zielgrösse  B 2024 R 2024 

50 KESB    

Pro Kopf Beitrag an die  KESB Hochdorf-Sursee 76.00 48.78 106.70 

    

51 Restfinanzierung Heim     

Kosten pro Einw. für stationäre Restfinanzierung  330.00 276.95 287.60 

    

52 Restfinanzierung Spitex     

Kosten pro Einw. für ambulante Restfinanzierung  53.00 89.05 97.70 

    

56 Alimentenhilfe     

Quote Rückerstattung Alimentenbevorschussung  60 % 60 % 65 % 

    

57 Gesetzliche Sozialhilfe     

Kosten pro Einw. für gesetzliche Fürsorge WSH  155.00 119.90 167.30 

 
Erfolgsrechnung  
 

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich ) R 2023 
festges.  

B 2024 
ergänz.  
B 2024 

R 2024 
Abw. 
CHF 

Saldo Globalbudget  -  15'838 - 16'694 - 16'694 - 16'857 - 163 

Total Aufwand  - 16'724 - 17'633 - 17'633 - 18'114 - 481 

Total Ertrag 886 939 939 1'257 318 

       

Leistungsgruppen        

50 KESB 

Aufwand  - 1'077 - 1'074 - 1'074 - 1'101 - 27 

Ertrag 5 0 0 0 0 

Saldo  - 1'072 - 1'074 - 1'074 - 1'101 - 27 

51 Restfinanzierung Heim  

Aufwand  - 3'016 - 3'005 - 3'005 - 3'122 - 117 

Ertrag 60 46 46 51 5 

Saldo  - 2'956 - 2'959 - 2'959 - 3'071 - 112 

52 Restfinanzierung Spitex  

Aufwand  - 829 - 891 - 891 - 989 - 98 

Ertrag 0 30 30 47 17 

Saldo  - 829 - 861 - 861 - 942 - 81 

53 Gesundheitswesen  

Aufwand  - 71 - 73 - 73 - 65 8 

Ertrag 0 0 0 8 8 

Saldo  - 71 - 73 - 73 - 57 16 

54 Sozialversicherungen  

Aufwand  - 6'110 - 6'324 - 6'324 - 6'162  162 

Ertrag 23 19 19 23 4 

Saldo  - 6'087 - 6'306 - 6'306 - 6'140 166 

55 Übrige Sozialhilfe  

Aufwand  - 3'710 - 1'548 - 1'548 - 3'785 - 2'237 

Ertrag 184 80 80 144 64 

Saldo  - 3'526 - 1'468 - 1'468 - 3'641 - 2'173 

56 Alimentenhilfe  

Aufwand  - 370 - 489 - 489 - 439 50 

Ertrag 173 264 264 241 - 23 

Saldo  - 197 - 225 - 225 - 198 27 

57 Gesetzliche Sozialhilfe  

Aufwand  - 1'540 - 4'229 - 4'229 - 2'451 1'778 

Ertrag 440 500 500 743 243 

Saldo  - 1'100 - 3'729 - 3'729 - 1'708 2'021  

 
  



 

Investitionsrechnung  
 

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich ) R 2023 
festges.  

B 2024 
ergänz.  
B 2024 

R 2024 
Abw. 
CHF 

Nettoinvestitionen  0 0 0 0 0 

Total Ausgaben  0 0 0 0 0 

Total Einnahmen  0 0 0 0 0 

 
 
Kommentar zur Jahresrechnung  2024 

Der Budgetkredit in der Erfolgsrechnung konnte  um CHF 162'895.94 nicht eingehalten werden. Der Gemeinde-
rat hat am 20 . Februar 202 5 die Kreditüberschreitung bewilligt, welche auf Mehrkosten bei  der wirtschaftlichen 
Sozialhilfe (Fremdplatzierungen) und  den Restfinanzierungskosten Pflege zurückzuführen ist (gebundene Aus-
gaben).  
 
Seit dem Jahr 2020 werden als Folge der Aufgaben - und Finanzreform 18 (AFR 18) sämtliche Kosten der Ergän-
zungsleistungen zur AHV - und IV -Rente, nach Abzug des Bundesbeitrages, neu zu 100 Prozent durch die Luzer-
ner Gemeinden finanziert. Der Kanton Luzern bezahlt somit seit dem Jahr 2020  keinen Beitrag mehr an die Er-
gänzungsleistungen. Im Jahr  2024 Betrug der Beitrag der Gemeinde Hochdorf an die Ergänzungsleistungen 
CHF 4'692'471.70 (Budget CHF 4'885'400.00).  
 
Die Gemeinde ist gemäss Gesetz verpflichtet, die Restfinanzierungskosten von P flegeleistungen (Pflegeheime) 
zu übernehmen. An den Aufenthaltskosten (Hotellerie) in Heimen beteiligt sich die Gemeinde nicht, diese wer-
den grundsätzlich von den Bewohnerinnen und Bewohnern getragen. Beim stationären Pflegebedarf (Restfi-
nanzierungskosten)  betrug der Aufwand im Jahr 20 24 CHF 2'890'646.47 (Budget CHF 2'771'269.00). 
 
Die Gemein de ist gesetzlich verpflichtet Hilfe und Pflege zu Hause anzubieten. Zwischen der Gemeinde und 
dem Verein Spitex Hochdorf und Umgebung besteht eine Leistungsvereinbarun g, womit die Grundversorgung 
in der Krankenpflege garantiert ist. Im Jahr 202 4 sind für die Restfinanzierung aller Spitex -Pflegeleistungen Kos-
ten von CHF 929'508.23 angefallen (Budget CHF 848'000.00). 
 
Für die vom Kanton Luzern koordinierte Heimfinanzierung SEG (Gesetz über soziale Einrichtungen) betrug der 
Anteil der Gemeinde Hochdorf CHF 2'486'566.25 (Budget CHF 2'511'200.00).  
 
Bei der gesetzlichen Fürsorge (v.a. wirtschaftliche Sozialhilfe) betrug au fgrund der Fallzahlen der Bruttoauf-
wand CHF 2'433'303.69 (Budget  CHF 1'700'000.00). 
 
 
 



 

6 Verkehr und Raumordnung  

Leistungsauftrag  

Der Aufgabenbereich Verkehr und Raumordnung umfasst die Leistungsgruppen:  
 

60  Raumordnung   (Grundbuch, Vermessung, Raumentwicklung, Zentrumsentw., Bauverwaltung)  
61  Strassen und Wege  (Gemeindestrassen, Privatstrassen, Werkdienst)  
 

60 Raumordnung  

Die Raumordnung umfasst das Grundbuchwesen, die Vermessung, die Raumplanung, die Zentrumsentwick-
lung und die Bauverwaltung. Die Abteilung Bau der Gemeindeverwaltung Hochdorf wird unter dieser Leis-
tungsgruppe geführt.  

 

61 Strassen und Wege  

Strassen und Wege umfassen den Unterhalt und  die  Sanierung der Gemeindestrassen sowie Beiträge bei öf-
fentlichem Interesse. Die Abteilung Werkdienst wird unter dieser Leistungsgruppe geführt.  

 

 

Bezug zur Gemeindestrategie und zum Legislaturprogramm  

Gemeindestrategie  

Hoc hdorf lebt die Trilogie Wohnen �² Arbeiten �² Auftanken. Der Fortschritt und die vielseitige Mobilität sind Teil 
davon wie das Bedürfnis nach Zuhausesein und Lebensqualität.  

 
«Hochdorf �² mehr als ein zentrum ». Hochdorf ist das aktive Regionalzentrum im Kanto n Luzern mit moderatem 
und qualitativem  Wachstum. Es zeichnet sich du rch einen Dorfkern zum Verweilen,  überzeugt mit attraktiven 
Angeboten und Dienstleistungen mit Mehrwert für die Bevölkerung und die Wirtschaft.  

 
Raumentwicklung: Weitsichtige Raumplanung �² Dorfkern �² Zentrumsentwicklung �² Begegnung sorte �² Grünflä-
chen �² aktive Bodenpolitik �² erneuerbare Energien �² Ressourcen �² moderates qualitatives Wachstum.  

 
Verkehr/Mobiliät: Entlastung Dorfkern �² Umfahrung �² umfassende Mobilität �² ÖV �² Langsamverkehr  �² MIV �² 
neue Mobili tätsangebot e. 

 
Legislaturprogramm  

Das Legislaturprogramm  wird separat abgedruckt .  

 

 
Lagebeurteilung 20 24 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)  

Die fachliche Empfehlung der Synthese «Zweckmässigkeitsbeurteilung Umfahrungen Hochdorf und Eschen-
bach sowie Machbarkeitsstudie Ballwil» wird Ende 2023 erwartet. In Zusammenarbeit mit Fachpersonen, Kom-
missionen und einem Teil der Bevölkerung steht das Förd ern des Fuss-, und Radverkehrs im kommunalen Ge-
biet im Vordergrund und neue Mobilitätsangebote sind evaluiert.  
 
Im Bereich öffentlicher Verkehr steht die Planung der Mobilitätszentrale mit Einbezug der Komponente der Ent-
wicklung des Südiareals  beim Bahnhof im Fokus. Die vielseitige Mobilität sowie die Stärkung der Anbindungen 
auf die Hauptachsen (Zürich, Bern, Basel) sind laufend in die Diskussionen mit einzubringen.  
 
Anhand der Artikel «Bauen mit Qualität», «Koordination vor Planungsbeginn» u nd «Qualitätssicherndes Verfah-
ren» im Bau - und Zonenreglement sowie dem Einbezug des Fachbeirates für die Beurteilung von Gestaltungs-
fragen, aber auch mit der Umsetzung der aktiven Bodenstrategie nimmt der Gemeinderat Einfluss auf die Dorf-



 

kernentwicklung. Um dem Artikel «Bauen mit Qualität» und dem Thema «verdichtetes Bauen» gerecht zu wer-
den, wurde ein Gebäudehöhenkonzept erarbeitet. Auf der Grundlage der durchgeführten Machbarkeitsstu-
die im Zentrum werden die weiteren Entwicklungsschritte der Parzelle 33 im Einklang mit den umliegenden Ge-
bäuden eingeleitet. Das Südiareal ist in Begleitung eines externen Planungsbüros in der Nutzungsplanung, 
diese ist per Ende 2023 geplant.  
 
Das Nutzungskonzept für die Weiterentwicklung des Entwicklungsschwerpunkts (ESP) Ho chdorf -Römerswil, er-
stellt mit fachlicher Begleitung durch zwei Planerteams, liegt vor.  
 
Im Entwicklungsgebiet sollen mittels innovativer, breitabgestützter Planung zusätzliche Arbeitsplätze und im 
siedlungsnahen Raum Wohnräume entstehen. Die Synergien für  das Südiareal (Teil des ESP) werden genutzt.  
 
 

Massnahmen und Projekte  
 

(in Tausend CHF) Status 
Total 

Kosten 
Zeitraum  ER/IR B 2024 R 2024 

Siehe Aufgaben - und Finanzplan        

 
Statistische Werte  
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

60 Raumordnung            

Erteilte Baubewilligungen  89 97 79 86 80 70 94 86 61 86 

Bewilligte Wohnungen  43 45 65 60 25 4 5 22 7 55 

Leerwohnungsbestand in %  0.45 0.62 1.42 1.18 0.88 0.92 0.79 0.99 0.86 0.88 

           

61 Strassen und Wege            

Anzahl Kilometer Gemeindestrassen  24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Investitionen pro Laufmeter Gemeindestrassen  11.53 45.34 50.77 86.36 24.79 20.52 40.13 4.50 31.00 31.00 

 
Messgrössen / Indikatoren  
 

  Zielgrösse  B 2024 R 2024 

60 Raumordnung     

Durchlaufzeiten Baugesuch in Tagen  60 60 100 

    

61 Strassen und Wege     

Kosten Bau Gemeindestrassen pro Einwohner / CHF 100.00 84.95 81.55 

 
Erfolgsrechnung  
 

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich ) R 2023 
festges.  

B 2024 
ergänz.  
B 2024 

R 2024 
Abw. 
CHF 

Saldo Globalbudget  -  2'517 - 2'445 - 2'445 - 2'348 97 

Total Aufwand  -  3'547 - 3'481 - 3'481 - 3'726 - 244 

Total Ertrag 1'030 1'037 1'037 1'378 341 

       

Leistungsgruppen        

60 Raumordnung  

Aufwand  - 1'465 - 1'428 - 1'428 - 1'636 - 208 

Ertrag 414 453 453 742 289 

Saldo  - 1'051 - 975 - 975 - 894 81 

61 Strassen und Wege  

Aufwand  - 2'082 - 2'053 - 2'053 - 2'090 - 37 

Ertrag 616 583 583 636 53 

Saldo  1'466 - 1'470 - 1'470 - 1'454 16 

 
Investitionsrechnung  
 

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich ) R 2022 
festges.  

B 2024 
ergänz.  
B 2024 

R 2024 
Abw. 
CHF 

Nettoinvestitionen  - 743 - 850 - 795 - 824  -  29 

Total Ausgaben  - 743 - 850 - 795 - 824 - 29 

Total Einnahmen  0 0 0 0 0 



 

 
Kommentar zur Jahresrechnung  2024 

Der Budgetkredit in der Erfolgsrechnung konnte eingehalten bzw. unterschritten werden. Der Budgetkredit in 
der Investitionsrechnung konnte um CHF 28'916.15 nicht eingehalten werden. Der Gemeinderat hat am  
20. Februar 202 5 die Kreditüberschreitung bewillig t, welche auf  eine dringende Sanierung der Eschenbachstra-
sse zurückzuführen ist. 
 
Für die Teilrevision des Bau - und Zonenreglements sind für die externe Unterstützung Ausgaben von  
CHF 16'619.10 angefallen (Budget CHF 30'000.00).  
 
Für den baulichen Unterha lt der Gemeindestrassen (z.B. Risssanierungen, Trottoir -Absenkungen, Strassenbe-
leuchtung, Einlaufschächte, usw.) sind Aufwände von CHF 81'975.75  angefallen  (Budget CHF 200'000.00 ).  
 
Für die Sanierung der Nunwilstrasse sind in der Investitionsrechnung  Ausgaben von  CHF 565'721.35 (Budget  
CHF 600'000.00 und für die Sanierung der öffentlichen Beleuchtung CHF 126'316.90 (Budget CHF 200'000.00) 
angefallen.  Da die Sanierung noch nicht abgerechnet bzw. abgeschlossen werden konnte, wurde eine Kredit-
übertragun g von CHF 55'000.00 vom Budget 2024 ins Budget 2025 vorgenommen.  
 
Zur Umsetzung bzw. Projektierung  von Massnahmen im Bereich des Langsamverkehrs (Umsetzung Sanierung 
Kreisel Brunnenmösli im Jahr 2025) sind Aus gaben von CHF 4'634.90 angefallen (Budget CHF 50'000.00). 
 
Aufgrund eines Wasserleitungsbruches musste bei der Eschenbachstrasse dringende Sanierungsarbeiten 
durchgeführten werden. Die Kosten für die Sanierung der Strasse betrugen CHF 126'489.75.  
 



 

7 Umwelt  

Leistungsauftrag  

Der Aufgabenbereich Umwelt umfasst die Leistungsgruppen:  
 

70  Wasser und Abwasser   (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Kläranalage)  
71  Abfallwirtschaft  (Tierkörperbeseitigung, Abfallbewirtschaft ung)  
72  Umweltschutz  (Umweltschutz, Gewässerverbauungen, Arten - und Landschaftsschutz)  
 

70 Wasser und Abwasser  

Wasser umfasst die Versorgung mit Frischwasser und Abwasser den Betrieb und Unterhalt der Kanalisationsan-
lagen und der ARA Hochdorf.  

 

71 Abfallwirtschaft  

Die Abfallbewirtschaftung umfas st den Betrieb der Sammelstelle sowie die Spezialentsorgungen.  

 

72 Umweltschutz  

Der Umweltschutz umfass t die Gewässerverbauungen, das Vernetzungsprojekt sowie das Label -Energiestadt.  

 

 

Bezug zur Gemeindestrat egie und zum Legislaturprogramm  

Gemeindestrategie  

Hochdorf lebt die Trilogie Wohnen �² Arbeiten �² Auftanken. Der Fortschritt und die vielseitige Mobilität sind Teil 
davon wie das Bedürfnis nach Zuhausesein und Lebensqualität . 

 
Raumentwicklung: Weitsichtige Raumplanung �² Dorfkern �² Zentrumsentwicklung �² Begegnungsorte  �² Grünflä-
chen �² aktive Bodenpolitik �² erneuerbare Energien �² Ressourcen �² moderates qualitatives Wachstum.  
 

Legislaturprogramm  

Das Legislaturprogramm  wird separat abgedruckt .  

 

 

 
Lagebeurteilung 2024 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)  

Das Gewinnen von erneuerbaren Energien wurde analysiert und der Ausbau ist, soweit wie aktuell möglich, 
geplant. Die Planung des Wärmeverbundes ist soweit fortgeschritten, dass es möglich ist, eine Aussage über 
die Realisierungschancen mit der Genossenschaft Elektra Baselland zu machen. Die Bevölkerung wurde über 
die vorhandenen Fakten zum Thema Energie und Klima informiert und die möglichen Unterstützungsmöglich-
keiten sind aufge zeigt. Wie der Werkdienst und Private die Biodiversität fördern, wurde der Bevölkerung trans-
parent gemacht. Der Arten - und der Landschaftsschutz ist im Rahmen des Vernetzungsprojektes kontinuierlich 
in Umsetzung.  
 
Das Kanalisationsnetz der Gemeinde Hochdorf wird laufend nach den Vorgaben der generellen Entwässe-
rungsplanung (GEP) erneuert und ausgebaut.  
 
Die ARA Hochdorf optimiert ihre Energieplanung im Rahmen eines Grossverbraucherunternehmens. Das Zu-
sammenschliess en der ARA Hochdorf zu einer ARA -Seetal ist in Bearbeitung.  
 
  



 

 
Massnahmen und Projekte  
 

(in Tausend CHF) Status 
Total 

Kosten 
Zeitraum  ER/IR B 2024 R 2024 

Siehe Aufgaben - und Finanzplan        

 
Statistische Werte  
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

70 Wasser und Abwasser            

Gereinigte Abwassermenge in Mio -m3 2.077 2.034 1.950 1.824 1.992 1.976 ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ 

Netzlänge öffentliche Kanalisation in km  41 42 43 43 43 43 43 43 43 43 

Mengentarif Abwasser in CHF  2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 

Prod. erneuerb. Energie ARA Mikrog. Strom kwh  �������·������  �������·������  �������·������  �������·������  �������·������  �������·������  �������·������  �������·������  �������·������  �������·������  

Tierkadaversammelstelle in Tonnen  449 479 463 499 467 475 460 433 465 361 

           

71 Abfallwirtschaft            

Grünabfuhr in Tonnen  890 908 867 832 861 826 875 876 831 919 

 
Messgrössen / Indikatoren  
 

  Zielgrösse  B 2024 R 2024 

70 Wasser und Abwasser     

Betriebskosten ARA pro Einwohner in CHF 150.00 205.05 196.25 

Kostendeckungsgrad ARA in % 100 % 108 % 111 % 

    

71 Abfallwirtschaft     

Abfallgrundgebühr  natürliche Personen in CHF 60.00 45.00 45.00 

 
Erfolgsrechnung  
 

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich ) R 2023 
festges.  

B 2024 
ergänz.  
B 2024 

R 2024 
Abw. 
CHF 

Saldo Globalbudget  -  280 - 416 - 416 - 381 35 

Total Aufwand  -  3'717 - 3'759 - 3'759 - 3'750 10 

Total Ertrag 3'437 3'344 3'344 3'369 25 

       

Leistungsgruppen        

70 Wasser und Abwasser  

Aufwand  - 2'816 - 2'778 - 2'778 - 2791 - 13 

Ertrag 2'790 2'734 2'734 2'747 13 

Saldo  - 26 - 44 - 44 - 44 0 

71 Abfallwirtschaft  

Aufwand  - 440 - 435 - 435 - 475 - 40 

Ertrag 434 429 429 467 38 

Saldo  - 6 - 6 - 6 - 8 - 2 

72 Umweltschutz  

Aufwand  - 460 - 546 - 546 - 484 62 

Ertrag 213 181 181 156 -25 

Saldo  - 247 - 366 - 366 - 328 38 

 
Investitionsrechnung  
 

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich ) R 2023 
festges.  

B 2024 
ergänz.  
B 2024 

R 2024 
Abw. 
CHF 

Nettoinvestitionen  - 156 - 390 - 390 - 127 263 

Total Ausgaben  - 373 - 540 - 540 - 425 115 

Total Einnahmen  217 150 150 298 148 

 
  



 

Kommentar zur Jahresrechnung  2024 

Die Budgetkredite in der Erfolgsrechnung und in der Investitionsrechnung konnten eingehalten bzw. unter-
schritten werden.  
 
Im Jahr 202 4 wurden für die Umsetzung des generellen Entwässerungsplanes (GEP) CHF 147'048.90 ausgege-
ben (Budget CHF 150'000.00) . Für Kanalisationsneubauten wurden CHF 61'223.00 aufgewendet (Budget  
CHF 150'000.00). Bei den Anschlussgebühren an das Kanalisationsnetz der Grundeigentümer w urden Einnah-
men von CHF 226'290.18 in Rechnung gestellt (Budget CHF 150'000.00) . 
 
Für den Betrieb der Kläranlage Hochdorf wurden im Jahr 202 4 CHF 1'982'234.74 aufgewendet (Budget  
CHF 2'070'569.00) bzw. es konnte ein Überschuss von CHF 227'134.97 erzielt werden. Im Weiteren wurde bei der  
Kläranlage Hoc hdorf die Mikrogasturbine ersetzt . Die Investitionsausgaben betrugen CHF 211'238.10 (Budget 
CHF 240'000.00). Die Gemeinden Hohenrain und Römerswil haben sich an den Kosten mit insgesamt  
CHF 47'718.70 beteiligt.  
 
Der Beitrag an den Gemeindeverband Baldegge r- und Hallwilersee betr ug CHF 65'625.00 (Budget  
CHF 68'000.00). Der Verband hat das Ziel, dass mit der künstlichen Belüftung die tierischen und pflanzlichen Be-
wohner ihren Lebensraum in den beiden Seen wieder zurück erobern können.  
 
Aus den  gemeindeeigene n Förderprogramm für Energie wurden Beiträge von CHF 27'500.00 ausbezahlt 
(Budget CHF 65'000.00). 
 
Für die Altlastensanierung  auf dem Gemeindegebiet  von Hochdorf (Bodenuntersuchungen) sind im Jahr 2024 
Kosten von CHF 57'344.95 angefallen (Bu dget CHF 100'800.00). Der Kanton Luzern wird sich nach Abschluss der 
Sanierungsarbeiten an den Sanierungskosten beteiligen.  
 



 

8 Finanzen  und Wirtschaft  

Leistungsauftrag  

Der Aufgabenbereich Finanzen  und Wirtschaft  umfasst die Leistungsgruppen:  
 

80  Finanzen   (Finanzverwaltung, Betreibungsamt, Parkhaus Braui, Jagd, Elektriziät, Zinsen)  
81  Steuern  (Gemeindesteuern, Sondersteuern, Steuerverwaltung)  
82  Öffentlicher Verkehr  (Öffentliche Verkehrsinfrastr uktur, Regional - Agglomerationsverkehr)  

83  Wirtschaft  (Industrie, Gewerbe, Handel, Markt - und Gewerbewesen)  

84  Finanzausgleich  (Finanzausgleich)  

85  Liegens. Finanzvermögen  (Industriestrasse, Restaurant Braui, Schererscheune, Spritzenhaus, Bellaria)  

86  Abschluss, Übrige Finanzen  (Aufwertungsreserve, Neutrale Erträge und Aufwände, Abschluss)  

 

80 Finanzen  
Die Finanzen umfassen die Führung und die strategische Beratung des Finanzhaushaltes der Gemeinde Hoch-
dorf sowie die Bewirtschaftung der liquiden Mittel und die Refinanzierung von Darlehen.  
 
81 Steuern  
Die Steuern umfassen die Steuerveranlagung, die Sondersteuern, den Steuerbezug und die Registerführung.  
 
82 Öffentlicher Verkehr  
Der öffentliche Verkehr umfasst dessen Finanzierung sowie die Bewirtschaftung der Tageskarten der Ge-
meinde. Der Gemeinderat setzt sich im Rahmen des Gesamtverkehrskonzeptes K16 Seetal für einen starken 
öffentlichen Verkehr mit attraktiven Angeboten ein.  
 
83 Wirtschaft  
Die Wirtschaft umfasst die Wirtschaftsförderung, beinhaltend Information, Beratung, Marketing und Promotion 
des Wirtschafts standortes Hochdorf sowie ein Netzwerk zu den ansässigen Firmen. Ebenfalls gehört zur Wirt-
schaft die Durchführung und Or ganisation des Marktwesens.  
 
84 Finanzausgleich  
Der Finanzausgleich umfasst die kantonale Finanzausgleichszahlung gemäss Gesetz über den Finanzausgleich.  
 
85 Liegenschaften Finanzvermögen  
Die Liegenschaften Finanzvermögen umfass en  die administrative Betre uung und Bewirtschaftung der gemein-
deeigenen Liegenschaften des Finanzvermögens.  
 
86 Abschluss, übrige Finanzen  
Die übrigen Aufwendungen und Erträge umfassen die jährliche Auflösung der Aufwertungsreserve gemäss der 
neuen Bilanzierungsgrundsätze bei der Ei nführung des neuen Rechnungsmodelles HRM2. Ebenfalls sind die Ab-
schlussbuchungen unter dieser Leistungsgruppe.  
 

 

Bezug zur Gemeindestrategie und Legislaturprogramm  

Gemeindestrategie  

Hochdorf ist das aktive Regionalzentrum im Kanton Luzern mit moderatem und  qualitative m Wachstum. Es 
zeichnet sich durch einen Dorfkern zum Verweil en , überzeugt mit attraktiven Angeboten und Dienstleistungen 
mit Mehrwert für die Bevölkerung  und die Wirtschaft .  

 
Finanzen: Gesunde Finanzen �² nachhaltige Investitionen mit Mehrwert  �² Infrastruktur �² private und öffentliche 
Partnerschaften �² regionale Zusammenarbeit.  
 
Wirtschaft/Industrie: Arbeitsplätze �² Zukunftsentwicklung Arbeitswelt �² Dienstleistungsangebote �² Gewerbe �² Ver-
waltung �² Digitalisierung �² Fachkräfte.  



 

Legislaturprogram m 

Das Legislaturprogramm  wird separat abgedruckt .  

 

 
Lagebeurteilung 2024 (Aktuelles Umfeld, Chancen und Risiken, Schlussfolgerung)  

Die Steuererträge sind während und nach der Covid -Krise erfreulich stabil geblieben. Unterstützungsmassnah-
men von Bund und Kanton haben gegriffen, zudem war unsere Region bzw. der hier vertretene Branchenmix 
generell weniger von der Pandemie betroffen. Somit gestaltet sich auch der entsprechende Ausblick auf die 
kommenden Jahre weiterhin optimistisch. Es gilt nach wie vor, die Wirtschafts -Prognosen des Bundes und des 
Kantons Luzern eng zu verfolgen und für die Gemeinde Hochdorf entsprechende Schlüsse zu ziehen.  

Der Ende 2021 erfolgte Kauf des Südiareals w ird die Bereiche Finanzen und Wirtschaft in den kommenden Jahren 
stark beschäftigen. Die getätigte Investition ins Finanzvermögen ist sorgfältig und umsichtig zu entwickeln, damit 
Mehrwerte für Hochdorf entstehen �² sowohl im Bereich Finanzen als auch für d ie Bevölkerung und die Wirtschaft 
mit Arbeitsplätzen. Die Teuerung im Bausektor beeinflusst Renditen und Landpreise, diese Entwicklung gilt es zu 
verfolgen. Daneben wird auch der im Südiareal angestrebte Bevölkerungsmix entscheidend sein für die Entwick-
lung des Hochdorfer Finanzhaushalts.  

 
Massnahmen und Projekte  
 

(in Tausend CHF) Status 
Total 

Kosten 
Zeitraum  ER/IR B 2024 R 2024 

Siehe Aufgaben - und Finanzplan        

 
Statistische Werte  
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

80 Finanzen            

Durchschnittliche Verzinsung Fremdkapital  1.68 % 1.21 % 1.04 % 0.80 % 0.71 % 0.77 % 0.64 % 0.72 % 1.08 % 1.30 % 

Anzahl Betreibungen  ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ 3'100 

           

81 Steuern            

Steuerkraft pro Kopf  in CHF ���·������ ���·������ ���·������  ���·������ ���·������  ���·������ ���·������ ���·������ 1'409 1'434 

Steuerertrag natürliche Personen  (in Mio. CHF)  21.66 23.00 22.38 22.66 23.56 27.02 22.69 23.97 22.77 23.34 

Steuerertrag juristische Personen  (in. Mio. CHF)  1.65 1.90 1.81 3.73 1.46 1.53 1.75 2.04 2.03 2.14 

           

82 öffentlicher Verkehr            

ÖV Passagiere  pro Werktag  (ab Bahnhof)  n.a.  ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  

Kosten ÖV je Einwohner  in CHF 90.20 90.30 97.40 105.65 105.54 105.50 108.30 106.90 108.40 99.85 

           

83 Wirtschaft            

Anzahl Arbeitsplätze (Vollzeit)  in Hochdorf  ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·������ ���·��79 5'387 n.a.  n.a.  

Anzahl Arbeitsstätten  559 579 567 567 572 590 600 613 n.a.  n.a.  

 

 

Messgrössen / Indikatoren  
 

  Zielgrösse  B 2024 R 2024 

80 Finanzen     

Selbstfinanzierungsgrad  > 80.00 % 48.00 % 89.60 % 

Selbstfinanzierungsanteil  > 10.00 % 5.90 % 8.40 % 

Zinsbelastungsanteil  < 4.00 % 1.90 % 1.80 % 

Kapitaldienstanteil  < 15.00 % 8.90 % 8.50 % 

Nettoverschuldungsquotient  > 150.00 % 49.00 % 33.80 % 

Nettoschuld Einwohner / CHF < 2'500 ���·������ ���·������ 

Nettoschuld o. Spezialfinanzierung Einwohner /CHF < 3'000 n.a.  ���·������ 

Bruttoverschuldungsanteil   > 200.00 % 194.90 % 175.40 

    

81 Steuern     

Steuerfuss 2.00 E 1.90 E 1.90 E 

Veranlagungsstand Steuern natürliche Personen  85.00 % 90.00 % 87.96 % 



 

 
Erfolgsrechnung  
 

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich ) R 2023 
festges.  

B 2024 
ergänz.  
B 2024 

R 2024 
Abw. 
CHF 

Saldo Globalbudget  34'595 �����·������ �����·������ 35'852 - 132 

Total Aufwand  -  8'067 - 7'584 - 7'584 - 8'896 - 1'312 

Total Ertrag 42'662 43'568 43'568 44'748 1'180 

       

Leistungsgruppen        

80 Finanzen  

Aufwand  - 1'677 - 1'984 - 1'984 - 2'090 - 106 

Ertrag 4'076 4'295 4'295 4'312  17 

Saldo  2'399 2'310 2'310 2'222 - 88 

81 Steuern  

Aufwand  - 830 - 885 - 885 - 852 33 

Ertrag 29'070 28'519 28'519 29'247 728 

Saldo  28'240 27'634 27'634 28'395 761 

82 Öffentlicher Verkehr  

Aufwand  - 1'121 - 1'132 - 1'132 - 1'192 - 60 

Ertrag 29 29 29 183 154 

Saldo  1'092 - 1'103 - 1'103 - 1'009 94 

83 Wirtschaft  

Aufwand  - 87 - 148 - 148 - 79 69 

Ertrag 24 22 22 22 0 

Saldo  - 63 - 126 - 126 - 57 69 

84 Finanzausgleich  

Aufwand  - 91 - 91 - 91 - 91 0 

Ertrag 4'749 6'019 6'019 6'019 0 

Saldo  4'658 5'929 5'929 5'929 0 

85 Liegenschaften FV 

Aufwand  - 4'261 - 3'344 - 3'344 - 4'593 - 1'249 

Ertrag 3'346 3'315 3'315 3'597 282 

Saldo  - 915 - 29 - 29 - 996 - 967 

86 Übrige Aufwendungen 
und Erträge  

Aufwand  0 0 0 0 0 

Ertrag 1'368 1'368 1'368 1'368 0 

Saldo  1'368 1'368 1'368 1'368 0 

 
Investitionsrechnung  
 

(in Tausend CHF, Rundungsdifferenzen möglich ) R 2023 
festges.  

B 2024 
ergänz . 
B 2024 

R 2024 
Abw. 
CHF 

Nettoinvestitionen  0 -  150 0 0 0 

Total Ausgaben  0 - 150 0 0 0 

Total Einnahmen  0 0 0 0 0 

 
 
Kommentar zur Jahresrechnung  2024 

Die Budgetkredite in der Erfolgsrechnung konnte um CHF 131'752.09 nicht eingehalten werden . Der Gemein-
derat hat am 20. Februar 2025 die Kreditüberschreitung bewilligt, welche auf zusätzliche nicht  budgetierte 
Wertberichtigungen von CHF 850'000.00 auf den Gebäuden des Südiareals entstanden sind. In der Investitions-
rechnung konnten die Budgetkredite eingehalten bzw. unterschritten werden.  
 
Bei den Steuern des laufenden Jahres ist ein Ertrag von 21'855'158.90 erzielt worden. Gegenüber dem Budget 
wurde  der Ertrag um CHF 282'041.10 unterschritten. Der Minderertrag ist in erster Linie auf tiefere Einkommens-
steuern natürlicher Personen zurückzuführen. Der Ertrag aus Steuern früherer Jahre konnte um  
CHF 993'371.20 übertroffen werden und betrug insgesamt CH F 3'623'371.20.  
 
Bei den Quellensteuern von ausländischen Staatsangehörigen betrug der Ertrag CHF 699'737.26 (Budget  
CHF 700'400.00). Bei den Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen (Bezug Pensionskassengelder, Auszahlung 
Guthaben der 3. Säule A, usw.) kon nte ein Ertrag von CHF 878'726.20 erreicht werden. Im Budget 202 4 war ein 
Ertrag von CHF 1'000'000.00 vorgesehen.  
 
Der budgetierte Grundstückgewinnsteuerertrag von CHF 700'000.00 konnte nicht erreicht  werden und betrug 
insgesamt CHF 669'139.60. Bei den Handänderungssteuern konnte ein Ertrag von CHF 364'245.70 erzielt wer-
den. Budgetiert war ein Ertrag von CHF 3 40'000.00. Durch das Teilungsamt konnten Erbschaftsteuern von  
CHF 431'125.30 fakturiert werden. Im Budget 202 4 war ein Ertrag von CHF 16 0'000.00 vorgesehen.  



 

 
Für den öffentlichen Verkehr wendete die Gemeinde Hochdorf CHF 1'008'673.35 auf (Budget  
CHF 1'102'607.00). Im Betrag ist der Beitrag an den Verkehrsverbund Luzern, die Kosten für die Buslinien nach 
Rotkreuz und  Sempach -Station, der Nachtbus sowie das Vorprojekt für die Realisation des Bushofes Ost beim 
Bahnhof Hochdorf , enthalten.  Die Umsetzung/Einhaltung des Behinderteng leichstellungsgesetzes (BehiG) der  
Bushaltestellen beim Bahnhof in Hochdorf konnte noch nicht realisiert werden. Der Budgetkredit in der Investiti-
onsrechnung von CHF 150'000.00 wurde daher vom Budget 2024 ins Budget 2025 übertragen.  
 
Beim Südiareal konnten aufgrund des Rückmietvertrages mit der HOCHDORF Swiss Nutrition AG und weiterer 
Mietverträge Einnahmen von CHF 3'114'639.90 erzielt werden. Für die Testplanung des Südiareals sind für die 
externe Begleitung sowie die beauftragten Planer -Teams Aufwände von CHF 654'691.04 angefallen (Budget 
CHF 569'000.00). Für das Jahr 2024 hat die Gemeinde Hochdor f an die Planungskosten einen NRP -Beitrag  von 
CHF 164'000.00 erhalten, welcher nicht budgetiert war.  Auf den Gebäuden des Südiareals wurden Wertberich-
tigungen von CHF 1'600'000.00 verbucht ( Budget  CHF 750'000.00). 
 
Die bezahlten Schuldzinsen betrugen im Jahr 2024 CHF 1'274'395.20. Budgetiert waren solche von  
CHF 1'212'600.00.  
 
Im Jahr 202 4 hat die Gemeinde Hochdorf CHF 6'019'178.00 an Finanzausgleichszahlungen vom Kanton Luzern 
erhalten (gemäss Budget). Da als Folge der Aufgaben - und Finanzreform 18 (AF R 18) ein Teil der Luzerner Ge-
meinden mehr belastet werden, wurde dazu ein Härtefallausgleich geschaffen, welcher während sechs Jah-
ren die Mehr - oder Minderbelastungen teilweise ausgleichen wird. Die Gemeinde Hochdorf musste im Jahr 
2024 CHF 90'676.00 in den Härtefallausgleich einzahlen (befristet bis 2025).  
 
Gemäss Restatement 2 zur Einführung des harmonisierten Rechnungsmodells 2 wurde die jährliche Entnahme  
von CHF 1'368'200.00 der Aufwertungsreserve n zur Kompensation der Mehrabschreibungen auf d em Verwa l-
tungsvermögen aufgelöst.  
 
 



 

Abkürzungsverzeichnis  

Folgende Symbole und Abkürzungen wurden in den Tabellen der vorliegenden Botschaft verwendet:  
 

CHF Schweizer Franken  

ER Erfolgsrechnung  

IR Investitionsrechnung  

B Budget  

ergänz. B 20 24 ergänztes Budget 20 24 

festges. B 2024 festgesetztes Budget 20 24 

R Rechnung  

P Planjahr  

n.a.  nicht ausgewiesen  

Abw. CHF Abweichung in Schweizer Franken  

Abw. %  Abweichung in Prozent  

KG Kindergarten  

PS Primarschule  

Sek Sekundarschule  

E Einheiten  

> grösser als 

< kleiner als  
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Rechenschaft sbericht  2024 

1.1 Hochdorf ist das aktive Regionalzentrum 
im Kanton Luzern.  

 X        V1 Ze 
Dieses zentrale Ziel der Vision 2017 �² 2029 dient in der strategischen Politik 
des Gemeinderates und in der Arbeit der Verwaltung als Leitplanke.  

1.2 Qualität und Ausstrahlung von Hochdorf 
als aktivstes Regionalzentrum werden po-
sitioniert.  X  U U U U U U U V1 Ze 

Implementierung  in der politischen Arbeit, Kommunikation ist Dauerauf-
trag . Hochdorf ist die 7. grösste Gemeinde im Kanton Luzern und positio-
niert sich entsprechend auf kantonaler Ebene. Hochdorf nimmt aber 
auch die Verantwortung wahr als Zentrum des Seetals �² für eine Stimme 
zusammen mit den Seetaler Gemeinden.  Dies ist eine Daueraufgabe.  
 

1.3 Hochdorf ist als Zentrumsgemeinde offen 
für zukunftsgerichtete Dienstleistungsan-
gebote und Projekte.  X  U U U U U U U V1 Ze 

Hochdorf ist offen für zukunftsgerichtete  Dienstleistungsangebote und Pro-
jekte und hat diverse Formen der Zusammenarbeit insbesondere mit den 
Gemeinden des Seetals. Weitere Anfragen von Gemeinden für Dienstleis-
tungen werden geprüft , soweit dies in der Zeit des Fachkräftemangels 
umsetzbar ist.  Die regionale Dienstleistung für Alimentenhilfe wurde im 
Jahr 2024 erfolgreich in Hochdorf installiert.   
 

1.4 Der Claim «Hochdorf �² mehr als ein zent-
rum» wird erlebbar gemacht und positio-
niert.  

 X        S1 Ze 

Der Claim  «Hochdorf - mehr als ein zentrum » wird implementiert und ge-
lebt, ist Leitplanke für politische Entscheide.  

1.5 Einbezug des Claims bei allen Auftritten 
und Korrespondenzen des Gemeindera-
tes und der Verwaltung.  

X  U U U U U U U S1 Ze 

Der Claim wird aktiv mündlich und schriftlich kommuniziert bei allen Gele-
genheiten in der Öffentlichkeit.  In der politischen Arbeit wird der Claim ak-
tiv vertreten und verfolgt (Weiterentwic klung ESP, kantonale Richtplanrevi-
sion, Entwicklung Südiareal  usw.). 
 

1.6 

Die Verwaltung wird weiter digitalisie rt. 
Entwicklungen in E -Government werden 
verfolgt.  

 X        S6 Ze 

Die Entwicklungen vo n E-Government werden verfolgt. Das «Digitale Ser-
vice -Portal » des Kanton s Luzern «my-lu» wurde zusammen mit den Ge-
meinden  weiterentwickelt und ist 2024 verfügbar.  

1.7 
Es wird ein Digitalisierungskonzept in Zu-
sammenarbeit mit Dritten erstellt.  

X   P P U U U U S6 Ze 

Die Arbeitsgruppe Digitalisierung mit Fachpersonen ist Mitte 2022 installiert 
worden, sie prüft und erarbeitet Vorschläge für die Umsetzung von Digita-
lisierungsmassnahmen.  Im Jahr 2024 wurde der Chatbot auf der W ebsite 
eingerichtet.  
 

1.8 

Das neue Rechnungsmodell HRMII ist ein-
geführt und die Vorschriften sind imple-
mentiert.  

 X        S3 Ze 

Das neue Rechnungsmodell HRMII ist per Ende 2019 definitiv eingeführt 
und alle Vorschriften sind implementiert.  Das Projekt ist abgeschlossen.  
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1.9 

Einführung und Umsetzung der politi-
schen und der betrieblichen Leistungs-
aufträge, des Risikos - und Qualitätsmana-
gements und des Internes Kontrollsystem.  

X  P U U U A   S3 Ze 

Alle notwendigen Grundlagen und Arbeitspapiere gemäss HRMII sind per 
2019 eingeführt  worden. Diese werden umgesetzt und periodisch kontrol-
liert. Grundlagenarbeit ist seit 2022 abgeschlossen . 

1.10 
Die Gemeinde  nützt die digitale n Medien  
zeitgemäss  für die Kommunikation und 
passt sie bedürfnisgerecht an.  

 X        S1 Ze 

Die digitalen Medien werden für die Kommunikation genutzt  und laufend 
bedürfnisgerecht angepasst . Videos werden zur Kommunikation gezielt 
eingesetzt und aufgeschalte t. Website, Newsletter, Facebook , Linkedin 
und Instagram werden genutzt.  
 

1.11 Die Website wird neu konzipiert und den 
aktuellen Bedürfnissen angepasst.  X   P A     S1 Ze 

Projekt seit 2020 abgeschlossen. Die Website wird laufend aktualisiert. Bei 
den Schwerpunktthemen (insbesondere Entwicklung Südiareal) werden 
aktuelle Kommunikationsformen (z.B. Videos) eingepflegt.  
 

1.12 Die Gemeindeverwaltung Hochdorf bie-
tet zeitgemässe Strukturen und Anstel-
lungsbedingungen. Der Dienstleistungs-
betrieb ist kundengerecht ausgerichtet.  
Regionale Bedürfnisse werden berück-
sichtigt.  

 X        S6 Ze 

Von der Herausforderung des Fachkräftemangel s ist auch die Gemeinde 
und  die  Verwaltung stark betroffen. Damit verbunden sind z eitgemässe 
Strukturen und Anstellungsbedingungen der Gemeindeverwaltung von 
zentraler Bedeutung. Ebenfalls sind Mitarbeiter - und Führungsentwicklung 
zentrale Elemente. Die Renovation des Rathauses mit dem Gemein-
deschalter , der Neuorganisation der Abteilung en im  Rathaus und der Re-
novation des Untergeschosses tragen zur Kundenfreundl ichkeit wie auch 
zur Erhöhung der Mitarbeiterattraktivität bei.  
 

1.13 Die Einrichtung eines Gemeindeschalters 
für umfassende Dienstleistungen direkt 
am Schalter wird geprüft.  

X    P A    S6 Ze 

Das Projekt ist 2022 abgeschlossen worden. Der Gemeindeschalter ist im 
Zuge der Renovation des Rathauses  im Jahr 2022 realisiert worden und 
wird von der Bevölkerung und der Verwaltung geschätzt.  

1.14 Die Gemeindeverwaltung ist offen für die 
Regionalisierung von Verwaltungsaufga-
ben wie Alimenteninkasso, Bauamt oder 
weiterer Dienstleistungen.  X   P P P P P P S6 Ze 

Seit Mai 2021  erbringt  das Bauamt der Gemeinde Hochdorf Dienstleistun-
gen im Planungs - und Baurecht für die Gemeinde Hohenrain . Weitere An-
fragen im Bereich Bauamt und Soziales sind im Jahr 2023 behandelt  wor-
den . Ausreichende Res sourcen sind Voraussetzung für das zusätzliche Er-
br ingen von Dienstleistungen für Seetaler Gemeinden. Die regionale 
Dienstleistung für Alimentenhilfe wurde im Jahr 2024 erfolgreich in Hoch-
dorf installiert.  
 

2.1 Das Kulturzentrum Braui positioniert sich 
erfolgreich als attraktive Event -Location. 
Die vielse itigen Anlässe haben eine posi-
tive Ausstrahlung auch auf nationaler 
Ebene.  

 X        S1 Ar 

Das Kulturzentrum Braui hat d ie Auslastung weiter gesteigert. Der Ruf als 
attraktive Event -Location ist hervorragend und der Deckungsbeitrag lag 
über dem gesetzten Zielwert.  
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2.2 Das Strategie - und Marketingkonzept 
2018plus des Kulturzentrums Braui und das 
Nutzungskonzept Brauiturm inkl. Sanie-
rungs- und Unterhaltsplanung werden 
umgesetzt. Das Strategie - und Marketing-
konzept wird periodisch überprüft.  

X  U U U U U A P S1 Ar 

Marketing - und Sanierungs konzept im Kulturzentrum Braui wurden plange-
mäss umgesetzt.  

2.3 Das Kulturzentrum Braui wird noch geziel-
ter positioniert als Teil des aktiv sten Regio-
nalzentrum . Dafür werden finanzielle Mit-
tel im Rahmen der Defizitvorgabe einge-
stellt.  

 X U U U U U U U S1 Ar 

Das Kulturzentrum hat sich wie gewohnt mit vereinzelten Werbemassnah-
men positioniert, ist allerdings verstärkt mit Beschwerden wegen Lärm und 
Kosten konfrontiert . 

2.4 Hochdorf bietet als aktivstes Zentrum eine 
gute und zeitgemässe Infrastruktur für lo-
kal und regional verankerte Sportvereine.  

 X        S1 Jk 

Hochdorf hat dank der guten Infrastruktur ein attraktives und vielfältiges 
Sportangebot mit Vereinen, welche sich  weit über das regionale Sportge-
schehen hinaus engagieren.  

2.5 Zusätzlicher Sportraum mit Mehrwert wird 
realisiert.  X   P P P P P U S1 Jk 

Die Schaffung von Turnraum und die Planung einer Sporthalle wird priori-
tär bearbeitet . Die Totalsanierung des Sportplatzes Arena hat im 2024 ge-
startet un d wird im 2025 fertiggestellt.   
 

2.6 Hochdorf unterstützt Sportprojekte auf pri-
vater Basis (Public -Privat -Partnership  Pro-
jekte) soweit diese nachhaltig finanziert 
und einen Mehrwert für Hochdorf und die 
Region bieten.  

X  P P P P P P P S1 Jk 

Allfällige Projekte werden laufend geprüft. Siehe 2.5.  

2.7 Als aktivstes Regionalzentrum hat Hoch-
dorf eine aktive Kinder - und Jugendani-
mation mit Mehrwert für die junge Gene-
ration.  

 X        S7 Sk 

Die Abteilung Kind Jugend Freizeit setzt die Jugendanimation unter ande-
rem im Treff 7 aktiv um. Der Ferienpass wurde durchgeführt und erfreute 
sich sehr grosser Beliebtheit.   

2.8 Die personellen Ressourcen und die Infra-
struktur werden angemessen zur Verfü-
gung gestellt.  X  U U U U U U U S7 Sk 

Die nötigen Ressourcen für die Abteilung sind angepasst und grundsätz-
lich vorhanden . Aus gesundheitlichen Gründen und in Folge der Kündi-
gung einer Mitarbeiterin, konnte die Jugendarbeit Ende 2023 nicht wie 
gewünscht angeboten werden. Die Reorganisation der Abteilung hat im 
Frühjahr 2024 begonnen . 
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2.9 Hochdorf bietet Freiräume für alle Ge ne-
rationen.  

 X        S7 Ze 
Freiräume für alle Generationen ist wesentlicher Bestandteil der Lebens-
qualität in Hochdorf und Teil von «Hochdorf - mehr als ein zentrum ». 

2.10 Die Begegnungsorte werden für verschie-
dene Altersgruppen bedürfnisgerecht 
aufgewertet.  X   P U U U U U 

S4
/ 7 

Ze 

Im Lunpark ist die Buvette «La Luna » seit 2022 in Betrieb und wird nach po-
sitiver Evaluation mit den Anwohnenden weitergeführt.  Weitere Massnah-
men aus dem Freiraumkonzept sind in Diskussion. Die Erweiterung und Öff-
nung des Brauiplatz es wurde am 24.11.2024 durch eine Volksabstimmung 
genehmigt und wird ab 2025 umgesetzt.  
 

2.11 Kultur vermittelt Lebensqualität und ist 
damit wichtiger  Teil von Hochdorf mehr 
als ein zentrum . 

 X        S1 Ze 

Hochdorf hat ein vielseitiges Kulturangebot mit Ausstrahlung. Kultur vermit-
telt Lebensqualität , schafft Begegnungen  und ist wichtiger Teil von «Hoch-
dorf - mehr als ein zentrum».  

2.12 Einheimisches Kulturschaffen verdient 
Wertschätzung und wird wie bisher geför-
dert, durch Beiträge, Netzwerk und Be-
handlung von Gesuchen für Kulturpro-
jekte.  

X  U U U U U U U S1 Ze 

Einheimisches Kulturschaffen wie auch die Arbeit der Kulturvereine hat 
hohe Wertschätzung. Die notwendige Infrastruktur ist vorhanden, Netz-
werke werden gepflegt, Vereinsbeiträge werden ausbezahlt, Gesuche für 
kulturelle Projekte werden von der Kult urkommission behandelt. Der Kultur-
preis für besondere kulturelle Leistungen mit Ausstrahlung , abwechselnd 
im Profi - und im Laienbereich , wird verliehen. Der Kulturpreis im Laienbe-
reich wurde  2024 an die Trachtengruppe Hochdorf vergeben.  
 

2.13 Die Regionalbibliothek bleibt mit diversifi-
zierten Nutzungsangeboten zeitgemäss 
für die Bevölkerung und  d ie Gemeinden.  

X  U U U U U U U S1 Ze 

Die Regionalbibliothek hat ein zeitgemässes Angebot, neue Bedürfnisse 
werden reflektiert und berücksichtigt.  Die Leseförderung in Zusammenar-
beit mit der Schule hat hohen Stellenwert. Im Jahr 2024 w urde  das 50-
Jahr -Jubiläum gebührend gefeiert.  
 

2.14 Das Freizeitangebot im Seebad Baldegg 
wird attraktiv gestaltet.   X        S1 Og  

Das Seebad Baldegg wurde  rege genutzt. Nicht nur der See, das 
Schwimmbad und die nahe Umgebung ziehen die Bevölkerung an, auch 
das erweiterte Angebot des Restaurants wird geschätzt.  
 

2.15 Der Steg zum Seebecken wird saniert, der 
Sprungturm wird mit einem zusätzlichen 
Angebot ersetzt. Das Eintrittssystem zum 
Seebad wird digitalisiert und mit Schran-
ken ausgerüstet.  

X     P A   S1 Og  

Seit Ende 2022 steht der neue Sprungturm im Seebad. Mit dem Start der  
Badesaison 2023 ist der Eintri tt in die Badi digital. Der Zustand der Stege 
und das Nichtschwimmer Becken im See wurden  fachlich begutachtet . 
Die dringendsten Massnahmen wurden zeitnah umgesetzt.   
 

2.16 Es wird geprüft, ob die Becken des See-
bads Baldegg beheizt und der Restaura-
tionsbetrieb als 9 -Monatebetrieb geführt 
werden kann.  

X   P A     S1 Og  

Der Restaurantbetrieb wird seit 2022  über 8 Monate (März bis  Oktober) mit 
Erfolg betrieben.  
Das Beheizen des Seebeckens fliesst in die Überprüfung des Seebadareals 
mit ein.  
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3.1 Massnahmen zur Gewährle istung der Si-
cherheitsaufgaben werden umgesetzt.  

 X        S1 Jk 

Die gesetzlichen Vorgaben sind umgesetzt. Im Rahmen der Zivilschutzor-
ganisation ist Hochdorf bei der ZSO Emme eine von 28 Gemeinden. Die in-
ternen Sicherheiten sind aufgebaut (Organisation Krisenmanagement) . 
Die Mandat ierung des Chef Bev. Schutz wurde  aufgegleist und im Jahr 
2025 realisiert.  
 

3.2 Die Sicherheit im öffentlichen Raum wird 
durch gezielte Patrouillen und durch Aus-
tausch im Netzwerk Sicherheit gewähr-
leistet.  

X  U U U U U U U S1 Jk 

Im Gemeindegebiet (ganzjährig) sowie im Naturschutzgebiet am Baldeg-
gersee (Sommer) wurden in Zusammenarbeit mit der Polizei gezielt Pat-
rouillen eingesetz t. Die Umsetzung bewährte sich und wird fortgesetzt.   

3.3 Zur Sicherstellung der Aufgaben durch 
die Feuerwehr wird die regionale Zusam-
menarbeit geprüft.  

X  A   P U A  S1 Jk 

Die regionale Zusammenarbeit der Feuerwehren funktionierte wie bisher 
sehr gut (Stützpunktfeuerwehr; Hubretter). Die Abstimmung über das  Pro-
jekts Sanierung Feuerwehrmagazin wird aufgrund einer Variantenprüfung 
im Frühjahr 2025 durchgeführt.  
 

3.4 Der Gemeinderat setzt sich für eine gute 
Verfügbarkeit des Rettungsdienstes 144 
vor Ort und in der Region ein.  

X  P P A U    S1 Jk 

Der Gemeinderat setzte sich aktiv für den Rettungsdienst und deren An-
gebot ein . Der Rettungsdienst Seetal erhielt 2021 die Betriebsbewilligung 
und leistet wertvollen Notfalleinsatz für die Region.   

4.1 Hochdorf entwickelt sich als Bildungszent-
rum im Seetal weiter und übe rzeugt im 
ganzen Kanton als attraktiver Arbeitge-
ber  im Bildungsbereich.  

 X        S2 Sk 

Das breite Bildungsangebot im Regionalzentrum ist Mehrwert für alle Ak-
teure.  

4.2 Das Leitbild der Schule Hochdorf wird neu 
erstellt.  

X   P U A    S2 Sk 

Das Leitbild wurde in Arbeitsgruppen erstellt und der Lehrerschaft Ende 
November 2020 vorgestellt  und anschliessend vom Gemeinderat verab-
schiedet. Die definitive Fassung ist erstellt. Die daraus abgeleiteten Ent-
wicklungsschwerpunkte w urden in den letzten zwei  Jahren be arbeitet  
und in der Umsetzung .  
 

4.3 Die Führungsstrukturen werden umgesetzt 
und verankert. Alle Stellen können 
dadurch besetzt werden.  

X  U U U U U U U S2 Sk 

Die Führungsstrukturen wurden überprüft und werden in den folgenden 
zwei Jahren angepasst . Die externe Schulevaluation zeigte in diesem 
Punkt Schwachstellen auf, die umgehend angegangen wurden. Die 
Schulleitungsstelle  Schulhaus Junkerwald wurde ausgeschrieben und wird 
im Schuljahr 2025/26  mit einer neuen Schulleiterin starten . Die Stellensitua-
tion im Bereich  IF/IS ist kantonal äusserst anspruchsvoll . Teilweise  wurden  
Lehrpersonen ohne adäquate Ausbildung für Teilpensen  eingesetzt.  Glei-
ches gilt für den  Schuldienst . Die Wartelisten für die Schüler und Schülerin-
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nen , welche Hilfe beans pruchen, werden weiterhin wachsen. Eine Über-
prüfung dieser Situation muss mit den Nachbarsgemeinden angegangen 
werden.   
 

4.4 Der Lehrplan 21 wird mit Qualität umge-
setzt. 

X  P U U U U U U S2 Sk 

Der Lehrplan 21 auf der Stufe Kindergarten/Primar ist eingeführt und wird 
mit Qualität umgesetzt. Die Einführung des Lehrplans 21 auf der 3. Sek-
Stufe hat  per Mitte August (Schuljahr 202 1/2022 ) begonnen. Die Arbeit 
wird auf allen Stufen und Teams laufend e valuiert.  Fachschaften und Un-
terrichtsteams arbeiten diesbezüglich eng zusammen.  
 

4.5 Die Einführung einer hausaufgabeninte-
grierten Schule wird geprüft.  

X  P P A     S2 Sk 

Sowohl auf Stufe SEK wie auch Stufe Primar laufen die Arbeiten für eine 
bessere Integration der Hausaufgaben in den Unterricht bzw.  Schulalltag 
im laufenden Schuljahr 202 3/202 4/2025 . Mögliche Modelle liegen vor und 
werden weiter konkretisiert.  
 

4.6 Die Tagesstrukturen der Schule Hochdorf 
sind ein Mehrwert für die Bevölkerung 
und die Wirtschaft.  

 X        S2 Sk 

Die Angebote der Tagesstrukturen sind flexibel gehalten. Die Zusammen-
arbeit mit den Eltern ist eng. Ansprüche an die Tagesstrukturen werden 
laufend geprüft und der Anpassungsbedarf eruiert.  

4.7 Die Ausrichtung, Strukturen und Anpas-
sungen auf künftige Bedürfnisse der addi-
tiven Tagesschule werden laufend über-
prüft.  

X  U U U U U U U S2 Sk 

Innerhalb des Projekts Avantihof wurde  ein Separatbau für die Tagesstruk-
tur mit vergrösserter Kapazität gebaut  und bezogen . Die personellen Auf-
wendungen wurden im Rahmen der Rechnungskontrolle überprüft, ein 
verbessertes Controlling ist implementiert. Die Weiterbildung innerhalb des 
Teams der Tagesstruktur wurde intensiviert.  Die Anzahl der SuS, welche die 
Tagesstrukturen bes uchen, wächst kontinuierlich.  
 

4.8 Die Einrichtung von Tagesstrukturen wäh-
rend den Ferien wird geprüft.  

X  P U A     S2 Sk 

Die Einrichtung der Tagesstrukturen während der Ferienzeit wurde geprüft 
und der Bedarf abgeklärt. Der Gemeinderat hat dem Antrag nach Ferien-
betreuung zugestimmt. Während 5 Wochen wird in Hochdorf die Ferien-
betreuung durch die Tagesstrukturen angeboten.  Aktuell ist die Auslas-
tung während der Ferienzeit gering. Eine Überprüfung des Angebots in 
den nächsten zwei Jahren ist angesagt.  
 

4.9 Der Bedarf einer Ganz -Tagesschule wird 
geprüft.  

X      P P A S2 Sk 

Die Schule Hochdorf stärkt aktuell die schulergänzende Betreuung . Eine 
Auslegeordnung mit Bedürfnissen und Effekten auf andere Schulanlagen 
hat 202 3 stattgefunden. Die Kapazität der Tagesstrukturen ist bereits jetzt 
stark a usgelastet. Im 2024 wird ein eventueller  Zweitstandort (Anlage 
West) geprüft.  Mit der Realisierung des Jubla -Huus steht dem Zweitstand-
ort nichts im Weg. Realisierung auf Schuljahr 2026/27 . 
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4.10 Die Musikschule ist  geprägt von schlan-
ken Strukturen und einem breiten Ange-
bot mit Mehrwert für die Bevölkerung.  

 X        S2 Sk 

Die Musikschule ist präsent und bietet ein umfassendes Angebot für Kin-
der, Jugendliche, Erwachsene und Senior innen und Senioren . Das Ange-
bot wird jährlich überprüft und angepasst.  

4.11 Das Leitbild der Musikschule wird neu er-
stellt. 

X   P U A    S2 Sk 

Das Leitbild wurde in der Steuergruppe unter  Einbezug der Lehrpersonen 
erarbeitet und der Musikschulkommission vorgestellt. Die definitive Fas-
sung wurde vom Gemeinderat 2021 genehmigt.  Die Umsetzung und An-
we ndung erfolgte n im Frühjahr 2021/2022.  
 

4.12 Die Installation einer regionalen Musik-
schule wird laufend geprüft.   X    P P    S2 Sk 

Die Musikschule Hohenrain  hat sich für die engere Zusammenarbeit mit 
der Musikschule Oberseetal (Inwil, Eschenbach, Ballwil) entschieden.  
Aktuell ist diesbezüglich keine Änderung in Sicht.  
 

5.1 Die Bevölkerung von Hochdorf zeichnen 
ein hohes Wohlbefinden und eine grosse 
Zufriedenheit aus.  

 X        S1 Jk 

Wohlbefinden und Zufriedenheit in der Bevölkerung sind grundsätzlich 
weiterhin hoch. Vereinzelt ist Unzufriedenheit spürbar, bsp w. Öffnungszei-
ten Notfallpraxen , Verkehrssituation, fehlende WCs, etc. Aktuell ist diesbe-
züglich keine Änderung in Sicht.  Die Freiwilligen - und Vereinsarbeit sind 
wichtige Angebote für die Bevölkerung und werden genutzt. Herausfor-
derungen seitens Vereinen in Bezug auf Rekrutierung Ehrenamtliche und 
Digitalisierung  werden rückgemeldet . 
 

5.2 Für die Bevölkerung von Hochdorf und 
der Region besteht eine zweckmässige 
med izinische Grundversorgung vor Ort.   X  P P A     S1 Jk 

Im Oktober 2020 wurde das MedZentrum  Hochdorf eröffnet  und im Jahr 
2021 weiter optimiert . Mit der Gemeinschaftspraxis von Allgemein - und 
Fachärzten ist die bisherige medizinische Grundversorgung optimal er-
gänzt und mittelfristig gesichert worden. Gleichzeitig wu rde der Notfall-
dienst optimier t, ist jedoch noch verbesserungsfähig bzgl. Zugangszeiten.  
 

5.3 Für Fragen rund um das Alter wirkt die re-
gionale Drehscheibe 65plus Seetal infor-
mativ und präventiv.  

X  P U U P U U U S1 Jk 

Die regional en  Drehscheiben 65plus wurden als regionale Informations - 
und Anlaufstellen für Menschen ab 65 Jahren sowie deren Angehörigen 
aufgebaut. Im Jahr 2024 wird aufgegleist, dass das Projekt per 2025 in den  
Regelbetrieb von Pro Senectute überführt  wird . 
 

5.4 Zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten 
spitalexternen und ambulanten Pflege 
und Betreuung wird mit dem Verein Spi-
tex Hochdorf und Umgebung zusammen-
gearbeitet.  

X  U U U U U U U S1 Jk 

Die im ganzen Seetal für alle  Gemeinden zuständige «Spitex Hochdorf 
und Umgebung» setzt den gesetzlichen Auftrag «Hilfe und Pflege zu 
Hause» der Gemeinde gemäss Vereinbarung um. Die Angebote wurden 
zeitlich ausgebaut, inkl. Nachtpiket tdienst . Die ambulanten Pflege - und 
Betreuungsangeb ote sind gesichert. Hochdorf ist ab 01.01.2023 einer von 
drei Stützpunkten im Kanton für die PalliativPlus -Leistungen.  
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Rechenschaft sbericht  2024 

5.5 Zur gezielten Unterstützung von Jugendli-
chen bei der Lehrstellensuche wird das 
Mentoringprojekt weitergeführt.  

X  U U U U U U U S1 Jk 

Die Umsetzung dieses Mentoring -Projekts durch die Schulsozialarbeit der 
Sekundarstufe war ein zweckmässiges Projekt. Es wurde jedoch durch ein 
kantonales Projekt nun ersetzt. Die Dienstleistung ist somit besser vernetzt 
und garantiert gezielte Unterstüt zung.  
 

5.5 Vereins- und Freiwilligenarbeit zur Stär-
kung, Förderung und Integration der Be-
völkerung werden bewusst unterstützt.  X   U U U U U U U S7 Jk 

Der Gemeinderat unterstützt, koordiniert und fördert Freiwilligenarbeit auf 
verschiedenen Ebenen. Mit dem Verein Brückenschlag besteht bezüglich 
Integration seit Jah ren eine Leistungsvereinbarung. Die frühe  Sprachförde-
rung ist seit 2021 via Schule neu organisiert und zweckmässig umgesetzt . 
Im 2024 wurde die Leistungsvereinbarung hinsichtlich Schärfung der  
Schwerpunkte überprüft.   
 

5.6 Hochdorf liegt mit der Sozialhilfequote 
unter dem kantonalen Durchschnitt.   X        S7 Jk 

Im Jahr  2017 lag die  Sozialhilfequote von Hochdorf bei 2.8 % und somit 
über dem k antonalen Durchschnitt (2.5  %). Bis ins Jahr 2023 ging dieser 
Wert auf 2 .0 % zurück. Im 2024 ist die Sozialhilfequote wieder angestiegen.  
  

5.7 Projekte zur Förderung der Arbeitsintegra-
tion werden in Kooperation mit Schnitt-
stellen umgesetzt.  

X   P U A    S7 Jk 

Seit 2021 unterhält das SAH Zentralschweiz einen Standort «Job-
Coaching» in Hochdorf.  Die Angebote wurden im 2024 insbesondere 
auch im Zusammenhang des Zuständigkeitswechsels von Kanton zu Ge-
meinde bei Personen aus dem Flüchtlings - und Asylwesen intensiviert.  
 

5.8 Zur gezielten Überprüfung und als Ergän-
zung setzt die Gemeinde im Sozialamt ei-
nen Sozialinspektor ein.  

X  U U U U U U U S7 Jk 

Die Zusammenarbeit mit dem Sozialinspektor wurde intensiviert . Der Ein-
satz erweist sich weiterhin als hilfreich und klärend sowie mit präventive r 
Wirkung.  

6.1 
 

Neue Mobilitätsangebote werden ge-
prüft und nach Möglichkeit eingeführt.   X        S5 Og  

Der Gemeinderat prüft aktiv neue Ideen und Entwicklungen im Bereich 
der Mobilität.  
 

6.2 Die Gemeinde bringt sich aktiv für ein 
kantonales Mobilitätsmanagement ein 
und setzt die daraus geeigneten Mass-
nahmen für Hochdorf um.  

X  P U A     S5 Og  

Die Ergebnisse der Planungssynthese wurden Anfang 2024 durch den 
Kanton kommuniziert. Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse der Pla-
nungssynthese hat sich die Gemeinde Hochdorf in Zusammenarbeit mit 
den Seetaler Gemeinden und den Kantonsratspersonen für die Erarbei-
tung eines regionalen Gesamtmobilitätskonzeptes eingesetzt. Der Projekt-
entwurf ist in Erarbeitung.  
 

6.3 Die Möglichkeit von Hauslieferdienst und 
weiteren Mobilitätsangeboten werden 
geschaffen.  X   P U A    S5 Og  

Einen Hauslieferdienst bieten der Lieferdienst Seetal und auch spezifische 
Detailhandlungen an. Weitere Massnahmen werden in Zusammenarbeit 
mit Unternehmen, Gewerbe und Kommissionen diskuti ert und abgeklärt. 
Taxito ist seit Juni 2021 in Betrieb  und wird teils genutzt. Das Next -Bike-An-
gebot wurde  im 2024 mit 9 zusätzlichen Standorten ausgebaut.  
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Rechenschaft sbericht  2024 

6.4 Urswil hat einen Anschluss zum öffentli-
chen Verkehr oder einen alternativen 
Verkehrsträger für den Anschluss zum öf-
fentlichen Verkehr.  

X    P U A   S5 Ar 

Das öV -Konzept wurde fertiggestellt . Mangels Nachfrage( Prognose) ist 
eine öV -Verbindung nach Urswil schwierig bzw. wären andere Verbindun-
gen von grösserem Mehrwert.  Eine entsprechende Schlaufe ist höchstens 
bei Standzeiten am Bhf Hochdorf denkbar.  

6.5 Das Dorfzentrum wird vom Verkehr entlas-
tet und lädt zum Verweilen ein. Im Dorf-
kern entstehen neue Grünflachen und 
Begegnungsorte.  

 X        S1 Og  

Im 2023 hat die Gemeinde Hochdorf eine kommunale Mobilitätsstrategie 
erarbeitet. Mit dieser Strategie wird eine ganzheitliche Betrachtung der 
Mobilität gewährleistet. Die räumliche Entwicklung ist in Bearbeitung.  
  

6.6 Die Strategien des Verkehrsberichtes wer-
den umgesetzt insbesondere die Strate-
gien Organisation, Südumfahrung, Indust-
riestrasse und Entlastung Dorfzentrum.  X  U U U U U U U S5 Og  

Der Verkehrsbericht dient als Grundlage für das weitere Vorgehen in den 
Themen Organisation und Entlastung Dorfzentrum. Mit der im 2023 erar-
beiteten Mobilitätsstrategie wird das Thema Verkehr gesamtheitlich be-
trachtet, geplant und umgesetzt. Das Thema Südu mfahrung wurde in der 
Zweckmässigkeitsbeurteilung Umfahrung Hochdorf durch den Kanton be-
handelt. Mit der Mobilitätsstrategie werden die Organisation Südumfah-
rung sowie weitere Massnahmen weiterverarbeitet.  
 

6.7 Es werden öffentlich -rechtliche Grundla-
gen g eschaffen, um im Zentrum Einfluss 
auf private Bauprojekte für mehr Aufent-
haltsqualität zu nehmen.  

X  U A      V1 Og  

Mit der Entwicklung des Südiareals und dem Kauf von drei Liegenschaften 
an der Hauptstrasse im Dezember 2023, nimmt der Gemeinderat in der 
Dorfkernentwicklung eine aktive Haltung ein.  In de r Planung der weiteren 
räumlichen Planung  werden die B esitzenden der betroffenen Liegen-
schaften einbezogen.  
 

6.8 Die Erweiterung  von Begegnungsorte n 
wird geprüft, in diesem Zusammenhang 
ist die Aufwertung des Z entrum s ebenfalls 
detailliert einzubeziehen.  

X   P U U U U U S1 Ar 

Im Sinne einer ganzheitlich en räumlichen Entwicklung wurden 2023  Pläne 
für die Umgestaltung des Brauiplatz es lanciert. Ein entsprechender Son-
derkredit wurde von der Stimmbevölkerung 2024 genehmigt.  

6.9 Der Gemeinderat nimmt eine aktive Hal-
tung zur Dorfkernentwicklung ein. Die 
Zentrumsentwicklung wird verfolgt.  X  U U U U U U U S4 Og  

Auf der Grundlage der durchgeführten Machbarkeitsstudie Zentrum, wer-
den die weiteren Entwicklungsschritte im Einklan g mit den umliegenden 
Gebäuden geplant . Mit der Entwicklung des Südiareals und dem Kauf 
von drei Liegenschaften an der Hauptstrasse nimmt der Gemeinderat in 
der D orfkernentwicklung eine aktive Haltung ein.  
 

6.10 Das Parkierungskonzept wird weiterentwi-
ckelt.  X  P U A     S5 Og  

Das Parkierungsangebot fliesst in die gesamtheitliche Planung der Zent-
rumsentwicklung ein. Das Parkplatzreglement ist in Überarbeitung.  
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Rechenschaft sbericht  2024 

6.11 Auf der Urswilstrasse und der Sempach-
strasse werden sichere Geh - und Velover-
bindungen zum Zentrum gebaut. Der 
kommunale Verkehrsrichtplan für den 
Langsamverkehr und MIV wird umgesetzt.  

X  P U U A    S5 Og  

Die Sanierung Sempach - und Hauptstrasse wurden im 2022 durch den 
Kanton fertiggestellt. Im 2023 wurden an der Urswilstrasse und an der Ron 
ein Fussgängerstreifen sowie Randsteinsenkungen bei Strassenquerungen  
und Markierung  von Strassenabschnitten umgesetzt.  Die Strassen �Å�D�Q���G�H�U��
�5�R�Q�´���X�Q�G���ÅAlpenstrasse �  ́wurden saniert.  
 

6.12 Hochdorf hat eine energieeffiziente, öf-
fentliche Beleuchtung.   X        S4 Og  

Massnahmen im Rahmen der öffentlichen Beleuchtung sind geplant und 
werden laufen umgese tzt. Ein Konzept  zur öffe ntlichen Beleuchtung ist in 
Bearbeitung.  
 

6.13 Im neuen Konzessionsvertrag mit dem 
Energielieferanten ist das öffentliche Be-
leuchtungssystem bezüglich des Neu-
baus, sowie des baulichen und betriebli-
chen Unterhalts neu zu definieren.  

X     P U A  S4 Og  

Der überarbeitete Konzessionsvertrag mit der WWZ AG wurde im Novem-
ber 2022 von der  Stimmbevölkerung gutgeheissen und ist ab 01.01.2023 
bis 31.12.2047 in Kraft.  

6.14 
 

Die raumplanerischen Grundlagen für ein 
moderates und qualitatives Wachstum 
sind zu schaffen.  

 X        S4 Og  

Mit Annahme der Variante 2 des Bau - und Zonenreglement s ist die Grund-
lage für ein moderates Wachstum geschaffen worden.  

6.15 Die Ortsplanungsrevision ist auf die Vor-
gaben der eidg. Raumplanung und des 
kantonalen Planungs - und Baugesetzes 
angepasst.  

X  U U A     S4 Og  

Die ersten Erfahrungen nach der Gesamtrevision wurden gesammelt. Eine 
Teilzonenplanrevision ist in Bearbeitung, in welche die Erkenntnisse nach 
der Gesamtrevision einfliessen .  
 

6.16 Die Gestaltungspläne werden angepasst 
oder aufgehoben.  

X   P P U A   S4 Og  
Mit der Rechtskraft des Bau - und Zonenreg lement s wurden die Gestal-
tungspläne  grösstenteils  aufgehoben.  

6.17 Ein Hochhauskonzept wird erstellt.  
X      P U A S4 Og  

Um dem "verdichteten Bauen" gerecht zu werden, wurde im 2023 ein e 
Gebäudehöhenanalyse  erarbeitet. Die Erkenntnisse daraus fliessen in die 
räumliche Entwicklung von Hochdorf ein.  
 

6.18 Es wird ein Projekt für den Baustein B6 
Bahnhofplatz für Arealentwicklung mit In-
teressierten erarbeitet, welches als Dreh-
scheibe des ÖV, MIV, Langsamverkehr, 
Wohnen, Gewerbe und Begegnung 
dient.  

X  P P P P P U U S5 Og  

Mit dem Kauf des Südiareals hat sich eine neue Ausgangslage für eine 
Arealentwicklung und Mobilitätsdrehscheibe ergeben.  Die Entwicklung 
des Bahnhofes wird in Zusammenhang mit dem Projekt Südiareal weiter-
geführt.  
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Rechenschaft sbericht  2024 

6.19 Der Wohnungsmix wird periodisch über-
prüft. Wenn nötig sind Anpassungen in 
der Zonenplanung einzuleiten.  

X  U U U U U P P 
S1
/7  

Og  

Die Prüfung des Wohnungsmix es fliesst in alle räumlichen Entwicklungspro-
jekte ein.  
 

6.20 Als aktivstes Regionalzentrum bestimmt 
Hochdorf mit einer aktiven Bodenpolitik 
die künftige Gestaltung des Dorfes. 

 X        S4 Ar 

Die aktive Bodenpolitik wurde 2024 vor allem im Rahmen der Entwicklung 
des Südiareals umgesetzt .  

6.21 Der Gemeinderat setzt  das Strategiepa-
pier aktive Bodenpolitik um und legt situ-
ativ Massnahmen fest.  

X   P A     S4 Ar 

Mit de n Liegenschaft en  an der Hauptstrasse 18, 22 und 24 per Anfang 
2024 konnten wichtige Baustein e gesichert werden. 2024 wurde ein Ent-
wicklungskredit ins Budget 2025 eingestellt.  

6.22 Public -Privat -Partnership Projekte werden 
weiterhin verfolgt.  X   U U U U U U S3 Ar 

2024 zeichneten sich keine klassischen PPP-Projekte ab.  Die Umgestaltung 
des Brauiplatzes  wird aber von Privaten ideell und finanziell unterstützt.  
 

7.1 Der Gewässerschutz wird weiter verbes-
sert.  X        S4 Og  

Im ARA-Einzugsgebiet Hochdorf wurde der generelle Entwässerungsplan 
koordiniert. Diese Planung ermöglicht für alle beteiligten Gemeinden eine 
Transparenz. Synergien werden genutzt.  
 

7.2 Die ARA Hochdorf wird entweder den Al-
leinbetrieb mit einer zusätzlichen Reini-
gungsstufe für Mikroverunreinigung si-
cherstellen oder langfristig sich mit ande-
ren Klä ranlagen zusammenschliessen.  

X  P P P U U U U S4 Og  

Die baulichen, raumplanerischen und organisatorischen Grundlagen für 
eine ARA -Seetal  sind in Bearbeitung. Das Projekt wird vom Abwasserver-
band Region Lenzburg unter Mitwirkung der möglichen Anschlussgemein-
den geführt.   

7.3 Für das gesamtheitliche Entwässerungs-
konzept erfolgt eine neue Bestandesauf-
nahme und die Festlegung von Massnah-
men.  

X     P U U U S4 Og  

Mit dem neu koordinierten generellen Entwässerungsplan im ARA-Einzugs-
gebiet Hochdorf werden die geplanten Massnahmen aufeinander abge-
stimmt . Teilprojekte werden  fortlau fend geplant und umgesetzt.  

7.4 Grünflächen sollen zu mehr Lebensquali-
tät beitragen.   X        S4 Og  

Grünflächen haben einen hohen Stellenwert für die Lebensqualität und 
sind d eshalb Teil der räumlichen Weiterentwicklung von Hochdorf.  
 

7.5 Bei Hoch - und Tiefbauprojekte n wird ge-
zielt Lebensraum für einheimische Tiere 
und Pflanzen  geschaffen . 

 X U U U U U U U S4 Og  

Im Rahmen der Baubewilligungen wird darauf geachtet, dass Lebens-
raum für einheimische Tiere und Pflanzen gefördert wird . 
 

7.6 Das Vernetzungsprojekt der Phase III wird 
umgesetzt.  X  U U U U U U A S4 Og  

Das Ve rnetzungsprojekt Phase III ist in Umsetzung . Mit dem Vernetzungs-
projekt wird für den  Umgang mit ökologisch wertvollen Flächen, Natur-
schutzflächen  und ihre natürliche Fu nktion sensibilisiert . 
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Rechenschaft sbericht  2024 

7.7 Erneuerbare Energien werden kontinuier-
lich ausgebaut.   X        S4 Og  

Im 2023 wurde im ARA -Areal eine Photovoltaikanlage erstellt.  Im 2024, An-
fang 2025 wird auf dem Dach des Kulturzentrums Braui die Photovoltaik-
anlage erweitert.  
 

7.8 Gemeindeeigene Infrastrukturen werden 
nicht mit fossilen Energien geheizt.  

X  U U U U U A  S4 Og  

In der Überarbeitung der Teilrevision wird der Gegenvorschlag zur Ge-
meindeinitiative «Hochdorf heizt erneuerbar» und «Hochdorf heizt erneu-
erbar  - ab 2030 erst recht» mit der Annahme der Stimmbevölkerung  
rechtskräftig verankert.  
 

7.9 Die Natur ist erlebbar und nachhaltig zu 
schützen.  

 X        S4 Og  

Im Sinne der Biodiversitätsförderung gestaltete im 2024  das Werkdienst -
Team ve rschiedene Rabatten  neu . Das Grünfläc henmanagement hen-
konzept  ist in Bearbeitung.  Die Umweltkommission hat im Gebiet der 
Arena im 2024 ein  Lebensturm  (Insektenhotel ) erstellt.   
 

7.10 Der Rundweg Baldeggersee ist so ufer-
nah wie möglich realisiert und dient der 
Bevölkerung zur Erholung und zur Sensibili-
sierung für de n Naturschutz.  

X  P U A     S4 Ze 

Die Eingabe des Bauprojekts an den Kanton Luzern durch die Leitge-
meinde Römerswil ist erfolgt. Die Bewilligung des Bauprojekts durch den 
Kanton hängt vom weiteren Vorgehen betreffend Einsprachen  und  Prü-
fung von Enteignungen ab. Einsprachen von Verbänden sind hängig. Dies 
betrifft nicht die Gemeinde Hochdorf , sie ist für die Umsetzung des letzten 
Teilstücks auf Hochdorfer Boden vorbereitet. Die Gemeinde Hochdorf 
stützt grundsätzlich weiterhin die Realisierung des Seerundweg s Baldegge-
rsee, die Situation ist herausfordernd.  Die Ausgangslage für eine Realisie-
rung des Seerundwegs präsentiert sich wegen Widerstand der landwirt-
schaftlichen Grundeigentümer (auf Gemeindegebiet Hitzkirch) als 
schwierig.  
 

8.1 Hochdorf weist einen gesunden Finanz-
haushalt auf.   X        S3 Ar 

Der Hochdorfer Finanzhaushalt präsentiert sich  solide, aber anspruchsvoll.  

8.2 Die notwendigen Investitionen und Sanie-
rungen der bestehenden Infrastrukturen 
können mit einem ausgewogenen Ver-
hältnis von Eigenmitteln und Fremdmitteln  
finanziert werden.  

X   U U U U U U S3 Ar 

Sanierungen und Investitionen an bestehenden Infrastrukturen konnten  
und können aktuell nur mit Fremdmitteln finanziert werden. Eine Entspan-
nung zeichnet sich erst mittelfristig ab, ist aber in der Erfolgsrechnung trag-
bar.  

8.3 Der Gemeinderat überarbeitet die finan-
ziellen Leitplanken.  X   P P U U U U S3 Ar 

Die Leitplanken wurden nochmals leicht angepasst, d ie Umsetzung der 
entsprechenden Vorgaben präsentiert sich  aber weiterhin  anspruchsvoll.  
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Rechenschaft sbericht  2024 

8.4 Hochdorf belegt in Bezug auf Anzahl Be-
völkerung, Arbeitsstätten und Beschäf-
tigte sowie Steuereinheiten den Rang 1  
der Zentren in der Landschaft. Im Ver-
gleich mit den grösseren Gemeinden ist 
Hochdorf unter den Top Ten.  

 X        S3 Ar 

Hochdorf hat das Ziel erreicht.  

8.5 Hochdorf positioniert sich mit einem Pro-
jekt im Gemeindegebiet zum Thema 
«Drachental» von Seetal -Tourismus. 

X   P U U U U U S6 Ar 

Das Thema Drachental wird nicht weiter verfolgt.  

8.6 Ein Positionspapier Wirtschaft Standort 
Hochdorf wird erstellt. Die proaktive Hal-
tung und Kooperation mit Akteuren führt 
zu Arbeitsplatzansiedlung und qualitati-
vem Wachstum.  

X  P U U U U U U S6 Ar 

Das Positionspapier wird bei allen Kontakten der Wirtschaft eingesetzt. Es 
ist bekannt bei Gwärb, Parteien, Kommissionen usw.  

8.7 Eine aktive Arbeitsplatzentwicklung in 
den gemeindeeigenen Grundstücken 
wie Turbigebiet führt zu Ansiedlungen von 
rund 50 Arbeitsplätzen.  
 

X    U U U U U S6 Ar 

Die Gemeinde verfügt im Gebiet Turbi aktuell über keine verfügbaren 
Grundstücke mehr.  Die Neubauten CoolStar und Kanal -Engel sind im Roh-
bau.  

 
Legende : P: Planung  / U: Umsetzung  / A: Abschluss 
 

Gemeinde strategie:  Aufgabenbereiche HRM 2 
V1-V3:  Vision die drei Abschnitte  1 Politik und Verwaltung  
S1 Wohnen/Lebensqualität  2 Freizeit und Kultur  
S2 Umfassendes Bildungsangebot  3 Sicherheit  
S3 Finanzen  4 Bildung  
S4 Raumentwicklung  5 Gesundheit und Soziales  
S5 Verkehr/Mobilität  6 Verkehr und Raumord nung  
S6 Wirtschaft/Industrie  7 Umwelt  
S7 Gesellschaftliche Entwicklung  8 Finanzen  
 
Version: Verabschiedung Gemeinderat  / Hochdorf, 23. Januar 2025  
 



Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029 Gemeinde Hochdorf

Formular 3: Veränderungen mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (gegenüber Budget 2024) in 1'000 Franken

Sämtliche Auswirkungen der Aufgabenplanung, inklusive deren Folgekosten, sowie weitere Änderungen im Umfang 
der Aufgabenerfüllung mit Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung (ohne Zinsfolgen, Abschreibungen, Interne Verrechnungen). 
Falls sich die Veränderung auf mehrere Jahre bezieht, müssen die Zahlen in allen betreffenden Jahren eingetragen werden 
������� ���0�H�K�U�D�X�I�Z�D�Q�G���0�L�Q�G�H�U�H�U�W�U�D�J�������������±��� ���0�L�Q�G�H�U�D�X�I�Z�D�Q�G���0�H�K�U�H�U�W�U�D�J��

Veränderung Budget  Finanzplanjahre Rechenschaftsbericht 2024

P U A 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Total 1'662 309 59 -518 -662 -712

PLA-01 Politik und Verwaltung 50 -20 -10 -40 -40 -40
PLA-01 31 012000 Ze E-002 x Hochdorf ist "mehr als ein zentrum". Die Vision 2017 bis 

2029 wird in der strategischen Arbeit berücksichtigt und 
gelebt, das Legislaturprogramm wird für die neue Legislatur 
2024 - 2028 erarbeitet.

Der Claim "Hochdorf - mehr als ein zentrum" ist spür- 
und erlebbar für die Bevölkerung. Gemeinderat und 
Verwaltung setzen die Vision 2017 bis 2029 als 
Kompass für Hochdorf um. Vision und Schwerpunkte 
werden im Legislaturprogramm und im Aufgaben- und 
Finanzplan mit Massnahmen definiert und umgesetzt.

PLA-01 31 023000 Ze E-048 x Die Arbeitsgruppe Digitalisierung prüft Massnahmen für die 
Gemeinde Hochdorf, basierend auf erarbeiteten 
Grundsätzen.

25 -15 -15 -15 -15 -15 Erste Massnahmen aus dem Digitalisierungskonzept 
wurden umgesetzt. Im Jahr 2024 wurde der Chat-bot 
auf der Website installiert.

PLA-01 31 771000 Ze E-094 x Friedhof: Schaffung eines Baumfriedhofs 25 -25 -25 -25 -25 -25 Der Baumfriedhof wurde 2024 nicht realisiert; das 
Projekt wird im 2025 weiterverfolgt. Dafür wurde ein 
neuer hindernisfreier Zugang im Friedhof 3 realisiert.

PLA-01 31 771000 Ze E-083 x Friedhof: Neuer Zugang zum Friedhof 3 30 Der Friedhof 3 mit der Aufbahrungs- und 
Abdankungshalle, dem Gemeinschaftsgrab, den 
Urnennischengräbern und dem Kinderfriedhof hat 
nordseits einen Zugang erhalten. Die Friedhofmauer 
wurde im 2024 entsprechend geöffnet.

PLA-01 31 771000 Ze E-084 x Friedhof: hindernisfreie Wege 20 Die Wege des Friedhofs werden hindernisfrei 
ausgestaltet. Damit sind die Wege mit dem Rollstuhl, 
dem Rollator oder Kinderwagen ohne Hindernis 
begehbar. Dies entspricht einem vielfach geäusserten 
Bedürfnis seitens der Bevölkerung.

PLA-02 Freizeit und Kultur 45 -35 -45 -45 -5 -45

Stand
PLA

Kto
Nr.

Kst./Ktr. GR CK Nr.



PLA-02 31 329002 Ar E-006 x Kulturzentrum Braui: Unterhalt Gebäudehülle 15 -15 -15 -15 -15 -15 Unterhalt an Dächern und Dachuntersichten.

PLA-02 31 329002 Ar E-071 x Kulturzentrum Braui: Ersatzbeschaffungen Geräte 
Grossküche

10 Ersatzbeschaffungen von Geräten in der Küche des 
Kulturzentrums Braui (Kochherd und Bräter).

PLA-02 31 329002 Ar E-095 x Kulturzentrum Braui: Heizungsanschluss Sudhaus 30 -30 -30 -30 -30 -30 Das Sudhaus wurde an die Hauptheizung des 
Kulturzentrum Braui angeschlossen und kann nun über 
die bestehende Holzschnitzelheizung beheizt werden.

PLA-02 31 341004 Og E-092 x Seebad Baldegg: Planung Sanierungsmassnahmen 40 Ausarbeitung des Vorprojektes für die voraussichtliche 
Sanierung des Seebad Baldegg im Jahr 2030.

PLA-03 Sicherheit 20 0 0 0 0 0
PLA-03 31 111000 Jk E-089 x Erweiterung Videoüberwachung 20 Im 2024 wurde in den Schulanlagen Ost und West die 

Videoüberwachung erweitert Erweiterung aufgrund 
Bedarf und verhältnismässig zur Verhinderung von 
Sachbeschädigungen.

PLA-04 Bildung 440 40 40 40 40 40
PLA-04 30 211000 Sk E-009 x Zusätzlicher Kindergarten 2021/2022 120 -60 -120 -120 -120 -120 Infolge geburtenstarker Jahrgänge 2016 und 2017 ist 

ein zusätzlicher Kindergarten eröffnet worden 
(Kindergarten somit 11-fach), Betrieb während vier 
Schuljahren.

PLA-04 30 212000 Sk E-076 x Zusätzliche Klasse Primarschule 2023/2024 120 Eröffnung einer zusätzlichen 1. Primarschulklasse. 
Diese wird für die nächsten 6 Jahre weitergeführt.

PLA-04 30 212000 Sk E-086 x Zusätzliche Klasse Primarschule 2024/2025 60 60 60 60 60 60 Eröffnung einer zusätzlichen 1. Primarschulklasse. 
Diese wird für die nächsten 6 Jahre weitergeführt.

PLA-04 30 213000 Sk E-018 x Zusätzliche Klasse Sekundarschule 2023/2024 120 Eröffnung einer zusätzlichen Sekundarklasse AB3, 
abgehend sind nur 4 AB3-Klassen.

PLA-04 30 213000 Sk E-087 x Zusätzliche Klasse Sekundarschule 2025/2026 60 120 120 120 120 Eröffnung einer zusätzlichen Sekundarklasse AB3, 
abgehend sind nur 4 AB3-Klassen.

PLA-04 31 217000 Sk E-022 x Pausenplätze: Unterhalt und Ersatz Spielgeräte 20 -20 -20 -20 -20 -20 Ersatz der bestehenden Spielplatzgeräte bei den 
Pausenplätzen. Zusätzlich wurden im AFP 2026 
(Investitionen) Fr. 200'000.- für die Aufwertung der 
Pausenplätze eingestellt.

PLA-05 Gesundheit und Soziales 315 200 200 125 125 125



PLA-05 36 415000 Jk E-024 x Zusatzkosten aufgrund demographischer Entwicklung bei 
der stationären Krankenpflege

140 50 50 50 50 50 Zunahme aufgrund der demografischen Entwicklung 
sowie erhöhter Pflegebedürftigkeit. 

PLA-05 36 425000 Jk E-026 x Zusatzkosten aufgrund demographischer Entwicklung bei 
der ambulanten Krankenpflege

75 50 50 25 25 25 Zunahme aufgrund der demografischen Entwicklung 
und dem Grundsatz "ambulant vor stationär". Es 
werden mehr als geplant ambulante Leistungen nötig 
sein.PLA-05 36 545000 Jk E-090 x Anpassung/Erhöhung Unterstützung Kinderbetreuung 20 Die Unterstützung seitens Gemeinde der 
Kinderbetreuung durch Betreuungsgutscheine soll in 
Hochdorf nach über zehn Jahren angepasst und erhöht 
werden. Dies im Sinne eines attraktiven Packages für 
Familien in Hochdorf und zur Förderung der 
Arbeitsmarktsituation.

PLA-05 36 572000 Jk E-029 x Zuständigkeit für Asylsuchende (nach 10 Jahren von 
Kanton an Gemeinde)

80 100 100 50 50 50 Zu erwartende Mehraufwände bei der wirtschaftlichen 
Sozialhilfe aufgrund der Flüchtlingswelle 2015/2016 
und gemäss Plandaten Kanton Luzern (Übertragung 
vom Kanton nach 10 Jahren an die Gemeinden).

PLA-06 Verkehr und Raumordnung 60 -20 -50 -50 -50 -60
PLA-06 31 622000 Og E-033 x Massnahmenplan Verkehrsoptimierung 30 -20 -20 -20 -30 Fuss- und Velowegverkehrskonzept mit 

Massnahmenplanung aus der Schwachstellenanalyse 
wurde erarbeitet, Initialisierung Konzept motorisierter 
Verkehr

PLA-06 36 790000 Og E-085 x Raumplanung: Teilzonenplanrevision 30 -20 -30 -30 -30 -30 Teilzonenplanrevision ist in Bearbeitung, Ziel 2025 
Fertigstellung.

PLA-07 Umwelt 103 374 384 -88 -103 -103
PLA-07 36 720600 Og E-096 x Kläranlage: Projekt ARA Seetal 73 404 404 -73 -73 -73 Fortführung der ARA Vision 2040. Ausbau im 

Alleinbetrieb oder ein Zusammenschluss mit anderen 
Kläranlagen (ARA-Seetal) ist in Bearbeitung.

PLA-07 31 769000 Og E-045 x Energieplanung, Label Energiestadt 10 15 re-Audit Energiestadtlabel / Umfassende 
Energieplanung für die gemeindeeigenen 
Liegenschaften.

PLA-07 31 790000 Og E-093 x Investitionsprojekte Zentrumsentwicklung 30 -30 -30 -30 -30 -30 Planung, Umsetzung Projekte Zentrumsentwicklung in 
Anlehnung an Machbarkeitsstudie Zentrum wurde 
aufgrund von Priorisierung Baubewilligungswesen nicht 
durchgeführt.

PLA-08 Finanzen und Wirtschaft 629 -230 -460 -460 -629 -629
PLA-08 31 629000 Ar E-077 x Erstellung öV-Konzept 30 -30 -30 -30 -30 -30 Das Konzept für den öffentlichen Verkehr wurde 

vernehmlasst und fertiggestellt/verabschiedet.



PLA-08 36 850000 Ar E-074 x Entwicklung ESP Hochdorf/Römerswil 30 -30 -30 -30 -30 Das Gebietsmanagement für den ESP wurde von der 
IDEE Seetal 2024 installiert.

PLA-08 34 963006 Ar E-082 x Südiareal: Entwicklungsplanung 569 -200 -400 -400 -569 -569 Die Entwicklung des Südiareals ist plangemäss 
vorangeschritten.



Aufgaben- und Finanzplan 2024 - 2029 Gemeinde Hochdorf Gemeinde Hochdorf Gemeinde Hochdorf
 

Formular 4: Auswirkungen der Aufgabenplanung auf Investitionen, Abschreibungen und Verwaltungsvermögen in 1'000 Franken Formular 4: Abschreibungen

In gelben Feldern wird Abschreibung aus Budget übernommen. 
* Nutzungsdauer in Jahren              Falls Abschreibungen auslaufen: mit korrekter Zahl überschreiben

PLA Kto SF Kst./ GR CK In   Geplante Investitionen   Prognose Abschreibungen 330, 332 und 366 (kumuliert) Prognose Verwaltungsvermögen (Ende Jahr)

Nr. = S Ktr. Nr. Betrieb Budget   Finanzplanjahre Später Budget   Finanzplanjahre Ende Budget

P U A Investitionsvorhaben ND* ab Jahr 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Rechenschaftsbericht 2024 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Index Gruppierung Botschaft

Zusammenzug Total 41'930 7'675 7'270 6'905 6'800 3'680 3'730 3'300 2'270 300 4'423 4'561 4'735 4'634 4'699 4'601 95'014 98'267 100'975 103'145 105'311 104'292 103'421 Nettoinvestitionen
Davon Spezialfinanzierungen 840 4'260 375 300 550 80 0 70 0

PLA-01 Politik und Verwaltung 340 0 260 0 0 80 0 0 0 0 152 152 170 170 170 180 -94 -246 -138 -308 -478 -568 -748 T
Politik und Verwaltung

Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV 152 152 152 152 152 152 F
PLA-01 50 023000 Ze I-111 x Digitalisierung: Digitale Infobildschirme 60 4 60 Prüfung Installation digitale Infobildschirme.

0 15 15 15 15
Zentrale Dienste

PLA-01 50 029000 Ze I-113 x Rathaus: Ersatz FL-Leuchten 50 8 50 Ersatz der bestehenden FL-Leuchten im Rathaus. Zentrale Dienste

PLA-01 50 029000 Ze I-112 x Rathaus: Ersatz Heizung 80 8 80 Die Heizung im Rathaus ist aufgrund des Alters 
nachhaltig zu ersetzen. Der Ersatz wird aktuell im 
Rahmen des Projekts Fernwärmeverbund geprüft. 0 0 0 0 10

Zentrale Dienste

PLA-01 50 771000 Ze I-116 x Friedhof: Bau- und Sanierung Friedhofentwässerung 
und -kanalisation (2. Etappe)

150 50 150 Es besteht grosser Handlungsbedarf für die Bau- und 
Sanierungsarbeiten betreffend Friedhofentwässerung 
und -kanalisation (2. Etappe). Dies erfolgt aufgrund des 
technischen Berichts, der 2021 erstellt worden ist.

0 3 3 3 3

Einwohnerdienste

PLA-02 Freizeit und Kultur 17'750 3'550 550 4'500 4'850 400 1'400 2'500 0 0 869 942 956 956 1'238 1'264 -835 1'847 1'454 4'998 8'892 8'054 8'190 T
Freizeit und Kultur

PLA-02 50 329002 Ar I-119 x Kulturzentrum Braui: Aufwertung und Neugestaltung 
Brauiplatz

400 40 400 Für mehr Dorfplatzcharakter soll der Brauiplatz geöffnet 
werden und dadurch ganzheitlich und nachhaltig 
umgestaltet werden, die Planung wurde vorangetrieben 
und der Sonderkredit genehmigt.

Kulturzentrum Braui

PLA-02 50 329002 Ar I-103 x Kulturzentrum Braui: Erstellung Photovoltaikanlage 
und Ersatz Elektrohauptverteilung

670 20 670 Teilarbeiten wurden umgesetzt, vorgängig musste das 
undichte Dach saniert werden.

Kulturzentrum Braui

PLA-02 50 329002 Ar I-107 x Kulturzentrum Braui: Sanierung Eternitfassade 
Hauptgebäude und allfällige Umsetzung 
Lärmschutzmassnahmen

300 40 300 Die Fassade wurde umfassend saniert. Kulturzentrum Braui

PLA-02 50 341000 Jk I-011 x Sportraum für Schule und Vereine 9'500 40 2027 100 400 4'500 4'500 Notwendigen Sportraum für Schule bereitstellen. 
Vereine erhalten mehr Platz. Aktuelles Planungsprojekt 
Sporthalle Arena. Abstimmung Sonderkredit 2026, 
Umsetzung realistischerweise im 2027.

0 0 0 238 238

Sport

PLA-02 56 341000 Jk I-117 x Sportzentrum Südi: Investitionsbeitrag 1'400 40 1'400 Investitionsbeitrag an den Ausbau/Erweiterung des 
Sportzentrum Südi

Sport

PLA-02 50 341001 Jk I-069 x Sportanlage Arena: Unterhalt und Sanierung der 
Sprunganlagen

60 8 60 Unterhalt und Sanierung der Sprunganlagen., 
Realisation 2024 und 2025 8 8 8 8 8

Sport

PLA-02 50 341001 Jk I-013 x Sportanlage Arena: Sanierung Rasenspielfeld und 
Leichtathletikanlage

1'790 40 1'790 Komplettsanierung des Hauptrasenfeldes inkl. Neubau 
der Bewässerungsanlage und der Leichtathletikanlage 
beim Sportplatz Arena.Realisation 2024 und 2025 45 45 45 45 45

Sport

PLA-02 50 341001 Jk I-015 x Sportanlage Arena: Erneuerung Kunstrasenfeld 400 15 400 Das Kunstrasenfeld (Inbetriebnahme 2009) wird stark 
beansprucht und muss mittel- bis langfristig durch einen 
neuen Belag ersetzt werden.

0 0 0 0 27

Sport

PLA-02 50 341001 Jk I-016 x Sportanlage Arena: neuer Material- und 
Heizungsraum

300 8 300 Neubau von Materialräumen und eines 
Heizungsraumes. Bestenfalls in Kombination mit 
Sporthalle Arena. 0 0 0 38 38

Sport

PLA-02 50 341001 Jk I-073 x Sportanlage Arena: Ersatz Beleuchtung 130 8 130 Ersatz der bestehenden Beleuchtung bei der 
Sportanlage Arena. 16 16 16 16 16

Sport

PLA-02 50 341004 Og I-019 x Seebad Baldegg: Sanierung Lagerräumlichkeiten 100 20 100 Umwandung Lager Restaurant und Seebadbetrieb 
wurde erstellt. Der Oberflächenabfluss von 
Regenwasser wurde entlang des Garderobengebäudes 
eingedämmt. Der Wanderweg wurde umgelegt.

5 5 5 5 5

Seebad Baldegg

PLA-02 50 341004 Og I-114 x Seebad Baldegg: Sanierung Gebäude (Restaurant, 
Garderoben, usw.)

2'500 20 2'500 Sanierung und Erweiterung der Gebäulichkeiten beim 
Seebad Baldegg.

Seebad Baldegg

PLA-02 50 342000 Og I-101 x Freizeitanlagen für Kinder- und Jugendliche 100 8 50 50 Attraktivierung von Freizeitanlagen für Kinder und 
Jugendliche. 0 6 6 13 13

Freizeitinfrastruktur

PLA-02 50 342000 Ze I-072 x Kurz- und mittelristige Massnahmen zur Umsetzung 
des Freiraumkonzepts werden im AFP eingestellt.

50 8 50 Gemäss Auswertung und Detailbearbeitung des 
Freiraumkonzepts wird der Brauiplatz (Öffnung Treppe) 
erweitert und im Zusammenhang mit der 
Machbarkeitsstudie Zentrum werden weitere 
Aufwertungsmassnahmen geprüft. Die Massnahmen zur 
Lösung der Parkierungssituation im Lunapark werden 
längefristig bearbeitet.

0 6 6 6 6

Freizeitinfrastruktur

PLA-02 50 342000 Ze I-021 x Rundweg Baldeggersee 50 30 50 Fertigstellung des Wanderweg-Abschnittes von Nunwil 
bis Baldegg. 0 2 2 2 2

Freizeitinfrastruktur

PLA-03 Sicherheit 4'960 450 4'110 0 0 250 80 0 70 0 57 74 184 184 184 207 -58 335 4'372 4'187 4'003 4'069 3'942 T
Sicherheit

PLA-03 50 S 150000 Jk I-024 x Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Pionierfahrzeug 250 15 250 Es wurde ein Atemschutzfahrzeug angeschafft. 
Beschaffung Pionierfahrzeug erfolt voraussichtlich durch 
den Kanton. 17 17 17 17 17

Feuerwehr

PLA-03 50 S 150000 Jk I-077 x Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug 140 15 70 70 Geplante Ersatzbeschaffung im Rahmen der 
Mehrjahresplanung (2 kleine Fahrzeuge, anstatt 1 
grosses Transportfahrzeug). 0 5 5 5 5

Feuerwehr

PLA-03 50 S 150000 Jk I-078 x Feuerwehr: Ersatzbeschaffung 
Brandschutzausrüstung

150 15 150 Geplante Ersatzbeschaffung im Rahmen der 
Mehrjahresplanung. 0 0 0 0 10

Feuerwehr

PLA-03 50 S 150000 Jk I-025 x Feuerwehr: Sanierung/Erweiterung Feuerwehr-
Magazin

4'240 40 2025 200 4'040 Notwendige Sanierung und Erweiterungsbau des  
Feuerwehrmagazins. Volksabstimmung im  2025

0 106 106 106 106

Feuerwehr

PLA-03 50 S 150000 Jk I-088 x Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Atemschutz-Geräte 80 8 80 Geplante Ersatzbeschaffung im Rahmen der 
Mehrjahresplanung. 0 0 0 0 0

Feuerwehr

PLA-03 50 S 150000 Jk I-027 x Feuerwehr: 10-Jahresservice Hubretter 100 8 100 Grosser Service am Hubretter, welcher seit 2016 für die 
Feuerwehr im Einsatz steht. 0 0 0 0 13

Feuerwehr

PLA-04 Bildung 9'965 2'285 1'050 1'680 1'550 1'250 250 300 1'300 300 1'982 2'144 2'288 2'378 2'348 2'388 -1'388 -1'085 -2'179 -2'786 -3'614 -4'713 -6'851 T
PLA-04 50 211000 Sk I-102 x Waldkindergarten 50 8 50 Die Planung des Waldkindergartens wurde auf das 

Schuljahr 2028/29 verschoben. Anschaffung der nötigen 
Infrastruktur. 0 6 6 6 6

Primarschule

Stand Total 
2024 bis 

2032



PLA-04 50 212000 Sk I-029 x IT-Aufrüstung Schule 1'950 4 200 300 150 200 150 200 250 250 250 Stufenweise Einführung/Anschaffung von Laptops für 
die Schule (Umsetzung Lehrplan 21) sowie 
Ersatzbeschaffung der Erstgeräte ab 2023 (3-
Jahresrythmus) und 1:1-Ausrüstung mobile Geräte 
Lehrpersonen. Sämtliche Geräte wurden nun gekauft, 
da das Mietmodell teurer wird. Umstellung Zyklus 2 auf 
iPads. 50 125 163 213 200

Primarschule

PLA-04 50 217000 Sk I-097 x Sanierung und Aufwertung Pausenplätze (gemäss 
Freiraumkonzept)

200 8 100 100 Der erste Teil der Sanierung und Aufwertung der 
bestehenden Pausenplätze wurde im 2024  umgesetzt. 
Die zweite Tranche folg im 2026. 13 13 25 25 25

Schulliegenschaften

PLA-04 50 217012 Sk I-030 x Arena Kindergarten: Sanierung 130 40 130 Im Schulhaus Arena wurden bei den zwei Kindergärten 
und beim SPD die Fenster saniert. 3 3 3 3 3

Schulliegenschaften

PLA-04 50 217000 Sk I-032 x Ersatzbeschaffung bestehendes Schulmobiliar 300 8 50 50 50 50 50 50 Das bestehende Mobiliar (Schüler- und Lehrerpulte 
sowie Stühle) ist teilweise über fünfzig Jahre alt und soll 
in Etappen ersetzt werden.

0 0 0 6 13

Schulliegenschaften

PLA-04 50 217000 Sk I-104 x Schulanlagen, Ersatz FL-Leuchten 950 8 500 450 Der Ersatz der bestehenden FL-Leuchten in den 
Schulanlagen Ost und West wurde im 2024 umgesetzt. 
Die zweite Etappe wird im 2025 abgeschlossen. 
(Inklusive Turnhallen Zentral und Avanti)

63 119 119

Schulliegenschaften

PLA-04 50 217001 Sk I-034 x Zentral Schulhaus: Teilsanierung 1'400 40 250 1'150 Die Sanierung des Schulhauses Zentral wird nun 
ganzheitlich angegangen und ist im AFP 2026 
budgetiert. 0 6 6 35 35

Schulliegenschaften

PLA-04 50 217003 Sk I-071 x Junkerwald Schulhaus: energetische Sanierung 800 40 800 Die energetische Sanierung des Schulhauses 
Junkerwald erfolgt im 2030. 0 0 20 20 20

Schulliegenschaften

PLA-04 50 217004 Sk I-037 x Avanti Schulhaus: Sanierung Garderoben, 
Sanitäranlagen sowie Hallenboden Turnhalle

1'705 40 1'005 700 Die Sanierung der Garderoben und der Sanitäranlagen 
der Turnhalle Avanti wurden im 2024 erfolgreich 
abgeschlossen. Der Ersatz des Hallenbodens, die 
Schränke der Gänge und die Garderoben im UG 
(Lehrpersonen) werden im Jahr 2029 saniert. 25 25 25 25 43

Schulliegenschaften

PLA-04 50 217004 Sk I-075 x Avanti Schulhaus: Sanierung Aula und 
Musikschulräume

1'000 40 1'000 Sanierung der Aula und der Musikschulräume im 
Schulhaus Avanti.

0 0 0 0 0

Schulliegenschaften

PLA-04 50 217004 Sk I-108 x Avanti Schulhaus: Brandschutzmassnahmen 
Turnhalle

350 40 350 Um Grossanlässe über 250 Personen weiterhin 
durchführen zu dürfen, sind die 
Brandschutzmassnahmen (Fluchttüren in Turnhalle EG) 
im Sommer 2024 umgesetzt worden.

9 9 9 9 9

Schulliegenschaften

PLA-04 50 217004 Sk I-039 x Schulanlage Ost: Ersatz Heizungsanlage 200 8 200 Neue Heizanlage im Schulhaus Avanti. Ein 
Wärmeverbund ist in Planung. 0 0 0 0 25

Schulliegenschaften

PLA-04 50 217005 Sk I-040 x Weid Schulhaus: Bodensanierungen 600 40 300 150 150 Sanierung der Unterlagsböden ist in den Jahren 2030/31 
geplant. 0 0 8 11 15

Schulliegenschaften

PLA-04 50 217009 Sk I-041 x Junkerwald Kindergarten: Sanierung Dach und 
Fenster

280 40 280 Sanierung des Flachdaches (Fr. 180'000.00) sowie 
Ersatz der Fenster (Fr. 100'000.00) beim Kindergarten 
Junkerwald. 0 0 7 7 7

Schulliegenschaften

PLA-04 50 219300 Sk I-091 x Schulwegsicherheit 50 8 50 Schulwegsicherheit (kurz-/mittel-/langfristig).
0 0 6 6 6

Schuladministration

PLA-05 Gesundheit und Soziales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T
Gesundheit und Soziales

Keine Investitionen geplant. 0 0 0 0 0 0

PLA-06 Verkehr und Raumordnung 5'900 850 800 350 100 900 1'500 500 900 0 475 501 549 559 562 592 -491 -115 184 -15 -475 -137 771 T
Verkehr und Raumplanung

PLA-06 50 615000 Og I-043 x Rainstrasse: Sanierung, Ausbau 500 30 500 Sanierung der Rainstrasse.
0 0 0 0 0

Strassen und Wege

PLA-06 50 615000 Og I-115 x Masnahmen zur Förderung des Langsamverkehrs 150 30 50 50 50 Planung Umgestaltung Kreisel Brunnenmösli. Strassen und Wege

PLA-06 50 615000 Og I-046 x Dorfstrasse (Urswil): Sanierung 900 30 900 Sanierung der gemeindeeigenen Dorfstrasse in Urswil. 
Die Sanierung ist abhängig von der 
Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB).

0 0 0 0 0

Strassen und Wege

PLA-06 50 615000 Og I-047 x Ligschwilstrasse: Sanierung 900 30 900 Sanierung des Abschnittes Schulhaussstrasse bis 
Ronhof. 0 0 0 0 30

Strassen und Wege

PLA-06 50 615000 Og I-079 x Nunwilstrasse: Teilsanierung Strasse 600 30 600 Teilsanierung der Industriestrasse (Nunwilstrasse / 
Industriestrasse) wurde umgesetzt. Die letzten 
Belagsarbeiten bei der Überfahrt Sonnhaldenstrasse 
konnten wetterbedingt nicht fertiggestellt werden. Es ist 
geplant im Frühjahr 2025 die restliche Arbeit zu 
verrichten (inkl. Beleuchtung).

20 20 20 20 20

Strassen und Wege

PLA-06 50 615000 Og I-079 x Nunwilstrasse: Ersatz Beleuchtung 200 30 200 Die Beleuchtung an der Industriestrasse/Nunwilstrasse 
wurden mit LED-Leuchten und neuen Kandalabern 
ersetzt. Die Demontage der stillgelegten Kandalaber 
erfolgt im 2025.

7 7 7 7 7

Strassen und Wege

PLA-06 50 615000 Og I-080 x Turbistrasse / Ziegeleihof: Sanierung 500 30 500 Teilsanierung der Turbistrasse und der Ziegeleihof-
Strasse (Perimeter ESP). 0 17 17 17 17

Strassen und Wege

PLA-06 50 615000 Og I-049 x Parkplatz Sagenbach: Sanierung 100 30 100 Parkplatz Sagenbach: Aufgrund von Schäden im 
Oberflächenbelag und Fundationen ist ein Totalersatz 
notwendig. 0 0 0 3 3

Strassen und Wege

PLA-06 50 615000 Og I-050 x Ferrenmatt und Himmelrichstrasse: Sanierung 500 30 500 Sanierung der gemeindeeigenen Strassen in Baldegg.
0 0 0 0 0

Strassen und Wege

PLA-06 50 615000 Og I-092 x Zihlweid, Eichenweg und Hengstweid: Sanierung 1'000 30 1'000 Sanierung der gemeindeeigenen Quartierstrassen 
Zihlweid, Eichenweg und Hengstweid.

0 0 0 0 0

Strassen und Wege

PLA-06 50 615000 Og I-087 x Kreisel Bachmättli, Rathaus-, Brunnenmöslistrasse 300 30 300 Sanierung und Umgestaltung des Kreisels ist in 
Planung. 0 0 10 10 10

Strassen und Wege

PLA-06 50 615000 Og I-109 x Gemeindestrassen: Ersatz Traktor 250 8 250 Ersatzbeschaffung Traktor.
0 31 31 31 31

Strassen und Wege

PLA-07 Umwelt 1'515 390 150 375 300 300 0 0 0 0 751 784 787 802 808 814 -878 -1'238 -1'872 -2'284 -2'786 -3'295 -4'109 T
Umwelt

PLA-07 50 S 720400 Og I-060 x Kanalisationen: Neubauten 1'350 50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Neubau Kanalisation 3-Eidgenossenweg ist 
abgeschlossen. 3 6 9 12 15

Wasser und Abwasser

PLA-07 50 S 720400 Og I-061 x Umsetzung Generelle Entwässerungsplanung (GEP) 1'200 50 150 150 300 300 300 Umsetzung von Massnahmen auf der Grundlage der 
Bestandesaufnahme Zone 1 bis 5. Inlinersanierung 
Turbi- und Nunwilstrasse. Schachabdeckungen an der 
Eschenbachstrasse wurden neu erstellt.

3 6 12 18 24

Wasser und Abwasser

PLA-07 63 S 720400 Og I-062 x Kanalisationen: Anschlussgebühren -1'350 50 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 Gebühren bei Neubauten und Sanierungen bei 
Baubewilligungen. -3 -6 -9 -12 -15

Wasser und Abwasser

PLA-07 50 S 720600 Og I-106 x Kläranlage: Ersatz Biologiegebläse 75 8 75 Ersatz des bestehenden Biologiegebläses.

0 0 9 9 9

Wasser und Abwasser



PLA-07 50 S 720600 Og I-067 x Kläranlage: Ersatz Mikrogasturbine 240 8 240 Die Mikrogasturbine wurde aus Kapazitätsgründen 
ersetzt.

30 30 30 30 30

Wasser und Abwasser

PLA-08 Finanzen und Wirtschaft 1'500 150 350 0 0 500 500 0 0 0 56 -3 -106 -221 -255 -319 98'757 98'852 99'205 99'311 99'532 100'288 101'106 T
Finanzen und Wirtschaft

PLA-08 50 621000 Ar I-105 x Investitionsprojekte öffentliche Hand Südiareal 1'000 40 500 500 Umsetzung möglicher Investitionsprojekte im Bereich 
des Südiareals.

0 0 0 0 13

Öffentlicher Verkehr

PLA-08 50 621000 Ar I-120 x Öffentliche Verkehrsinfrastruktur: Umgestaltung 
Bushaltestellen Bahnhof (BehiG-Konformität)

150 30 150 Das Vorprojekt in Varianten für die Umgestaltung des 
Bushofes Ost wurde in Zusammenarbeit mit Kanton und 
weiteren Playern gestartet. 5 5 5 5 5

Öffentlicher Verkehr

PLA-08 50 621000 Ar I-121 x Öffentliche Verkehrsinfrastruktur: Umgestaltung 
Bushaltestellen Sagenbachstrasse und Bankstrasse 
(BehiG-Konformität)

350 30 350 Für die Umsetzung/Einhaltung des 
Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) sind die 
Bushaltestellen bei der Schulanlage Ost und an der 
Bankstrasse umzubauen. 0 12 12 12 12

Öffentlicher Verkehr

Abwasserbeseitigung
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -115 -175 -277 -439 -609 0 0 115 290 567 1'006 1'615 T Abwasserbeseitigung

Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV 0 -115 -175 -277 -439 -609 F
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Finanzen und Wirtschaft
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T

Geplante Abschreibungen auf bestehendem VV 0 0 0 0 0 0 F
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Schnittstelle (ergänzt)

Total Ausgaben 43'280 7'825 7'420 7'055 6'950 3'830 3'880 3'450 2'420 450
Total Einnahmen -1'350 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150
Investitionsausgaben 43'280 7'825 7'420 7'055 6'950 3'830 3'880 3'450 2'420 450
Nettoinvestitionen 43'280 7'825 7'420 7'055 6'950 3'830 3'880 3'450 2'420 450

PLA-01 Politik und Verwaltung
Nettoinvestitionen 340 0 260 0 0 80 0 0 0 0
Total Ausgaben 340 0 260 0 0 80 0 0 0 0
Total Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLA-02 Freizeit und Kultur
Nettoinvestitionen 17'750 3'550 550 4'500 4'850 400 1'400 2'500 0 0
Total Ausgaben 17'750 3'550 550 4'500 4'850 400 1'400 2'500 0 0
Total Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLA-03 Sicherheit
Nettoinvestitionen 4'960 450 4'110 0 0 250 80 0 70 0
Total Ausgaben 4'960 450 4'110 0 0 250 80 0 70 0
Total Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLA-04 Bildung
Nettoinvestitionen 9'965 2'285 1'050 1'680 1'550 1'250 250 300 1'300 300
Total Ausgaben 9'965 2'285 1'050 1'680 1'550 1'250 250 300 1'300 300
Total Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLA-05 Gesundheit und Soziales
Nettoinvestitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLA-06 Verkehr und Raumordnung
Nettoinvestitionen 5'900 850 800 350 100 900 1'500 500 900 0
Total Ausgaben 5'900 850 800 350 100 900 1'500 500 900 0
Total Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLA-07 Umwelt
Nettoinvestitionen 1'515 390 150 375 300 300 0 0 0 0
Total Ausgaben 2'865 540 300 525 450 450 150 150 150 150
Total Einnahmen -1'350 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150

PLA-08 Finanzen und Wirtschaft
Nettoinvestitionen 1'500 150 350 0 0 500 500 0 0 0
Total Ausgaben 1'500 150 350 0 0 500 500 0 0 0
Total Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nach Arten
50 Sachanlagen 41'880 7'825 7'420 7'055 6'950 3'830 2'480 3'450 2'420 450
51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Immaterielle Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Eigene Investitionsbeiträge 1'400 0 0 0 0 0 1'400 0 0 0

Total Ausgaben 43'280 7'825 7'420 7'055 6'950 3'830 3'880 3'450 2'420 450
60 Übertragung Sachanlagen ins FV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Rückerstattungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Übertragung immaterielle Anlagen ins FV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -1'350 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150
64 Rückzahlung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Einnahmen -1'350 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150
Nettoinvestitionen 41'930 7'675 7'270 6'905 6'800 3'680 3'730 3'300 2'270 300



Anhang zur Jahresrechnung  
 
Allgemeine Informationen  
 
1. Angaben zur Gemeinde Hochdorf  
 
Die Einwohnergemeinde Hochdorf zählte am 31. Dezember 20 24 �����·101 (Vorjahr: �����·��79) 
ständige Einwohnerinnen und Einwohner  und ist massgebend für die Berechnung der Finanz-
kennzahlen und der Kennzahlen der Abteilungen . Die mittlere Wohnbevölkerung als arithme-
tisches Mittel der ständigen Wohnbevölkerung am 1. Januar und am 31. Dezember desselben 
Jahres beträgt im Jahr  �����·������  Personen. Die Einwohnergemeinde Hochdorf  ist nach der or-
dentlichen Gemeindeorganisation ( ohne  Gemeindeparlament gemäss § 9 ff. Gemeindege-
setz des Kantons Luzern) organisiert. Die Exekutive (Gemeinderat) besteht aus 5 Mitgliedern . 
Die laufende Legislaturperio de dauert vom 1. September 20 24 bis 31. August 202 8. Als externe 
Revisionsstelle amtet die Balmer -Etienne AG, Kauffmannweg 4 in 6003 Luzern  (bis 31. Dezem-
ber 2024) . 
 
 
2. Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung  
 
Rechtliche Grundlagen  
Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gesetz über den Finanzhaushalt der Ge-
meinden vom 20. Juni 2016 (FHGG; SRL Nr. 160), der Verordnung zum Gesetz über den Finanz-
haushalt der Gemeinden vom 10. Januar 2017 (FHGV; SRL Nr. 161) sowie dem Handbuch Fi-
nanzhaushalt (FHG G/HRM2) des Kantons Luzern.  
 
Regelwerk  
Die kantonalen Rechnungslegungsvorschriften orientieren sich an den Standards des Harmo-
nisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).  
 
 
3. Rechnungslegungsgrundsätze  
 
Die Jahresrechnung umfas st Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung 
sowie Anhang. Die Rechnungslegung soll die Vermögens -, Finanz- und Ertragslage den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen («True and Fair View» -Prinzip) und richtet 
sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der 
Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodar-
stellung.  
 
Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit,  der Richtigkeit, der 
Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit. Die Gemeinde Hochdorf  verzichtet auf eine konsoli-
dierte Rechnung nach § 55 FHGG . 
 
 
4. Bilanzierungsgrundsätze  
 
Allgemeine Bilanzierungsgrundsätze  
Vermögenswerte werden aktiviert, wenn sie einen  künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervor-
bringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert zu-
verlässig ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden passiviert, wenn deren Ursprung in 
einem Ereignis der Vergangenheit  liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mit-
telabfluss führen wird und der Betrag zuverlässig geschätzt werden kann.  
 
Finanz- und Verwaltungsvermögen  
Die Vermögenswerte werden in Finanz - und in Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Verwal-
tungsvermögen umfasst die Vermögenswerte mit mehrjähriger Nutzungsdauer, die unmittel-
bar der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. Das Finanzvermögen umfasst alle übrigen 
Vermögenswerte.  
 



 
Aktivierungsgrenze  
Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden akti-
viert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von CHF 50'000.00 liegt (§ 30 
Abs. 1 lit. d  FHGV). 
 
Wertvermehrende Investitionen über der Aktivierungsgrenze w erden in der Investitionsrech-
nung verbucht. Wertvermehrende Investitionen unter der Aktivierungsgrenze und werterhal-
tende Ausgaben werden der Erfolgsrechnung belastet. Wertvermehrend ist eine Investition, 
wenn dadurch ein zusätzlicher künftiger wirtschaftl icher Nutzen geschaffen oder die Nutzung 
gesteigert wird durch:  
 
- Verlängerung der ursprünglichen Nutzungsdauer , 
- Erhöhung der ursprünglichen Kapazität , 
- massgebliche Verbesserung des Standards , 
- Verringerung der Betriebs - und Unterhaltskosten.  
 
Investitionsbe iträge  
Investitionsbeiträge sind Leistungen an Dritte für Investitionen, an denen die Gemeinde Teilei-
gentum besitzt oder eine A -Fonds-perdu -Zahlung leistet. Der Beitragsempfänger erfüllt eine 
Verbundaufgabe oder erbringt Leistungen von öffentlichem Interes se. Empfänger können an-
dere Gemeinwesen, Verbände, Private, Genossenschaften usw. sein.  Investitionsbeiträge an 
Dritte werden aktiviert, wenn die Voraussetzung einer Bilanzierung gemäss § 56 Abs. 1 FHGG 
erfüllt ist, eine Rückforderung rechtlich durchsetzba r ist oder eine Zweckentfremdung des In-
vestitionsgutes ausgeschlossen ist (z.B. Abwasseranlagen). Investitionsbeiträge werden über 
die Nutzungsdauer des finanzierten Investitionsgutes abgeschrieben. Erhaltene Investitionsbei-
träge werden bei der Aktivierung  mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der 
Nettoinvestitionen).  
 
Spezialfall Gemeindebeiträge öffentlicher Verkehr  
Die Gemeinden beteiligen sich gemäss § 23 des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr vom 
22. Juni 2009 (öVG; SRL Nr. 775) mit 50 Prozent an den Kosten des öffentlichen Verkehrs. Der 
Beitrag an den Verkehrsverbund Luzern beinhaltet auch einen Investitionskostenbeitrag an 
die vom Kanton beschlossenen Infrastrukturvorhaben. Werden Investitionskostenbeiträge akti-
viert, sind diese auf  eine Nutzungsdauer von 30 Jahren abzuschreiben.  
 
Der Kanton lässt den Gemeinden ein Wahlrecht, die vom Verkehrsverbund Luzern in Rech-
nung gestellten ÖV -Beiträge entweder über die Erfolgs rechnung oder ungeachtet ihrer Höhe 
gemäss spezialgesetzlicher Bestim mung (vgl. § 23 Abs. 3 öVG) als Investitionsbeitrag über die 
Investitionsrechnung zu verbuchen (vgl. Handbuch zum FHGG, Kapitel 4.2.3.10.6).  Die Ge-
meinde Hochdorf verbucht die Beiträge an den Verkehrsverbund Luzern über die Erfolgsrech-
nung.  
 
Übrige Bestimm ungen  
- Die Klassifizierung der Festgelder in fl üssige Mittel (Restlaufzeit bis und mit 90 Tagen), Fest-

gelder (Restlaufzeit ab 90 bis und mit 360 Tagen) und übrige Finanzanlagen (Restlaufzeit 
über 360 Tage) richtet sich nach der ursprünglichen Laufzeit zum Z eitpunkt des Abschlus-
ses. 

- Mobile Kunst - und Kulturg üter werden nicht bilanziert.  
- Bestandteile einer Anlage werden separat aktiviert, wenn sie eine unterschiedliche Nut-

zungsdauer aufweisen. So wird z.B. das Mobiliar zur Einrichtung von Schulhäusern getrennt  
von der Liegenschaft (Immobilie) bilanziert (§ 31 FHGV).  

- Die Bilanzierung von Eigenleistungen  bei Bauprojekten bedarf die Zustimmung des Ge-
meinderates.  

- Die Steuerertr äge (ordentliche Gemeindesteuerertr äge nat ürliche und juristische Personen, 
Sondersteuern) werden nach dem Soll -Prinzip verbucht. Unabhängig vom Zahlungsein-
gang werden die Steuererträge im Zeitpunkt der Rechnungsstellung erfolgswirksam ver-
bucht. Dabei wird nicht zwischen provisorischen und definitiven Steuerrechnungen unter-
schiede n. Am Bilanzstichtag sind sämtliche ausstehenden Steuerforderungen bilanziert.  

 



 
5. Bewertungsgrundsätze  
 

Position  Bewertung  
Flüssige Mittel, Darlehen 
im Finanzvermögen, üb-
rige Finanzanlagen, ak-
tive Rechnungsabgren-
zungen  
 

Nominalwert . 
 

Forderungen  
 

Nominalwert . Für wesentliche Forderungen, bei denen voraus-
sichtlich mit einem Verlust zu rechnen ist, erfolgt eine Wertberich-
tigung (Delkredere).  
 

�² Allgemeine  
 

Es wird eine Einzelwertberichtigung (nach Bedarf) sowie eine 
pauschale Wertberichtigung vorgenommen. Die Pauschalwert-
berichtigung wird abgestuft nach Alter der Forderung  (1 % bis 
100 %). 
 

�² Steuern 
 

Es wird eine pauschale Wertberichtigung  vorgenommen , abge-
stuft nach Steuerjahr (1 % bis 100 %) . 
 

Vorräte  Herstellkosten oder Anschaffungskosten bzw. tieferer Verkehrs-
wert . 
 

Aktien und Anteil-
scheine  (Finanzvermö-
gen)  
 

Verkehrswert . 

Sachanlagen  
(Finanzvermögen )1 
 
 

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilan-
ziert. Verkehrswertanpassungen sind in der Erfolgsrechnung zu 
verbuchen.  Neubewertung mindestens alle vier Jahre . Per 31. 
Dezember 2022 wurden die Sachanlagen des Finanzvermögens 
neu bewertet.  
 

Verwaltungsvermögen  Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaf-
fungswert abzüglich der  ordentlichen Abschreibung gemäss Nut-
zungsdauer je Anlagekategorie oder, wenn tiefer liegend, zum 
Verkehrswert bilanziert. Es wird jährlich auf dauernde Wertminde-
rungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, 
wird der bilanzierte Wert berichtigt . 
 
Nutzungsdauer (Anhang 1 FHGV) 2 
Strassen:  30 Jahre  
Übrige Tiefbauten (Wasserbauten, Abwasserleitungen):  50 Jahre  
Übrige Tiefbauten (Plätze, Parkanlagen, Friedhöfe):  40 Jahre  
Hochbauten:  40 Jahre  
Mobiliar, Maschinen, Apparate, Fahrzeuge:  8 Jahre  
Spezialfahrzeuge und Anbaugeräte:  15 Jahre  
Informatik - und Kommunikationssysteme, Software:  4 Jahre  
Orts- und Regionalplanungen:  10 Jahre  
 

                                                           
1 Mit der Einführung von HRM2 wurden alle Positionen des Finanzvermögens neu bewertet; die Differenz aus den bis-
herigen Buchwerten und den neuen Werten wurde in die Neubewertungsreserve im Eigenkapital übertragen. Die 
Neubewertung erfolgte gemäss den kantonalen Vorgaben. Es wurden keine externen Aufträge erteilt oder Gutach-
ten eingeholt.  
2 Gemäss § 38 Abs. 2 FHGV  ist eine abweichende Nutzungsdauer zulässig, wenn übergeordnetes Recht dies verlangt 
oder die effektive Lebensdauer einer Anlage kürzer ist als in Anhang 1 FHGV. In der Gemeinde Hochdorf  wird für ein-
zelne Anlagen eine abweichende Nutzungsdauer angewendet  (siehe Anlagespiegel) . 



Darlehen und Beteili-
gungen im  Verwal-
tungsvermögen 3 
 

Anschaffungswert abzüglich notwendiger Wertberichtigungen, 
we nn Verkehrswert unter dem  Anschaffungswert liegt.  Die Beteili-
gungen im Verwaltungsvermögen werden mindestens einmal 
jährlich auf dauernde  Wertminderungen geprüft.  
 

Investitionsbeiträge  
 

Nominalwert . 
 

Spezialfinanzierungen  
 

Nominalwert . 
 

Verbindlichkeiten, üb-
rige Passiven  

Nominalwert . 
 

Rückstellungen und 
Rechnungsabgrenzun-
gen Bestmögliche 
Schätzung des erwarte-
ten Mittelabflusses  
 

Nominalwert . 
 

Eigenkapital  Nominalwert . 
 

Bilanzfehlbetrag  Nominalwert . Jeder einzelne aktivierte Aufwandüber schuss 
(Sachgruppe 298 Übriges Eigenkapital und 299 Bilanzüber-
schuss/-fehlbetrag) muss zulasten der Erfolgsrechnung innert 
sechs Jahren jährlich separat und linear abgeschrieben werden. 
Ertragsüberschüsse sind zur Abtragung des Bilanzfehlbetrages zu 
verwen den.  
 

 
 
6. Interne Zinsen  
 
Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss §§ 6 und 41 FHGV beträgt 2  %, derjenige für 
Anlagen und das Eigenkapital der Spezialfinanzierungen 0,75  %. Verzinst wird der Wert An-
fang Jahr folgender Positionen:  
 
a)  Sachanlagen und immaterielle Anlagen des Verwaltungsvermögens (inklusive Anlagen 

im Bau und immaterielle Anlagen in Realisierung) , 
b)  aktive Investitionsbeiträge (inklusive Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau) , 
c)  Beteiligungen, Grundkapitalien des Verwaltungsvermögens , 
d)  passive Anschlussgebühren (Überschuss = Anlage mit negativem Restwert).  

                                                           
3 Beim Übergang zu HRM2 wurde per 1. Januar 2019 eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 68 
FHGG vorgenommen. Die Differenz wurde der Aufwertungsreserve gutgeschrieben.  



Ergänztes Budget 
Herleitung nach Sachgruppen, Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung Budget 
Kreditübert

räge
Nachtrags-

Kreditübert
räge

Budget 

festgesetzt aus Vorjahr kredite
ins 

Folgejahr
ergänzt

30 Personalaufwand -25'853'100                     -                  -                  -     -25'853'100 
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand -7'138'900                       -                  -                  -       -7'138'900 
33 Abschreibungen 

Verwaltungsvermögen
-4'340'200                       -                  -                  -       -4'340'200 

35 Einlagen in Fonds und SF -191'862                          -                  -                  -          -191'862 
36 Transferaufwand -21'809'200                     -                  -                  -     -21'809'200 
37 Durchlaufende Beiträge -45'400                            -                  -                  -            -45'400 
39 Interne Verrechnungen und 

Umlagen
-13'618'545                     -                  -                  -     -13'618'545 

Betrieblicher Aufwand -72'997'207                     -                  -                  -     -72'997'207 

40 Fiskalertrag 28'039'900                      -                  -                  -      28'039'900 
41 Regalien und Konzessionen 478'100                           -                  -                  -           478'100 
42 Entgelte 5'798'900                        -                  -                  -        5'798'900 
43 Verschiedene Erträge -                                      -                  -                  -                      - 
45 Entnahmen aus Fonds und SF 106'238                           -                  -                  -           106'238 
46 Transferertrag 22'832'288                      -                  -                  -      22'832'288 
47 Durchlaufende Beiträge 45'400                             -                  -                  -             45'400 
49 Interne Verrechnungen und 

Umlagen
13'618'545                      -                  -                  -      13'618'545 

Betrieblicher Ertrag 70'919'371                      -                  -                  -      70'919'371 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -2'077'836                      -                  -                  -      -2'077'836 

34 Finanzaufwand -2'680'100                       -                  -                  -       -2'680'100 
44 Finanzertrag 4'373'200                        -                  -                  -        4'373'200 

Finanzergebnis 1'693'100                        -                  -                  -        1'693'100 

Operatives Ergebnis -384'736                         -                  -                  -         -384'736 

38 Ausserordentlicher Aufwand -459'000                          -                  -                  -          -459'000 
48 Ausserordentlicher Ertrag 1'414'600                        -                  -                  -        1'414'600 

Ausserordentliches Ergebnis 955'600                          -                  -                  -          955'600 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 570'864                          -                  -                  -          570'864 



Ergänztes Budget 
Herleitung nach Sachgruppen, Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Budget 
Kreditübert

räge
Nachtrags-

Kreditübert
räge

Budget 

festgesetzt aus Vorjahr kredite
ins 

Folgejahr
ergänzt

50 Sachanlagen -7'825'000      -1'559'000                  -    2'055'000     -7'329'000 
51 Investitionen auf Rechnung Dritter -                                    -                  -                  -                    - 
52 Imaterielle Anlagen -                                    -                  -                  -                    - 
54 Darlehen -                                    -                  -                  -                    - 
55 Beteiligungen und Grundkapitalien -                                    -                  -                  -                    - 
56 Eigene Investitionsbeiträge -                                    -                  -                  -                    - 
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge -                                    -                  -                  -                    - 

Investitionsausgaben -7'825'000      -1'559'000                  -    2'055'000     -7'329'000 

60 Investitionseinnahmen -                                    -                  -                  -                    - 
61 Rückerstattungen -                                    -                  -                  -                    - 
62 Übertragung immaterielle Anlagen -                                    -                  -                  -                    - 
63 Investitionsbeiträge für eigene 

Rechnung
150'000                         -                  -                  -         150'000 

64 Rückzahlung von Darlehen -                                    -                  -                  -                    - 
65 Übertragung von Beteiligungen -                                    -                  -                  -                    - 
66 Rückzahlung eigener 

Investitionsbeiträge
-                                    -                  -                  -                    - 

67 Durchlaufende Investitionsbeiträge -                                    -                  -                  -                    - 
Investitionseinnahmen 150'000                         -                  -                  -         150'000 

Nettoinvestitionen -7'675'000    -1'559'000                  -    2'055'000    -7'179'000 



Ergänztes Budget 
Herleitung nach Aufgabenbereichen, Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Saldo Globalbudget 570'864         -                 -                 -                            570'864 
(alle Aufgabenbereiche)

1 Präsidiales und Kultur -1'189'501     -                 -                                     -     -1'189'501 

2 Freizeit und Kultur -3'490'312     -                 -                 -                        -3'490'312 

3 Sicherheit -241'760        -                 -                 -                          -241'760 

4 Bildung -10'936'249   -                 -                 -                      -10'936'249 

5 Gesundheit und Soziales -16'694'378   -                 -                 -                      -16'694'378 

6 Verkehr und Raumordnung -2'444'857     -                 -                 -                        -2'444'857 

7 Umwelt -415'652        -                 -                 -                          -415'652 

8 Finanzen und Wirtschaft 35'983'573    -                 -                 -                       35'983'573 

Budget
festgesetzt 

Kredit-
überträge
aus Vorjahr

Nachtrags-
kredite

Kredit-
überträge 
ins Folgejahr

Budget
ergänzt 



Ergänztes Budget 
Herleitung nach Aufgabenbereichen, Investitionsrechnung

Investitionsrechnung

Nettoinvestitionen -7'675'000   -1'559'000 -                 2'055'000        -7'179'000 
(alle Aufgabenbereiche)

1 Präsidiales und Kultur -                   -390'000    -                 70'000                -320'000 

2 Freizeit und Kultur -3'550'000   -529'000    -                 1'350'000        -2'729'000 

3 Sicherheit -450'000      -                 -                 -                          -450'000 

4 Bildung -2'285'000   -640'000    -                 430'000           -2'495'000 

5 Gesundheit und Soziales -                   -                 -                 -                                       - 

6 Verkehr und Raumordnung -850'000      -                 -                 55'000                -795'000 

7 Umwelt -390'000      -                 -                 -                          -390'000 

8 Finanzen und Wirtschaft -150'000      -                 -                 150'000                           - 

Budget
festgesetzt 

Kredit-
überträge
aus Vorjahr

Nachtrags-
kredite

Kredit-
überträge 
ins Folgejahr

Budget
ergänzt 



bewilligte Kreditüberschreitungen Anhang zur Jahresrechnung

Gemeinde Hochdorf

Rechnungsjahr 2024

Aufgabenbereiche
ergänztes 

Budget 
Rechnung Abw.

2024 2024

Globalbudget ER CHF CHF CHF CHF Datum

1 Politik und Verwaltung -1'190        -1'058        132            

2 Freizeit und Kultur -3'490        -3'423        68              

3 Sicherheit -242           -222           19              

4 Bildung -10'936      -11'319      -383           -383      20.02.2025

5 Gesundheit und Soziales -16'694      -16'857      -163           -163      20.02.2025

6 Verkehr und Raumordnung -2'445        -2'348        97              

7 Umwelt -416           -381           35              

8 Finanzen und Wirtschaft 35'984       35'852       -132           -132      20.02.2025

Aufgabenbereiche
ergänztes 

Budget 
Rechnung Abw.

2024 2024

Investitionsausgaben IR CHF CHF CHF CHF Datum

1 Politik und Verwaltung -320           -319           1                

2 Freizeit und Kultur -2'729        -2'150        579            

3 Sicherheit -450           -294           156            

4 Bildung -2'495        -2'482        13              

5 Gesundheit und Soziales -                 -                 -                 

6 Verkehr und Raumordnung -795           -824           -29             20.02.2025

7 Umwelt -540           -425           115            

8 Finanzen und Wirtschaft -                 -                 -                 

§ 15 Bewilligte Kreditüberschreitung (FHGG)
1  Der Gemeinderat kann in folgenden Fällen eine Kreditüberschreitung bewilligen:
a. wenn das Bundesrecht, ein kantonales Gesetz, ein kommunales Reglement oder ein rechtskräftiger Entscheid eines Gerichtes 
eine Ausgabe unmittelbar vorschreiben,
b. bei dringlichen Vorhaben aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse, wenn der Aufschub für die Gemeinde nachteilige Folgen 
hätte,
c. für durchlaufende Beiträge,
d. für Abschreibungen und Wertberichtigungen nach § 58.
2  Die Kreditüberschreitung ist nur zulässig, wenn eine Kompensation innerhalb des bewilligten Budgetkredites 
unverhältnismässig wäre.
3  Kreditüberschreitungen sind den Stimmberechtigten oder dem Gemeindeparlament mit dem Jahresbericht zur 
Genehmigung zu unterbreiten.

durch GR bewilligte 
Kreditüberschreitung 

nach § 15 FHGG

durch GR bewilligte 
Kreditüberschreitung 

nach § 15 FHGG

Die Erläuterungen zu den Abweichungen finden Sie im Finanzbericht der jeweiligen Aufgabenbereiche.

in CHF 1'000

in CHF 1'000



Anlagespiegel Anhang zur Jahresrechnung der Gemeinde Hochdorf 2024

Gemeinde Hochdorf

Rechnungsjahr 2024

Aktien und 
Anteilscheine 1070

Grundstücke FV 
1080

Gebäude FV 1084 Grundstücke VV 
1400

Strassen / 
Verkehrswege 
1401

Tiefbauten 1403 Hochbauten 1404 Mobilien 1406 Anlagen im Bau 
1407

Übrige 
immaterielle 
Anlagen 1429

Beteiligungen an 
öffentlichen 
Unternehmungen1
454

Investitionsbeiträge 
an Kantone und 
Konkordate 1461

Investitionsbeiträge 
an private 
Unternehmungen 
1466

Total

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024

Anschaffungskosten

Stand per 1.1. 3'000.00 60'602'754.87 16'831'323.98 10'790'456.15 13'177'778.65 47'224'461.82 95'923'156.55 8'852'410.48 1'161'340.81 1'014'388.01 0.00 2'038'525.95 1'237'304.60 258'856'901.87

Zugänge 0.00 2'345.15 0.00 0.00 126'489.75 (104'380.23) 1'038'721.72 1'069'913.66 3'956'400.33 0.00 0.00 0.00 0.00 6'089'490.38

Abgänge 0.00 1'328'579.60 1'600'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'928'579.60

Übrige Bewegungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249'814.90 2'188'388.07 232'639.15 (2'670'842.12) 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.00)

Stand per 31.12. 3'000.00 59'276'520.42 15'231'323.98 10'790'456.15 13'304'268.40 47'369'896.49 99'150'266.34 10'154'963.29 2'446'899.02 1'014'388.01 0.00 2'038'525.95 1'237'304.60 262'017'812.65

Kumulierte Abschreibungen

Stand per 1.1. 0.00 (2'259'434.93) 864'720.23 0.00 6'140'162.62 27'850'632.72 53'750'097.94 4'942'480.84 0.00 661'519.96 (6'700'000.00) 830'712.49 989'783.96 87'070'675.83

Ordentl. Abschreibungen 0.00 0.00 0.00 0.00 351'808.49 989'892.15 2'118'415.59 768'606.75 0.00 49'164.01 0.00 43'767.50 38'719.13 4'360'373.62

Zusätzliche Abschreibungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Stand per 31.12. 0.00 (2'259'434.93) 864'720.23 0.00 6'491'971.11 28'840'524.87 55'868'513.53 5'711'087.59 0.00 710'683.97 (6'700'000.00) 874'479.99 1'028'503.09 91'431'049.45

Buchwert per 1.1. 3'000.00 62'862'189.80 15'966'603.75 10'790'456.15 7'037'616.03 19'373'829.10 42'173'058.61 3'909'929.64 1'161'340.81 352'868.05 6'700'000.00 1'207'813.46 247'520.64 171'786'226.04

Buchwert per 31.12. 3'000.00 61'535'955.35 14'366'603.75 10'790'456.15 6'812'297.29 18'529'371.62 43'281'752.81 4'443'875.70 2'446'899.02 303'704.04 6'700'000.00 1'164'045.96 208'801.51 170'586'763.20

Kalkulatorische Zinsen 0.00 1'257'243.79 319'332.07 212'646.29 140'752.32 194'544.25 838'542.12 72'421.36 23'029.80 4'482.03 134'000.00 24'156.27 4'950.42 3'226'100.72

Definitionen gemäss Handbuch Harmonisiertes Rechnungsmodell:
Finanzvermögen (FV): Das Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die nicht unmittelbar der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen.
Verwaltungsvermögen (VV): Das Verwaltungsvermögen umfasst Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze richtein sich nach § 56 und 57 des Gesetztes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG).
Sie finden diese im Anhang zur Jahresrechnung «Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze». Das Verwaltungsvermögen wird linear abgeschrieben. Das Finanzvermögen wird mit Wertbereichtigungen an den effektiven Verkehrswert angeglichen.



§ 38 der Verordnung zum Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGV) definiert die Nutzungsdauern (ND) der Anlagekategorien. Die Positionen, bei welchen die Gemeinde Hochdorf abweicht, werden nachfolgend genannt.

ND angewandt ND nach § 38 Begründung

8 30 ND begrenzt
8 30 ND begrenzt
8 30 ND begrenzt

ND angewandt ND nach § 38 Begründung

20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt
20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

40 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt
20 50 ND begrenzt
20 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt
20 50 ND begrenzt
20 50 ND begrenzt

20 50 ND begrenzt
20 50 ND begrenzt
20 50 ND begrenzt

40 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt
20 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt
20 50 ND begrenzt
20 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt

40 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt

40 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt

2015 Ausbau Regenklärbecken ARA

2005 Sanierung Ara
2006 Sanierung Ara
2009 Gemeindebeiträge Neubau Energieverwertung ARA

2009 Neubau Energieverwertung ARA
2010 Erneuerung Schlammentwässerung ARA

2015 Gemeindebeiträge Sanierung Wirbelbett ARA
2015 Sanierung Wirbelbett ARA
2016 Ausbau Regenklärbecken ARA
2016 Gasnutzung Nachfaulraum ARA

2017 Rückerstattung Sanierung Wirbelbett ARA
2017 Sanierung Wirbelbett ARA

2019 Sport-Toto-Beiträge Sanierung Kunstrasenfeld

2019 Sanierung Hartplatz Schulhaus Junkerwald
2019 Sanierung Hartplatz Schulhaus Zentral
2019 Sport-Toto-Beiträge Sanierung Hartplatz Schulhaus Junkerwald

2019 Sport-Toto-Beiträge Sanierung Hartplatz Schulhaus Zentral

1985 Sanierung Ara
1988 Sanierung Ara

1403 Übrige Tiefbauten

2006 Sanierung Friedhofanlage
2007 Sanierung Rundbahn Arena
2008 Neubau Badebecken
2008 Neubau Kunstrasenfeld
2008 Neubau Spielplatz Titlisblick
2008 Sport-Toto-Beiträge Sanierung Rundbahn
2009 Beitrag FC Hochdorf Kunstrasenfeld
2009 Neubau Badebecken
2009 Neubau Kunstrasenfeld
2009 Sport-Toto-Beitrag Badebecken
2009 Sport-Toto-Beiträge Vorsteuerkü •rzung
2010 Erneuerung Kugelstossanlage Sportplatz Arena

2010 Kantonsbeitag Altlastensanierung Arena
2010 Sanierung Seebad
2010 Sport-Toto-Beiträge Kugelstossanlage Arena
2010 Sport-Toto-Beiträge Kunstrasenfeld Arena
2011 Beiträge Privater Badebeckenbelag
2011 Sanierung Badebeckenbelag
2016 Sanierung Handballfeld Arena
2016 Sport-Toto-Beiträge Handballfeld Arena
2018 Beiträge Dritter Neubau Kunstrasenfeld
2018 Neubau Kunstrasenfeld (Ersatz Hartplatz)
2019 Beiträge Dritter Sanierung Hartplatz Schulhaus Zentral

1998 Sanierung Ara
2000 Sanierung Ara
2001 Sanierung Ara
2002 Sanierung Ara

2016 Gemeindebeiträge Sanierung Wirbelbett ARA

2016 Sanierung Wirbelbett ARA
2017 Ausbau Regenklärbecken ARA
2017 Gemeindebeiträge Ausbau Regenklärbecken ARA

2017 Gemeindebeiträge Sanierung Wirbelbett ARA

2003 Sanierung Ara

2016 Gemeindebeiträge Gasnutzung Nachfaulraum ARA

2010 Gemeindebeiträge Erneuerung Schlammentwässerung ARA

2012 Sanierung Wirbelbett ARA
2013 Sanierung Wirbelbett ARA
2014 Sanierung Wirbelbett ARA

1401 Strassen / Verkehrswege

2021 Sanierung Eichenweg, Henstweid und Zihlweid
2021 Sanierung Industriestrasse und Ziegeleihof

2021 Sanierung Ferrenmatt und Himmelrichstrasse 

1995 Sanierung Ara
1996 Sanierung Ara

2004 Sanierung Ara

2015 Gasnutzung Nachfaulraum ARA



40 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt
40 50 ND begrenzt

40 50 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

20 50 ND begrenzt

20 50 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

20 50 ND begrenzt

20 50 ND begrenzt

1404 Hochbauten ND angewandt ND nach § 38 Begründung

30 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

8 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

8 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

2022 Erneuerung Brandschutz Kulturzentrum Braui 20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

2024 Ersatz Veloabstellplatz Schulhaus Avanti 20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

20 40 ND begrenzt

2024 Sanierung Hartplatz- und Sportanlage Schulhaus Avanti 2. Etappe

2024 Beiträge Dritter Photovoltaikanlage ARA Hochdorf

2024 Weiterleitung Beiträge Dritter Photovoltaikanlage ARA Hochdorf 
Anschlussgemeinden

2024 Innensanierung Rathaus

2024 Neubau Lagerräumlichkeiten Seebad Baldegg

2018 Ausbau Regenklärbecken ARA

2020 Ersatz Saalboden Kulturzentrum Braui

2018 Teilsanierung Kindergarten Arena

2019 Sanierung Heizung Kulturzentrum Braui

2023 Innensanierung Rathaus

2023 Sanierung Elektroverteilung Schulhaus Avanti

2023 Erneuerung Brandschutz Kulturzentrum Braui

2022 Innensanierung Rathaus

2022 Sport-Toto-Beiträge Sanierung Nasszellen Sporthalle Baldegg

2021 Sanierung Nasszellen Sporthalle Baldegg

2008 Garderobensanierung Seebad Baldegg

2012 Kantonsbeitrag Sanierung Heizung

2018 Gemeindebeiträge Sanierung Wirbelbett ARA
2018 Rückerstattung Sanierung Wirbelbett ARA

2005 Kauf Schulhaus Avanti

2023 Gemeindebeiträge Erstellung Photovoltaikanlage Kläranlage

2023 Erstellung Photovoltaikanlage ARA Hochdorf

2023 Sanierung Hartplatz- und Sportanlage Schulhaus Avanti 1. Etappe

2022 Ausbau Regenklärbecken ARA

2020 Sanierung Heizung Kulturzentrum Braui

2020 Sanierung Lichtkuppen Sporthalle Baldegg

2012 Sanierung Heizung Sportplatz Arena

2015 Installation thermische Solaranlage

2015 Kantonsbeitrag thermische Solaranlage

2016 Ersatz Veloabstellplatz Schulhaus Zentral

2016 GVL-Beitrag Abbruch Pavillon

2016 Neubau Kindergarten Peter-Halter

2017 Neubau Kindergarten Peter-Halter

2018 Erwerb Kindergarten Junkerwald

2018 Raumerweiterung Schwimmunterricht Seebad Baldegg

2018 Sanierung Treppengeländer Schulhaus Zentral

2018 Sport-Toto-Beiträge Raumerweiterung Seebad Baldegg

2019 Ausbau Regenklärbecken ARA
2019 Gemeindebeiträge Ausbau Regenklärbecken

2018 Sanierung Wirbelbett ARA



Rückstellungsspiegel Anhang zur Jahresrechnung der Gemeinde Hochdorf 2024

Gemeinde Hochdorf

Rechnungsjahr 2024

Anfangsbestand Neubildung Auflösung Verwendung Umbuchung 
langfr. / kurzfr.

Endbestand

Kurzfristige Rückstellungen

2050 Mehrleistungen Personal -313'092             -39'611               -                          -                          -                          -352'703             

2051 Andere Ansprüche des Personals -                          -                          -                          -                          -                          -                          

2052 Prozesse -                          -                          -                          -                          -                          -                          

2053 Nicht versicherte Schäden -                          -                          -                          -                          -                          -                          

2054 Bürgschaften und Garantieleistungen -                          -                          -                          -                          -                          -                          

2055 Übrige betriebliche Tätigkeiten -                          -                          -                          -                          -                          -                          

2056 Vorsorgeverpflichtungen -                          -                          -                          -                          -                          -                          

2057 Finanzaufwand -                          -                          -                          -                          -                          -                          

2058 Investitionsrechnung -                          -                          -                          -                          -                          -                          

2059 Übrige Rückstellungen -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Total kurzfristige Rückstellungen -313'092            -39'611              -                         -                         -                         -352'703            

Langfristige Rückstellungen

2081 Langfristige Ansprüche des Personals -                          -                          -                          -                          -                          -                          

2082 Prozesse -                          -                          -                          -                          -                          -                          

2083 nicht versicherte Schäden -                          -                          -                          -                          -                          -                          

2084 Bürgschaften und Garantieleistungen -                          -                          -                          -                          -                          -                          

2085 Übrige betriebliche Tätigkeiten -                          -                          -                          -                          -                          -                          

2086 Vorsorgeverpflichtungen -                          -                          -                          -                          -                          -                          

2087 Finanzaufwand -                          -                          -                          -                          -                          -                          

2088 Investitionsrechnung -                          -                          -                          -                          -                          -                          

2089 Übrige Rückstellungen -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Total langfristige Rückstellungen -                          -                          -                          -                          -                          -                         

Total Rückstellungen -313'092            -39'611              -                         -                         -                         -352'703            



Beteiligungsspiegel

Angaben über Beteiligungen an Unternehmen und öffentlich-rechtlichen Institutionen

Name, Sitz
Rechtsform 

Gesamtkapital, z. B. 
Eigenkapital 
(Aktienkapital, 
Gewinnvortrag, 
Reserven), 
Verbandskapital, 
Genossenschaftska
pital, usw.

Anteil Gemeinde 
Laufendes Jahr resp. Sitze 
im strategischen 
Leitungsorgan

Anteil Gemeinde Vorjahr 
resp. Sitze im 
strategischen 
Leitungsorgan

Buchwert erbrachte Leistungen
(Zweck, Tätigkeit, Zahlungsströme im Berichtsjahr)

spezifische Risiken (z.B. 
Haftung, 
Nachschusspflicht, 
Solidarhaftung)

anteilige 
Nettoschuld 
je Einwohner 

privatrechtliche Unternehmen (z.B. Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaften)

Residio AG, Hochdorf  CHF    16'608'510.00 51 %, 1 Verwaltungsrats-
mitglied

51 %, 1 Verwaltungsrats-
mitglied

6'700'000.00CHF     Sicherstellung eines angemessenen ambulanten und stationären Angebotes für die Betreuung und Pflege von 
Betagten und Pflegebedürftigen.

Mehrheitsaktionär. n.a.

Konsortium Einstellhalle Braui, Hochdorf  n.a. 76 % 76 % n.a. Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze im Parkhaus Braui sowie die oberirdischen Plätze für Kurzparkierer. Keine wesentlichen 
Risiken vorhanden.

n.a.

Verband Luzerner Gemeinden (VLG), Luzern  CHF        525'935.00 Keine Vertretung im 
strategischen Organ

Keine Vertretung im 
strategischen Organ

n.a. Wahrung gemeinsamer Interessen aller Einwohnergemeinden im Kanton Luzern. Haftung beschränkt auf 
die Höhe eines 
ordentlichen 
Jahresbeitrages.

n.a.

Stiftung Alters- und Pflegeheim Sonnmatt, 
Hochdorf 

 CHF    11'768'310.23 1 Stiftungsratssitz 
(Präsidium)

1 Stiftungsratssitz 
(Präsidium)

n.a. Betrieb eines Alters- und Pflegeheimes in Hochdorf vor allem für Einwohner aus den Gemeinden Hochdorf, 
Ballwil, Hildisrieden, Hohenrain, Rain und Römerswil auf gemeinnütziger Basis, ohne Gewinnstreben; Aufnahme 
von Personen beiderlei Geschlechts und jeder Konfession, die alters- und gesundheitshalber oder aus anderen 
sozialen Gründen ein Aufnahmegesuch stellen.

Keine wesentlichen 
Risiken vorhanden.

n.a.

Stiftung HOCHDORF für Residio, Hochdorf  CHF          93'488.47 1 Stiftungsratssitz 1 Stiftungsratssitz n.a. Beiträge zu Gunsten des Personals der Residio AG in Hochdorf für besondere Anschaffungen, festliche Anlässe, 
Ausflüge und dergleichen in dankbarerer Anerkennung der geleisteten Arbeit, zu gewähren, und ihnen damit 
eine besondere Freude zu bereiten.

Keine wesentlichen 
Risiken vorhanden.

n.a.

Stiftung Ortsmuseum Hochdorf, Hochdorf  CHF        103'132.15 Keine Vertretung im 
strategischen Organ

1 Stiftungsratssitz 
(Präsidium)

n.a. Finanzielle Unterstützung zur Weiterführung, den Unterhalt und den Ausbau der ortsgeschichtlichen Sammlung 
von Hochdorf. Die ortsgeschichtliche Sammlung bezweckt die Sammlung, Aufbewahrung und Ausstellung von 
historischem Kulturgut, das Hochdorf betrifft.

Keine wesentlichen 
Risiken vorhanden.

n.a.

öffentlich-rechtliche Unternehmen (z.B. Gemeindeverbände)

Gemeindeverband für Abfallentsorgung 
Luzern-Landschaft (GALL), Hochdorf

 CHF      4'103'018.00 Keine Vertretung im 
strategischen Organ

Keine Vertretung im 
strategischen Organ

n.a. Die Sammlung und den Transport sowie die Behandlung oder Entsorgung des Abfalls im Sammelgebiet, die 
verursachungsgerechte Finanzierung der Abfallentsorgung sowie die fachgerechte Nachsorge für die Deponie 
Möhrenhof in Ufhusen.

Solidarische Haftung der 
Verbandsgemeinden

n.a.

IDEE SEETAL, Hochdorf  CHF          56'746.40 1 Mitglied 
Verbandsleitung, 1 
Mitglied im Netzwerk 
Politik & 1 Mitglied im 
Netzwerk Lebensraum

1 Mitglied 
Verbandsleitung mit 
Leitung Netzwerk Politik & 
1 Mitglied im Netzwerk 
Lebensraum

n.a. Der Verband ist der regionale Entwicklungsträger und damit Partner des Bundes und des Kantons Luzern bei 
der Umsetzung der Regionalpolitik, erlässt die regionalen Richtpläne, nimmt die regionalen Interessen wahr 
und vertritt sie gegenüber anderen Regionen, Verbänden, Organisationen, dem Kanton und dem Bund, 
übernimmt die Erfüllung von übergeordneten regionalen Interessen sowie Dienstleistungen und fördert die 
wirtschaftliche Entwicklung der Region Seetal.

Haftung im Verhältnis der 
Beiträge

n.a.

Zweckverband für institutionelle Sozialhilfe 
und Gesundheitsförderung (ZiSG), Luzern

 CHF        826'421.45 Keine Vertretung im 
strategischen Organ

Keine Vertretung im 
strategischen Organ

n.a. Der Verband plant, organisiert, finanziert und steuert Leistungen der institutionellen Sozialhilfe gemäss § 21 des 
Sozialhilfegesetzes sowie Leistungen der Gesundheitsförderung und der Prävention gemäss § 46 Abs. 3 des 
Gesundheitsgesetzes, koordiniert die Leistungen der Gemeinden und des Kantons unter Berücksichtigung 
nationaler Strategien und Entwicklungen, er fördert die flächendeckende Ausrichtung der Leistungen und 
entwickelt Instrumente für die zielgerichtete und effiziente Umsetzung der Verbandsaufgaben.

Solidarhaftung, 
durchschnittliche 
Beteiligung in den letzten 
drei Jahre

n.a.

Gemeindeverband Zentrum für Soziales 
(Zenso), Hochdorf

 CHF          78'385.47 1 Mitglied in der 
Verbandsleitung

1 Mitglied in der 
Verbandsleitung

n.a. Der Verband führt die unabhängige KESB Regionen Hochdorf und Sursee. Die Verbandsgemeinden bilden 
somit einen Kindes- und Erwachsenenschutzkreis, er koordiniert Aufgaben im Sozialbereich für die Regionen 
Hochdorf und Sursee und führt das SoBZ für freiwillige und gesetzliche Dienstleistungen der ambulanten 
Sozialen Arbeit. 

Solidarhaftung und unter 
sich anteilsmässig 
entsprechend ihrer 
durchschnittlichen 
finanziellen Beteiligung in 
den letzten drei Jahren

n.a.



Angaben über Beteiligungen an Unternehmen und öffentlich-rechtlichen Institutionen

Name, Sitz
Rechtsform 

Gesamtkapital, z. B. 
Eigenkapital 
(Aktienkapital, 
Gewinnvortrag, 
Reserven), 
Verbandskapital, 
Genossenschaftska
pital, usw.

Anteil Gemeinde 
Laufendes Jahr resp. Sitze 
im strategischen 
Leitungsorgan

Anteil Gemeinde Vorjahr 
resp. Sitze im 
strategischen 
Leitungsorgan

Buchwert erbrachte Leistungen
(Zweck, Tätigkeit, Zahlungsströme im Berichtsjahr)

spezifische Risiken (z.B. 
Haftung, 
Nachschusspflicht, 
Solidarhaftung)

anteilige 
Nettoschuld 
je Einwohner 

Gemeindeverband Baldegger- und 
Hallwilersee (GVBH), Ermensee

 CHF        250'580.46 1 Mitglied in der 
Verbandsleitung

1 Mitglied in der 
Verbandsleitung

n.a. Der Verband bezweckt die Gesundung der Gewässer des Baldegger- und Hallwilersees, er koordiniert, 
unterstützt und fördert gemäss Gewässerschutzgesetzgebung von Bund und Kanton Massnahmen zur 
Sicherung, Erhaltung und Verbesserung aller Gewässer. Er berücksichtigt den gesamtheitlichen Schutz der 
Gewässer und deren nachhaltige Nutzung.

Keine wesentlichen 
Risiken vorhanden.

n.a.

Verkehrsverbund Luzern (VVL), Luzern  CHF    35'122'000.00 Keine Vertretung im 
strategischen Organ

Keine Vertretung im 
strategischen Organ

n.a. Der Verkehrsverbund Luzern (VVL) plant und finanziert den öffentlichen Verkehr (öV) im Kanton Luzern und führt 
die Geschäftsstelle des Tarifverbundes Passepartout. Er strebt einen leistungsfähigen und attraktiven öV an.

Keine wesentlichen 
Risiken vorhanden.

n.a.

Gemeindeverband ICT, Emmen  CHF        947'542.82 Keine Vertretung im 
strategischen Organ

Keine Vertretung im 
strategischen Organ

n.a. Der Gemeindeverband bezweckt die Erbringung von ICT-Dienstleistungen für seine Verbandsgemeinden, die 
ihm angegliederten Organisationen, die Einrichtungen des öffentlichen Rechts sowie für Kunden, die mit der 
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben betraut sind.

Keine wesentlichen 
Risiken vorhanden.

n.a.

andere Positionen / Verträge mit Dritten (z.B. einfache Gesellschaft des öffentlichen Rechtes (ZSO) oder Sitzgemeindemodell (Musikschule) oder Wasserversorgungsgenossenschaft, Strassenunterhaltsgenossenschaft,  usw.)

ZSO Emme, Emmen  CHF                      -   1 Kommissionsmitglied 1 Kommissionsmitglied n.a. Die ZSO EMME erfüllt nach der Gesetzgebung des Bundes und des Kantons, für die Vertragsgemeinden die 
erforderlichen Zivilschutzaufgaben wie Betreiben einer einsatzbereiten Organisation und Beschaffen der 
notwendigen Mittel.

Keine wesentlichen 
Risiken vorhanden.

n.a.

Beteiligungen im Finanzvermögen

Schweizerischer Bibliotheksdienst (SBD), Bern n.a. Keine Vertretung im 
strategischen Organ

Keine Vertretung im 
strategischen Organ

1'000.00CHF           Die Genossenschaft fördert als Selbsthilfeorganisation das Bibliothekswesen der Schweiz. Kein wesentlichen Risiken 
vorhanden.

n.a.

Genossenschaft Zukunft Hofdere (GZH), 
Hochdorf

n.a. Keine Vertretung im 
strategischen Organ

Keine Vertretung im 
strategischen Organ

2'000.00CHF           Die Genossenschaft bezweckt im Interesse ihrer Mitglieder, des Gemeinwohls und der Hochdorfer Bevölkerung 
die Qualitätssteigerung des Zentrums von Hochdorf sowie die Schaffung von attraktivem Raum für Wohnen 
und Arbeiten. Sie strebt insbesondere ein attraktives Zentrum von Hochdorf an, wobei sich die Attraktivität 
sowohl auf das Ortsbild als auch auf das Angebot von Handels- und Dienstleistungsgewerbe beziehen soll.

Kein wesentlichen Risiken 
vorhanden.

n.a.

MEG Parkebene Post n.a. Keine Vertretung im 
strategischen Organ

Keine Vertretung im 
strategischen Organ

n.a. Die Parkebene Post Hochdorf ist als Unterbaurechts-Grundstück Nr. 1741, Grundbuch Hochdorf, ausgestaltet. 
An diesem Grundstück besteht ein unselbständiges Mitei-gentum. Die Miteigentümer der Parkebene Post 
bilden eine Miteigentümergemeinschaft.

Kein wesentlichen Risiken 
vorhanden.

n.a.

Bemerkungen:

- Gesamtkapital gemäss Bilanz per 31. Dezember 2023



Anhang zur Jahresrechnung der Gemeinde Hochdorf 2024

Eventualverpflichtungen / -forderungen

31.12.2023 31.12.2024

Leasingverbindlichkeiten AMAG Leasing AG Restbetrag der Verbindlichkeiten aus 
kaufvertragsähnlichen Leasinggeschäften und 
anderen Leasingverbindlichkeiten, sofern diese 
nicht innert zwölf Monaten ab Bilanzstichtag 
auslaufen oder gekündigt werden können.

30.10.2024 4 100% hoch  CHF                      -    CHF         31'709.25 

Übrige Eventualverpflichtungen Bewohner/innen von Pflegeheimen Kostengutsprachen Heimdepots n.a. n.a. 20% hoch  CHF         59'000.00  CHF         96'000.00 

Wahr-
schein-
lichkeit

Zuverlässigkeit 
der betraglichen 
Schätzung

Betrag CHFKlasse Empfänger Art der Verbindlichkeit, Bezeichnung Objekt Ursprungs-
zeitpunkt der 
Verbindlich-
keit

Laufzeit



Anhang zur Jahresrechnung der Gemeinde Hochdorf 2024

Finanzielle Zusicherungen (Bilanzstichtag 31. Dezember 2024)

Bezeichnung ER / IR 2025 2026 2027 2028 2029 später Total

Zugesicherte Gemeindebeiträge der 
Erfolgsrechnung

ER                   -                     -                     -                     -                     -                     -                        -   

Zugesicherte Gemeindebeiträge der 
Investitionsrechnung

IR                   -                     -                     -                     -                     -                     -                        -   

Zugesicherte Darlehen ER / IR                   -                     -                     -                     -                     -                     -                        -   

Vertragliche Verpflichtungen für den Erwerb 
von Sachanlagen

IR                   -                     -                     -                     -                     -                     -                        -   

Langfristige Miet- und Pachtverträge ER    112'938.00    113'148.00    113'148.00    113'148.00    113'148.00    113'148.00        678'678.00 

Langfristige, sonstige vertragliche 
Verpflichtungen

ER / IR                   -                     -                     -                     -                     -                     -                        -   

Total finanzielle Zusicherungen    112'938.00    113'148.00    113'148.00    113'148.00    113'148.00    113'148.00        678'678.00 



Eigenkapitalnachweis Anhang zur Jahresrechnung nach § 53 lit. g. FHGG

Gemeinde Hochdorf

Rechnungsjahr 2024

Anfangs- 
bestand

Einlagen / 
Entnahmen EK 

vor Abschluss

Jahresergebnis
(Gewinn - / Verlust +)

Verbuchung 
Jahresergebnis 

Vorjahr / 
Umbuchungen EK

Endbestand

Eigenkapital

290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -18'147'081         -192'722              -18'339'803        

291 Fonds im Eigenkapital -252'240              29'240                 -223'000             

295 Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen -26'485'949         935'822               -25'550'127        

298 Übriges Eigenkapital -                          -                              -                          

299 Bilanzüberschuss / -fehlbetrag

2990 Vorjahresergebnis / Jahresergebnis -1'239'578           -243'959               1'239'578                -243'959             

2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre
(inkl. Neubewertungsreserve per 1.1.2019)

-37'759'775         -1'239'578               -38'999'354        

Total Eigenkapital -83'884'624        772'340               -243'959              -                              -83'356'243        

+ Soll-Saldo

- Haben-Saldo

Status: Version 1.0 (Stand 19.03.2020)



Anhang zur Jahresrechnung der Gemeinde Hochdorf 2024

 Sonderkredit-Kontrolle 2024

Rechnung 2024 Kreditkontrolle

Konto Bezeichnung Beschluss beanspr. verfügbar Bemerkungen

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen bis 31.12.24 ab 01.01.25

5030.07 Sportanlage Arena, Sanierung 
Hauptrasenfeld und Rundbahn

18.06.2023 1'825'000.00 53'718.75 1'790'000.00 0.00 1'087'995.95 0.00 1'141'714.70 683'285.30

5030.11 Kulturzentrum Braui, Aufwertung und 
Neugestaltung Brauiplatz

24.11.2024 2'050'000.00 0.00 400'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'050'000.00 Gemäss § 21 FHGG 
werden im Sonderkredit 
alle nach der 
Beschlussfassung 
angefallenen Ausgaben 
eingerechnet. Daher sind 
die bis am 23. November 
2024 angefallenen 
Ausgaben von CHF 
112'903.85 nicht enthalten.

Total Ausgaben / Einnahmen 2'190'000.00 0.00 1'087'995.95 0.00

Mehrausgaben / Mehreinnahmen 0.00 2'190'000.00 0.00 1'087'995.95

9990.5900 Passivierung der Einnahmen 0.00 0.00

9990.6900 Aktivierung der Ausgaben 2'190'000.00 1'087'995.95

Kontrolladdition (Ergebnis muss Null sein) 0.00 0.00 0.00 0.00

Brutto-Kredit
beanspr. 
bis 31.12.23

Budget 2024
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1 Einleitung  

Wird die Erfüllung kommunaler Aufgaben Personen oder Organisationen ausserhalb der Ver-
waltung übertragen, schliesst die zuständige Stelle mit ihnen eine Leistungsvereinbarung ab.  

Die Leistungsvereinbarung regelt insbesondere  

�� die zu erfüllenden  Aufgaben,  
�� die Qualität und das Ausmass der Aufgabenerfüllung,  
�� die Abgeltung unter dem Vorbehalt der Genehmigung des jeweiligen Budgetkredits durch 

die Stimmberechtigten oder das Parlament,  
�� die Berichterstattung.  

Die Berichterstattung über das Beitragsc ontrolling und die Erfüllung der Leistungsvereinbarun-
gen erfolgt im Jahresbericht gemäss § 17  des Gesetz es über den Finanzhaushalt der Gemein-
den  (SRL 160, FHGG).  

Für die Beurteilung des Erfüllungsgrades  der Leistungsvereinbarungen werden folgende Einrei-
hungen definiert:  

�� Erfüllt 
�� Teilweise erfüllt  
�� Nicht erfüllt  
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2 Organisationen mit Leistungsvereinbarungen  

2.1 Residio AG, Hochdorf  

Gült igkeit   1. Oktober 2017  bis auf Weiteres  

Ressort Soziales, Gesundheit , Sicherheit  und Sport  

Dienstleistungsumfang  Das interne Betreuungs - und Pflegeangebot stellt die Kern-
kompetenz der Residio AG dar. Die  Bewohnenden können 
ein aktives, mit sozialen Kontakten reiches Leben genies-
sen.  

 Weitere Angebote werden von der Residio AG geprüft 
und bei Bedarf im Rahmen  der Strategieplanung umge-
setzt. 

 Die Residio AG stellt für die Bewohnenden einen schönen 
Wohn raum mit verschiedenen Komfortstufen  zur Verfü-
gung. Die Hotellerie -Leistungen sind auf einem guten Stan-
dard.   

 Dienstleistungen, welche die Lebensqualität der Bewoh-
nenden  zum Ziel haben, können durch  die Residio AG o-
der  durch Dritte erbracht werden.  

 Die Residio AG erbringt Betreuungs - und Pflegeleistungen 
im ambulanten und stationären Bereich  rund um die Uhr.  

 Die Residio AG betreibt für die Einwohner und Einwohne-
rinnen d er Auftraggeberinnen eine  Anlauf - und Informati-
onsstelle für Fragestellungen rund um das Alter. Sie kann 
hierzu auch  mit anderen spezialisierten Stellen zusammen-
arbeiten. Eine Ausweitung dieses Angebots auf  weitere 
Gemeinden der Region ist grundsätzlich mö glich.  

 Die Residio AG bietet Ausbildungsplätze in verschiedenen 
Bereichen an und betreibt eine bedarfsgerechte Aus -, 
Weiter - und Fortbildung.  

 Die Residio AG betreibt in beiden Häusern eine öffentliche 
Cafeteria mit dem Ziel, die Bewohnenden in die Gesamt-
gesellschaft zu integrieren. Ausserdem bietet sie im Haus 
Sonnmatt weitere Gastronomiedienstleistungen zu Markt-
preisen an. Betreffend dem Haus Rosenhügel besteht eine 
einschränkende Vereinbarung mit der Nachbarschaft.  

Erfüllungsgrad  Erfüllt 
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2.2 Residio Spitex  / Residio  AG, Hochdorf  

Gültigkeit  1. März 2024 bis 29. Februar 202 8  

Ressort Soziales, Gesundheit, Sicherheit und Sport  

Dienstleistungsumfang  Die Auftragnehmerin fördert, unterstützt und ermöglicht 
mit ihren Leistungen das Wohnen und Leben zu Haus e für 
Menschen die der Hilfe, Pflege, Behandlung, Betreuung, 
Begleitung und Beratung sowie Hilfe zur Selbsthilfe bedür-
fen.  

 Die Auftragnehmerin koordiniert ihre Leistungen und pflegt 
die Zusammenarbeit mit den andern im Einzugsgebiet täti-
gen Gesundheits - und Sozialdiensten, stationären Institutio-
nen des Gesundheitswesens und der Ärzteschaft.  

Erfüllungsgrad  Erfüllt 

2.3 Zentrum für Soziales (ZENSO), Hochdorf  

Gültig keit   1. April 2008 bis auf Weiteres  

Ressort Soziales, Gesundheit, Sicherheit und Sport  

Dienstleistungsumfang  Der Verband führt die unabhängige KESB Regionen  Hoch-
dorf und Sursee. Die  Verbandsgemeinden bilden somit ei-
nen Kindes - und Erwachsenenschutzkreis.  Der Verband ko-
ordiniert Aufgaben im Sozialbereich für die Regionen 
Hochdorf und Sursee  und führt das Zenso für freiwillige und 
gesetzliche Dienstleistungen der ambulanten Sozialen  Ar-
beit.  

Erfüllungsgrad  Erfüllt 

2.4 Kloster Baldegg , Baldegg  

Gültigkeit  1. Januar 20 24 bis 31. Dezember 20 24 

Ressort Soziales, Gesundheit, Sicherheit und Sport  

Dienstleistungsumfang  Das Pflegeheim Sonnhalde des Klosters Baldegg erbringt 
für die eigenen Schwestern Betreuungs - und Pflegeleistun-
gen im ambulanten und stationären Bereich rund um die 
Uhr. 

Erfüllungsgrad  Erfüllt 
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2.5 Spitex Hochdorf und Umgebung , Hochdorf  

Gültigkeit  1. Januar 201 1 bis auf Weiteres  

Ressort Soziales, Gesundheit, Sicherheit und Sport  

Dienstleistungsumfang  Die Spitex -Organisation fördert, unterstützt und ermöglicht 
mit ihre n Leistungen das Wohnen und Leben zu Hause für 
Menschen aller Altersgruppen, die der Hilfe, Pflege, Be-
handlung, Betreuung, Begleitung und Beratung bedürfen.  

 Die Spitex -Organisation betreibt ein gut erreichbares, kun-
denorientiertes Spitex -Zentrum, in welche m die Spitex -Leis-
tungen zu klar definierten Zeiten koordiniert werden.  

Erfüllungsgrad  Erfüllt 

2.6 Kinderspitex  Zentralschweiz  (kispex) , Luzern 

Gültigkeit  1. Januar 20 16 bis auf Weiteres  

Ressort Soziales, Gesundheit, Sicherheit und Sport  

Dienstleistungsumfang  Die Kinderspitex Zentralschweiz ( kispex) fördert, unterstützt 
und ermöglicht mit ihren Dienstleistungen das Leben zu  
Hause für Kinder bis zu ihrer Volljährigkeit, die der Pflege, 
Behandlung, Begleitung und  Betreuung bedürfen, und ge-
währleistet die Beratung  und Instruktion der Eltern.   

 Die kispex arbeitet bei Bedarf aktiv bei der Gesundheitsför-
derung mit.  

 Die kispex setzt die verfügbaren personellen und finanziel-
len Ressourcen so ein, dass  sie das bestmögliche Resultat 
zu günstigen Kosten für die Allgemein heit zu erreichen  ver-
mag.  

 Sie berücksichtigt dabei sowohl das Wohl des Kindes wie 
auch die Arbeitsgrundsätze bzw. Qualitätsmerkmale.   

Erfüllungsgrad  Erfüllt 
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2.7 Pro Senectute Kanton Luzern  (Sozialberatung) , Luzern 

Gültigkeit  1. Januar 202 2 bis 31. Dezember 202 5 

Ressort Soziales, Gesundheit, Sicherheit und Sport  

Dienstleistungsumfang  Pro Senectute ist eine Fach -, Beratungs -, und Dienstleis-
tungsorganisationen mit zahlreichen Dienstleistungen in 
der Sozialberatung, im Bereich Bildung+Sport sow ie mit An-
geboten von Hilfen zu Hause. Die Dienstleistungen zwi-
schen der Vertragsgemeinde und Pro Senectute Kanton 
Luzern beziehen sich auf den Bereich der Sozialberatung.  

 Das hauptsächliche Wirkungsziel der Aktivitäten von Pro 
Senectute im Bereich Sozialb eratung ist die Herstellung, 
der Erhalt und die Wiederherstellung der Selbständigkeit, 
die Stärkung der Ressourcen sowie der Teilhabe der Klien-
ten/innen in ihrem Umfeld. Ein zweites, eng mit dem Erhalt 
und der Wiederherstellung der Selbständigkeit der Klie n-
ten/innen verknüpftes Wirkungsziel der Aktivitäten von Pro 
Senectute im Bereich Sozialberatung besteht in der mate-
riellen Absicherung von Klienten/innen in schwierigen Le-
benssituationen. Damit soll die Erleichterung des Lebens 
vulnerabler Gruppen erreicht  werden.  

Erfüllungsgrad  Erfüllt 

2.8 Pro Senectute Kanton Luzern  (Drehscheibe 65plus) , Luzern 

Gültigkeit  1. Januar 20 22 bis 31. Dezember 20 24 

Ressort Soziales, Gesundheit, Sicherheit und Sport  

Dienstleistungsumfang  Die Drehscheibe 65plus Seetal versteht sich a ls regionale 
Informations -, Anlauf -, Vermittlungs - und  Beratungsstelle 
rund um Altersfragen. Sie vermittelt Menschen im AHV -Al-
ter, deren Bezugspersonen  und den Trägergemeinden auf 
einfache und direkte Art bedarfsgerechte Informationen,  
Dienstleistungen und  Dienstleister sowie in ausgewählten 
Bereichen auch direkte Beratungstermine in  der Region.  

Erfüllungsgrad  Erfüllt 

2.9 Chenderhand �² Kinderbetreuung mit Herz , Hochdorf  

Gültigkeit  1. Januar 20 21 bis auf Weiteres  

Ressort Soziales, Gesundheit, Sicherheit und Sport  

Dienstleistungsumfang  Die Chenderhand �² Kinderbetreuung mit Herz  vermittelt 
nach fachspezifischen Qualitätsanforderungen  Tagesfami-
lien für Kinder. Dabei stehen das Kind und sein Wohlerge-
hen im Vordergrund.  Gleichzeitig werden auch die Bedürf-
nisse der abgebenden Eltern sowie der  Tageseltern be-
rücksichtigt. Die Chenderhand �² Kinderbetreuung mit H 
setzt die verfügbaren personellen  und finanziellen Ressour-
cen so ein, dass ein Gleichgewicht zwischen Qualität und  
Wirtschaftlichkeit gehalten werden kann.  

Erfüllungsgrad  Erfüllt 
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2.10 Verein Brückenschlag, Hochdorf  

Gültigkeit  1. Januar 20 24 bis 31. Dezember 20 24 

Ressort Soziales, Gesundheit, Sicherheit und Sport  

Dienstleistungsumfang  Der Verein Brückenschlag fördert die Integration von 
fremdsprachigen Personen in der  Gemeinde Hochdorf, 
indem er die soziale Vernetzung sowie die Sprachförde-
rung aktiv  unterstützt. Zudem hat sich der Verein in der 
Asylthematik engagiert und bereits für  Vernetzungen und 
Freiwilligenarbeit gesorgt.   

Erfüllungsgrad  Erfüllt 

2.11 Verein Alt Hofd ere, Hochdorf  

Gültigkeit  1. August 2024  bis auf Weiteres  

Ressort Präsidiales und Kultur  

Dienstleistungsumfang  Der Verein Alt -Hofdere arbeitet Aspekte der Ortsge-
schichte auf und präsentiert sie in  Ausstellungen. Auf diese 
Weise soll die Hochdorfer Geschich te für die Nachwelt er-
halten  bleiben.  

Erfüllungsgrad  Erfüllt 

2.12 Stiftung Wirtschaftsförderung Luzern, Luzern  

Gültigkeit  1. Januar 20 24 bis 31. Dezember 2027  

Ressort Finanzen  und Wirtschaft  

Dienstleistungsumfang  Den Wirtschafts - und Wohnstandort Luzern mit Partnern in-
ternational in den definierten  Zielmärkten vermarkten.  

 Unternehmen im Kanton Luzern ansiedeln.  

 Die Gemeinden und die ansässigen Unternehmen in de-
ren Anliegen unterstützen.  

 Neu - und Jungunternehmer (Startup -Unternehmen) bera-
ten und fördern.  

 Den Innovations - und Wissenstransfer zwischen Wirtschaft 
und Bildungsinstitutionen zu  unterstützen.  

 Die Gemeinde bei der Ansiedlung von vermögenden Pri-
vatpersonen unterstützen.  

Erfüllungsgrad  Erfüllt 
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2.13 Leisibach Entsorgung AG, Hochdorf  

Gültigkeit  1. Februar 2024 bis 31. Januar 2029  

Ressort Bau, Verkehr und Umwelt  

Dienstleistungsumfang  Die Leisibach Entsorgung AG stellt den organisatorischen 
sowie operationellen und personellen Betrieb der Haupt-
sammelstelle sicher und sorgt für eine einwandfreie An-
wendung d es Arbeitsrechtes. Kernaufgaben sind die An-
nahme und Weiterleitung der Siedlungsabfälle mit aktiver 
Mithilfe beim Entsorger (Kundenservice) sowie Information 
und Beratung der Kundinnen und Kunden über ökologi-
sche und wirtschaftliche Abfallbehandlung. Die L eisibach 
Entsorgung AG führt ein professionelles Inkasso nach den 
gesetzlichen Vorgaben. Die Arealreinigung und der Win-
terdienst sind weitere Kernaufgaben.  

 Die Leisibach Entsorgung AG führt die farbgetrennte Alt-
glassammlung (Grün, Weiss und Braun) und di e Sammlung 
von Alu -Stahlblechverpackungen an allen Sammelstellen 
(inklusive Container an der Hauptsammelstelle) in der Ge-
meinde Hochdorf durch. Neben der  Leerung der Sammel-
gebinde bewirtschaftet die Leisibach Entsorgung AG alle 
Nebensammelstellen. Dies bei nhaltet einen täglichen Tur-
nus mit einem entsprechenden Fahrzeug sowie Reinigung, 
Unterhalt, Reparaturen und Entsorgung von illegalen Ent-
sorgungen.  

Erfüllungsgrad  Erfüllt 

2.14 Einwohnergemeinde Emmen, Emmenbrücke  

Gültigkeit  1. Mai 2015  bis auf Weiteres  

Ressort Soziales, Gesundheit, Sicherheit und Sport  

Dienstleistungsumfang  Die Einwohnergemeinde Emmen verpflichtet sich, für die 
Dauer des vorliegenden Vertrages  den Vertragsgemein-
den den Sozialinspektor zur Verfügung zu stellen. Dieser 
wird  von der Einwohnergemei nde Emmen gestützt auf die 
massgeblichen Reglemente eingestellt  und entschädigt. 
Der Sozialinspektor bleibt fachlich und administrativ der 
Einwohnergemeinde  Emmen unterstellt.   

 Die Einwohnergemeinde Emmen verpflichtet sich, die Leis-
tung des Sozialinspekto rs der Einwohnergemeinde Hoch-
dorf gegen Entschädigung zur Verfügung  zu stellen.  

Erfüllungsgrad  Erfüllt 
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2.15 Verband Luzerner Schulzahnpflege  

Gültigkeit  1. August 2015 bis auf Weiteres  

Ressort Bildung  und Jugend  

Dienstleistungsumfang  Der VLSZ stellt sicher, dass die Schulzahnprophylaxe in der 
Gemeinde stets den gesetzlichen  Vorschriften entspricht 
und die Gemeinde somit den gesetzlichen Anforderungen  
nachkommt.   

 Der VLSZ stellt sicher, dass die Gemeinde stets über eine 
ausgebildete und qualifizierte  Schulzahnpflegeinstruktorin 
(SZPI) verfügt, welche die notwendigen Unterrichtseinhei-
ten  bewältigen kann.  

 Der VLSZ stellt sicher, dass die SZPI stets auf den neuesten 
Ausbildungsstand sind. Er  sorgt für eine adäquate und an-
gemessene Weiterbildung der SZPI.   

 Der VLSZ vermittelt den Gemeinden auf Wunsch geeig-
nete SZPI (Grundauftrag und  Stellvertretungen). Er unter-
hält dafür einen Personalpool.  

 Der VLSZ stellt den Gemeinden Muster -Anstellungsver-
träge/Aufträge für SZPI sowie  einen Musterlehrplan inkl. 
Leistungsverpflichtung für SZPI zur Verfügung.  

 Der VLSZ berät in schulzahnärztlichen Fragen.   

Erfüllungsgrad  Erfüllt 

2.16 Gemeindeverband ICT, Emmenbrücke  

Gültigkeit  30. April 2021 bis 29. April 2025  

Ressort Präsidiales und Kultur  

Dienstleistungsumfang  Die Leistungserbringerin stellt der Leistungsbezügerin ihre 
zentrale Informatikplattform für die Nutzung von Kernappli-
kationen, Fachapplikationen, Office -Applikationen und 
eines Client -Betriebssystems entgeltlich zur Verfügung. Die 
Leistungserbringerin gewährt  der Leistungsbezügerin konk-
ret das Recht, dass sie über eine festgelegte Anzahl Ar-
beitsplätze bzw. Nutzer je mittels eines Windows -Benutzer-
kontos die zentrale Informatikplattform der Leistungserbrin-
gerin nutze n kann.  

Erfüllungsgrad  Erfüllt 
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Als Controlling-Kommission der Gemeinde Hochdorf haben wir den politischen Jahres-/Rechen-
schaftsbericht für das Jahr 2024 des Gemeinderates beurteilt. Die Prüfung der Jahresrechnung ist 
Aufgabe der externen Revisionsstelle. 

Unsere Beurteilung erfolgte gemäss dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch für Rech-
nungskommissionen und Controlling-Kommissionen des Kantons Luzern, Kapitel 2.5 Controlling. 

Gemäss unserer Beurteilung werden die in der Gemeindestrategie, dem Legislaturprogramm und 
dem entsprechenden Aufgaben- und Finanzplan gemachten Vorgaben grundsätzlich umgesetzt. 
Der Gemeinderat hat die Positionen des Legislaturprogrammes und des Aufgaben- und Finanzpla-
nes einzeln beurteilt und Abweichungen zu den geplanten Massnahmen plausibel begründet. Die 
notwendigen Unterlagen und Informationen sind vorhanden. 

Wir empfehlen deshalb, den politischen Teil des Jahresberichtes des Jahres 2024 zu genehmigen. 

Hochdorf, 31. März 2025, die Controlling-Kommission   

       

Franz Sigrist  Susanne Abt-Ester-
mann 

 Marco Amrein  Stephan Boesch 

       

Cornel Hurter  Guido Jutz  Beat Kramer   
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1 31 Vorprojekt II 04.11.2024

2 Vorprojekt und 
KostenschŠtzung +/-15%

15 Vorabgabe Vorprojekt 17.01.2025 2

16 Abgabe Vorprojekt 24.01.2025 15ES+1É

17 Abstimmung

18 Variantenentscheid 
Gemeinderat

06.02.2025 2

19 Genehmigung Vorprojekt 
durch Gemeinderat

24.02.2025

20 Vorbereitung 
Abstimmungsbotschaft

2 Wochen 30.09.2024 19ES+4 
Wochen

21 Drucken 
Abstimmungsbotschaft

1 Woche 20.10.2024 20ES+1 
Woche

22 Versand 
Abstimmungsbotschaft

21

23 Abstimmungstermin 18.05.2025 22ES+4É

24 Freigabe Bauprojekt 19.05.2025 23

25 32 Bauprojekt 24

28 33 Baubewilligung 02.03.2025 25

33 41 Ausschreibung, 
O!ertvergleich, 
Vergabeantrag

31.03.2025 29

38 51 AusfŸhrungsplanung 33

41 52 AusfŸhrung 38

42 Baustart

43 Realisierung 6 Monate 42

44 Fertigstellung 13.07.2026 43

45 53 Inbetriebnahme, Abschluss 3 Monate 44ES-2É
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frŸhester Start
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FSH_Gesamtterminplan

31 Vorprojekt II

Vorprojekt und KostenschŠtzung +/-15%

Vorabgabe Vorprojekt

Abgabe Vorprojekt

Abstimmung

Variantenentscheid Gemeinderat

Genehmigung Vorprojekt durch Gemeinderat

Vorbereitung Abstimmungsbotschaft

Drucken Abstimmungsbotschaft

Versand Abstimmungsbotschaft

Abstimmungstermin

Freigabe Bauprojekt

32 Bauprojekt

33 Baubewilligung

41 Ausschreibung, O!ertvergleich, Vergabeantrag

51 AusfŸhrungsplanung

52 AusfŸhrung

Baustart

Realisierung

Fertigstellung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Q3 / 2024 Q4 / 2024 Q1 / 2025 Q2 / 2025 Q3 / 2025 Q4 / 2025 Q1 / 2026 Q2 / 2026 Q3 / 2026

07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09

FeuerwehrstŸtzpunkt Hochdorf - Terminplanung ãBauen im BestandÒ BŸro 8 AG - 17.01.2025



Feuerwehrstützpunkt Hochdorf Büro 8 AG - 17.03.25
Vorprojekt "Bauen im Bestand" BTP GmbH - 19.03.2025

Berechnung Kennzahlen

Fläche und Volumen Geschossfläche GF in m2 (SIA 416) Gebäudevolumen GV in m3 (SIA 416)
(GH: 4.76m)

Feuerwehr 966.30                                                       4'599.59                             

Werkhof 343.40                                                       1'634.58                             

Mieträume 340.00                                                       1'618.40                             

Allgemeine Räume 120.10                                                       571.68                               

Total 1'769.80                                                    8'424.25                             

Erläuterungen:

GF bemisst sich inkl. der Konstuktionsfläche und Aussenwänden
GV rechnet sich aus der GF x Geschosshöhe inkl. Konstruktionshöhe

Es sind nur Erdgeschoss-Räume, welche sich im Projektperimeter befinden, mit eingerechnet.
Vordächer und Aussenräume sind in den Flächen- und Volumenberechnungen nicht eingerechnet.

Projektkosten
Baupreisindex Oktober 2024, Zentralschweiz 113.10% | Basis Oktober 2015

BKP 1 exkl. MwSt. 334'000.00                         

Vorbereitungsarbeiten inkl. MwSt 8.1% 361'054.00                         

BKP 2 exkl. MwSt. 2'836'000.00                      

Gebäude inkl. MwSt 8.1% 3'065'716.00                      

BKP 3 exkl. MwSt. 198'000.00                         

Betriebseinrichtungen (FW) inkl. MwSt 8.1% 214'038.00                         

BKP 4 exkl. MwSt. 87'000.00                           

Umgebung inkl. MwSt 8.1% 94'047.00                           

BKP 5 445'000.00                         

Baunebenkosten und MwSt.

Gesamtprojektkosten BKP 1-9 inkl. MwSt. 3'900'000.00                      

Kennzahlen

BKP 2  GF exkl. MwSt. Fr./m2 1'602.44                             

inkl. MwSt. 8.1% Fr./m2 1'732.24                             

BKP 2  GV exkl. MwSt. Fr./m3 336.65                               

inkl. MwSt. 8.1% Fr./m3 363.92                               

Gesamtprojektkosten GF BKP 1-9 inkl. MwSt. Fr./m2 2'203.64                             

Gesamtprojektkosten GV BKP 1-9 inkl. MwSt. 8.1% Fr./m3 462.95                               

BKP 1+2  GF exkl. MwSt. Fr./m2 1'791.16                             

inkl. MwSt. 8.1% Fr./m2 1'936.25                             

BKP 1+2  GV exkl. MwSt. Fr./m2 376.29                               

inkl. MwSt. 8.1% Fr./m2 406.77                               
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Sonderkredit Sanierung und Erweiterung Feuerwehrstützpunktes  
Als Controlling-Kommission haben wir die erhaltenen Unterlagen zum Sonderkredit zur Sanierung 
und Erweiterung Feuerwehrmagazin sowie Erhöhung Ersatzabgabe beurteilt. 

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt 
der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling. 

Wir stellen fest: 
�x Eine Sanierung und Erweiterung sind notwendig. 
�x Der Gemeinderat hat eingehend verschiedene Varianten evaluiert. 
�x Die betroffenen Gremien und Beteiligten waren in die Evaluationsphase über die Planungs- 

und Baukommission integriert. 
�x Die Auflagen der Gebäudeversicherung und die regionalen Auflagen der Feuerwehrentwick-

lung wurden berücksichtigt und verteuern das Projekt. 
�x Die Anforderungen des Energiegesetzes wurden berücksichtigt, was die Berücksichtigung von 

energetischen Vorgaben für die von der Sanierung und Erweiterung betroffenen Räume sowie 
auch eine nachträgliche energetische Anpassung in den Folgejahren beinhaltet. 

�x Es wurden Baugrund-Altlasten aus Feuerwehrübungen (Löschschaum / PFAS) festgestellt. Die 
können sich im Boden und Grundwasser anreichern und sind schwer abbaubar. Das vorlie-
gende Projekt beinhaltet keine Massnahmen zur Behebung dieser Altlasten, da der betroffene 
Boden nicht verändert wird. Wir haben dem Gemeinderat empfohlen, dieses Thema zeitnah 
weiterzuverfolgen und vor allem die Risiken genau abzuschätzen. 

Wir empfehlen den Stimmberechtigten, den Sonderkredit für die Sanierung und Erweiterung des 
Feuerwehrstützpunktes zu genehmigen. 

Erhöhung Ersatzabgabe  Feuerwehr  ab 1.1.2026 
Zur langfristigen Sicherstellung der für die Sicherheit wichtigen Feuerwehr empfehlen wir den 
Stimmberechtigten bei Annahme des Sonderkredits für den Feuerwehrstützpunkt, auch die Erhö-
hung der Ersatzabgabe für die Feuerwehr von 3.5 �Å���D�X�I�����������Å��ab 1.1.2026 zu genehmigen. 

Hinweis: Wenn die Erhöhung der Ersatzabgabe abgelehnt und die Sanierung angenommen wird, 
werden die Reserven der Feuerwehr abgebaut. Wenn die Erhöhung der Ersatzabgabe angenom-
men, aber die Sanierung abgelehnt wird, werden die Reserven der Feuerwehr unnötig erhöht. 

Hochdorf, 22. März 2025, die Controlling-Kommission 
       

Franz Sigrist  Susanne Abt-Ester-
mann 

 Marco Amrein  Stephan Boesch 

       

Cornel Hurter  Guido Jutz  Beat Kramer   
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Der Gemeinderat von Hochdorf erlä sst aufgrund von Art. 2 Abs. 2 des Abfall entsorgungs regle-
ment s vom 18. Mai 2025  folgende V erordnung:  
 
 
Art. 1 Abfuhr  von Siedlungsabfällen  

Die Abfuhr von Kehricht, Sperrgut, Grüngut und weiteren Separatabfällen aus dem Siedlungsge-
biet erfolgt gemäss den Daten im jährlich zu erstellenden Entsorgungsplan . 

 

Art. 2 Kehrichtgebinde  

1  Für die Bereitstellung von  Kehricht  sind folgende Gebinde zulässig: 

- Kehrichtsäcke (17 Liter bis 110 Liter ) entsprechend frankiert mit offiziellen GALL-
Gebührenmarken  

- Rollcontainer  (vorzugsweise schwarz)  mit mind. 240 Liter und max. 800 Liter Inhalt (gemäss 
europäischer Norm EN 840), die nur Kehrichtsäcke und Sperrgutartikel , entsprechend fran-
kiert mit offiziellen GALL-Gebührenmarken , erhalten  

- Rollcontainer  (vorzugsweise schwarz)  mit mind. 240 Liter und m ax. 800 Liter Inhalt (gemäss 
europäischer Norm EN 840) ausgerüstet mit Datenchip für die Entsorgung des Kehrichts aus 
Gewerbe -, Industrie - und Dienstleistungsbetrieben (Gewerbecontainer), sowie Haushalten , 
welche die gewichtsabhängige Entsorgung wählen  

- Unterflurcontainer, gemäss Leitfaden zur Planung von Bereitstellungsplätzen für Kehricht  
des GALL, respektive nach vorgängiger Absprache mit der Gemeinde und dem GALL  

2  Bei Liegenschaften bzw. Überbauungen ab 6 Wohneinheiten kann der GALL die Bereitstellung 
des Hauskehric hts in Containern vorschreiben.  

3  Die Funktionsfähigkeit der Container muss jederzeit gewä hrleistet sein. Sie ist Sache der  Eigen-
tümers chaft . 

4  Container sind so zu beschriften, dass deren Identifikation ohne besonderen Aufwand mög-
lich ist (Eigentümer  oder Eigentümerin , Strasse, Hausnummer).  

5  Die Anschaffung und Ausrüstung der Kehrichtgebinde ist Sache der Kehricht inhabe nden , 
bzw.  der Eigentümerinnen und Eigentümer der Liegenschaft en . 

 

Art. 3 Bereitstellung  von  Sperrgut  

1  Sperrgut ist zu  bündeln und darf die Masse von 150 x 100 x 50 cm nicht überschreiten. Es darf 
nur bis zu einem Höchstgewicht von 20 kg/Stück bereitgestellt werden. Grösseres und/oder 
schwereres Sperrgut ist auf eigene Kosten  fachgerecht  zu entsorgen.  

2  Sperrgutartikel s ind entsprechend zu frankieren mit offiziellen GALL -Gebührenmarken.  

 

Art. 4 Grüngutgebinde   

1  Für die Bereitstellung von Grüngut sind folgende Gebinde zulässig:  

­ Rollcontainer (vorzugsweise grün) mit mind. 140 Liter und max. 770  Liter Inhalt (gemäss eu-
ropäischer Norm EN 840) , ausgerüstet mit Daten träger (C hip ) für die gewichtsabhängige 
Entsorgung .  

2  Container sind so zu beschriften, dass deren Identifikation ohne besonderen Aufwand mög-
lich ist (Eigentümer oder Eigentümerin, Strasse, Hausnummer).  

3  Die Anschaffung und Ausrüstung der Kehrichtgebinde ist Sache der Grüngutinhabenden, 
bzw. der Eigentümer innen und Eigentümer der Liegenschaften.  
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4  Die Funktionsfähigkeit der Container muss jederzeit gewährleistet sein. Sie ist Sache der Eigen-
tümerschaft.  

5  Für Astmaterial  mit Dimensionen  bis 10 cm Durchmesser  besteht ein kostenpflichtiger Häcksel-
dienst.  

6  Lebensmittel - und Speiseabfälle aus Haushalten können in kleinen Mengen mit der Grüngut-
abfuhr entsorgt werden. In grösseren Mengen anfallende Lebensmittel - und Speiseabfälle aus 
Grossküchen sind grundsätzlich nach den kantonalen Weisungen und Merkblätter  zu entsor-
gen.  

7  Invasive gebietsfremde Pflanzen (gemäss Verordnung über den Umgang mit Organismen in 
der Umwelt)  oder Teile davon müssen so entsorgt werden, dass keine Weiterverbreitung er-
folgt.  

 

Art. 5 Bereitstellung von Astmaterial für Häckseldienst  

1  Für Astmaterial bis 10 cm Durchmesser besteht ein kostenpflichtiger Häckseldienst.  

2  Der Häckseldienst erfolgt aufgrund einer schriftlichen Anmeldung  (Webseite der Gemeinde 
Hochdorf) . 

3 Der Asthaufen muss sauber gelagert, von der Strasse her gut sichtbar und zugänglich sein.  

 

Art. 6 Allgemeine Bereitstellung der Sammelgebinde/Siedlungsabfälle   

1  Kehricht, Sperrgut und Separatabfälle aus dem Siedlungsgebiet , die im Holsystem eingesam-
melt werden, sind am Tag der Abfuhr bis spätestens 07.00 Uhr am von der Gemeinde /des 
GALL bezeichneten Bereitstellungsort gut sichtbar und erreichbar bereitzustellen. Bei Schnee-
fall muss d er Zugang geräumt sein.  

2 Das Abfuhrgut ist so bereitzustellen, dass Emissionen, Verkehrsbehinderungen und Verlet-
zungsgefahren vermieden werden.  

3  Kehricht und alle anderen Siedlungsabfälle von Liegenschaften, welche nicht an einer für die 
Zufahrt geeigneten Strasse liegen, sind zur nächsten Stelle der Sammelroute zu bringen. Die 
direkte Bedienung kann insbesondere bei nicht durc hgehenden Strassen ohne genügend 
Wendeplatz oder bei zu schmalen Strassen abgelehnt werden.  Der Routenplan für die S amm-
lung  von Siedlungsabfällen wird  nach Anhörung des Gemeindera tes durch den GALL festge-
legt.  

4 Ist der Zugang behindert, sind Gebinde defe kt oder die Siedlungsabfälle nicht gemäss den 
Bestimmungen des GALL und vorliegender Verordnung b ereitgestellt, kann die Übernahme 
der Siedlungsabfälle verweigert werden.  

 

Art. 7 Sammlungen von Separat - und Sonderabfälle n  

Die aktuellen Information en  zu den Sammlungen von Separatabfällen und Sonderabfällen bei der 
regionalen Sammelstelle und den Neben sammelstellen auf dem Gemeindegebiet werden jähr-
lich im Entsorgungsplan publiziert.  

 

Art. 8 Information  

1  Alle Haushalte und Betriebe erhalten jährlich  einen Entsorgungsplan mit den notwendigen In-
formationen über die Abfallbewirtschaftung (Sammeltage, Sammel stellen , Sammelangebot  
etc.) . 

2  Das Abfuhrunternehmen führt eine Abfallstatistik. Die se gibt über Art und Menge der Sied-
lungsa bfälle sowie über die Kosten der Abfallbewirtschaftung Auskunft.  
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Art. 9 Gebührenpflichtige Betriebsinhaber innen und -inhaber  

1  Gebührenpf lichtige Betriebe gemäss Art. 9  Absatz 4  des Abfallentsorgungsr eglements  sind:  

-  Firmen (juristische Personen) mit Niederlassung oder Zweigniederlassung in Hochdorf  

-  Einzelfirmen  

-  Genossenschaften  

-  Vereine mit einem Grundstück . 

2  Gebührenfrei sind Vereine ohne eigenes Grundstück, Immobilien und Firmen ohne Niederlas-
sung in Hochdorf,  Holdings und Bau -/Wohngenossenschaften.  

 

Diese Verordnung ersetzt alle bisherigen Versionen und tritt per  1. Januar 2026 in Kraft.  

 

Hochdorf, 18. Mai 2025  

 

Gemeinderat Hochdorf  

 

Gemeindepräsident   Gemeindeschreiber  
Kurt Zemp   Thomas Bühlmann  
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Anhang 1 - Gebührenfestlegung  
 
 
Gestützt auf Art. 1 0 (Gebührenfestlegung) des Abfall entsorgungs -Reglement s hat der Gemeinde-
rat  Hochdorf mit Beschluss vom 06. Februar 2025  folgende Gebühren festgelegt:  
 

1. Kehricht  und  Sperrgut   

1.1 Offizielle Gebührenmarken des GALL 
 

gemäss www.gall -lu.ch  
 

1.2 Andockgebühr / Leerungsgebühr für Container  gemäss www.gall -lu.ch  

 240 -370 Liter   

 371 - 800 Liter  

 

 

1.3 Gewichtsgebühr Kehricht  
(Preis pro Kilogramm  exklusiv Mehrwertsteuer)  

 

gemäss www.gall -lu.ch  

2. Grüngut und  Häckseldienst Astmaterial   

2.1 Andockgebühr / Leerungsgebühr für Container  gemäss www.gall -lu.ch  

 140 -370 Liter   

 371 -770 Liter  

 

 

2.1 Gewichtsgebühr Grüngut  
(Preis pro Kilogramm exklusiv Mehrwertsteuer)  

Gemäss  Vertrag Logistik und Ver-
wertung von Biogenen Abfällen 
(Los Nr. 1/2) zwischen dem GALL 
und Leisibach Entsorgung AG.  

2.2 Häckseldienst   

 Pauschale p ro Anmeldung (15 min häckseln, ohne 
Abtra nsport, inkl. MWST) 

Anmeldepauschale, Minutentarif 
und Kosten für Transport werden 
jährlich durch den Gemeinderat 
festgelegt  

 

 

 Pro weitere Minute  (inkl. MWST) 

Abtransport (inkl. MWST)  

 

3. Separat - und Sonderabfälle     

3.1 Die Gemeinde oder weitere Körperschaften, können für die 
Entsorgung von  weiteren  Siedlungsabfällen entsprechende 
Gebühren erheben.   

 

4. Grundgebühr  
(Preis pro Jahr, inklusiv Mehrwertsteuer)  

4.1  Die Grundgebühr wird jährlich, auf Grund der angefallenen 
Kosten, durch den Gemeinderat festgelegt. Sie richtet sich 
nach den Bestimmungen von Art. 8  und Art. 9  des Abfallent-
sorgungsreglements .  
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Anhang 2 - Modalitäten  
 
   

1. Verkauf sstellen für Abfallmarken   

 Detailhandelsgeschäfte, Gemeindekanzlei, Post, GALL -Geschäftsstelle  

 

 

2. Turnus der Rechnungsstellung / Mutationen / Verzugszins   

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

 Grundge bühren jährlich nach Beschluss des Gemeinderates  

 Gebühren für Separatsammlungen nach Beschluss des Gemeinderates  

 Entsorgung Kehricht, Sperrgut durch den GALL  

Grüngut entsprechend den Bestimmungen im Vertrag Logistik und Verwertung 
von Biogenen Abfällen (Los Nr. 1/2) zwischen dem GALL und Leisibach Entsor-
gung AG.  

 

   

3. Inkrafttreten  

 1. Januar 2026  
 



Controlling -K ommission Hochdorf   

 

  
 

Bericht der Controlling -Kommission an die Stimmberechtigten zur Revision des 
Abfallentsorgungsreglements  

Als Controlling-Kommission haben wir das revidierte Abfallentsorgungsreglement und die Verord-
nung studiert und beurteilt. 

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt 
der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling. 

Wir stellten folgende wesentlichen Anpassungen im neuen Reglement fest: 

�x Grüngutentsorgung wird zusammen mit dem Kehricht und Sperrgut neu an den Gemeindever-
band für Abfallverwertung Luzern-Landschaft (GALL) delegiert. 

�x Grüngutentsorgung nicht mehr in der Abfall-Grundgebühr enthalten, Grundgebühr wird deshalb 
gesenkt. Grüngut soll zukünftig verursachergerecht finanziert werden. 

�x Gebührenpflichtig für die Grundgebühr sind neu die angemeldeten Haushalte sowie die Be-
triebe, anstatt wie bisher die steuerpflichtigen Personen. 

�x Berücksichtigung weiterer, aktualisierter gesetzlicher Vorgaben. 
�x Aktualisierung und Angleichung an neuste Vorgaben sowie begriffliche Klarstellungen und An-

passungen. 

Wir empfehlen, das revidierte Abfallentsorgungsreglement zu genehmigen.  

Dem Gemeinderat empfehlen wir, die Verordnung zum Abfallentsorgungsreglement nochmals zu 
überarbeiten. Die Finanzierung und Verrechnung der Grüngutsammlung und -verwertung ist im 
Verhältnis zum Nutzen zu kompliziert und zu aufwendig. Die verursachergerechte Finanzierung ist 
zwar besser als die Grundgebühr pro steuerpflichtige Person, aber auch nicht optimal. Bei Mehr-
parteienliegenschaften kann die verursachergerechte Weiterverrechnung nicht sichergestellt wer-
den. Es besteht das Risiko von unsachgemäßer Entsorgung und somit unerwünschter Verwertung. 

Hochdorf, 22. März 2025, die Controlling-Kommission 

       

Franz Sigrist  Susanne Abt-Ester-
mann 

 Marco Amrein  Stephan Boesch 

       

Cornel Hurter  Guido Jutz  Beat Kramer   
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